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Die Zeitschrift „die hochschule. journal für wissenschaft und bildung“ versteht sich 
als Ort für Debatten aller Fragen der Hochschulforschung sowie angrenzender The-
men aus der Wissenschafts- und Bildungsforschung. Die „HoF-Handreichungen“ als 
Beihefte der „hochschule“ widmen sich dem Transfer hochschulforscherischen Wis-
sens in die Praxis der Hochschulentwicklung. 

Das Institut für Hochschulforschung (HoF), 1996 gegründet, ist ein An-Institut der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (hwww.hof.uni-halle.de). Es hat seinen 
Sitz in der Stiftung Leucorea Wittenberg und wird geleitet von Peer Pasternack.  

Als Beilage zu „die hochschule“ erscheint der „HoF-Berichterstatter“ mit aktuellen 
Nachrichten aus dem Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg. Daneben pu-
bliziert das Institut die „HoF-Arbeitsberichte“ (http://www.hof.uni-halle.de/publikati 
onen/hof_arbeitsberichte.htm) und die Schriftenreihe „Hochschulforschung Halle-
Wittenberg“ bei der Akademischen Verlagsanstalt Leipzig. Ein quartalsweise erschei-
nender eMail-Newsletter kann unter http://lists.uni-halle.de/mailman/listinfo/hof 
news abonniert werden. 

Titel: Tetradrachmon (nach 445 v.u.Z., Vorderseite: Kopf der Athene, Rückseite: Steinkauz mit Oli-
venzweig), Quelle: http://vso.numishop.eu/fiche-v51_0137-vso_mo-1-ATTIQUE_ATHENES_Tetra 
drachme_c_410_AC_.html 
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1 Problemstellung 

Jens Gillessen / Peer Pasternack 

Die EU-Strategie „Europa 2020“1 sieht vor, die europäische Strukturförde-
rung ab 2014 konsequenter auf das Ziel nachhaltigen, intelligenten und in-
tegrativen Wachstums auszurichten. Ein wesentlicher Ansatzpunkt der Stra-
tegie ist die Konzentration der Fördermittel auf die beschleunigte Transfor-
mation regionaler Ökonomien hin zu einer verstärkten Wissensbasierung 
der Wertschöpfung. Dabei sollen bereits erarbeitete Stärken der Regionen 
ausgebaut werden – mit dem Ziel einer intelligenten Spezialisierung, die die 
Regionen in ausgesuchten Wirtschaftsbranchen im europäischen Maßstab 
wettbewerbsfähig werden lässt.  

In den europäischen Übergangsregionen2 dominieren typischerweise kleine 
und mittlere Unternehmen die Wirtschaftsstruktur, und privatwirtschaftli-
che Investitionen in Forschung und Entwicklung sind vergleichsweise gering 
ausgeprägt. Den Akteuren in mit öffentlichen Mitteln unterhaltenen wissen-
schaftlichen Einrichtungen kommt in diesen Regionen deshalb eine Schlüs-
selrolle zu, wenn es darum geht, regionale Innovationssysteme zu stärken.  

Indem allgemein zugängliches, aber an konkrete Personen gebundenes Wis-
sen in den Übergangsregionen verfügbar gemacht wird, kann deren Innova-
tionsfähigkeit nachhaltig gesteigert werden. Dabei wird sich diese Steige-
rung zu einem erheblichen Teil auf zwei Wegen vollziehen müssen:  

• durch noch gezielteren Technologietransfer aus wissenschaftlichen Ein-
richtungen heraus in die regionale Wirtschaft sowie  

• insbesondere durch die Stärkung der Wissensträger in den Zukunfts-
branchen der regionalen Wirtschaft. 

Denkbare Wege sind beispielsweise die Verbesserung der Einstiegschancen 
akademischer Fachkräfte in KMU-dominierte regionale Arbeitsmärkte; die 
bessere Ausschöpfung regionaler Begabungsreserven durch Maßnahmen, 

                                                                    
1 EU-KOM 3.3.2010 
2 Im Kontext der EU-Kohäsionspolitik wird unterschieden zwischen „stärker entwickelten“ 
Regionen, „weniger“ entwickelten Regionen und einer mittleren Kategorie der „Über-
gangsregionen“. Es handelt sich um diejenigen europäischen Regionen der NUTS-2-Ebene, 
deren „BIP pro Kopf zwischen 75 % und 90 % des durchschnittlichen BIP der EU-27 be-
trägt“. VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 90 Nr. 2. Zur NUTS-Regionensystematik siehe unten >> 
Abschn. 2.3 >> Fn. 19. 
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die den Übergang unterrepräsentierter oder bildungsferner Gruppen, 
Schichten und Milieus vom Schul- ins Hochschulsystem betreffen, oder auch 
die Förderung von lebenslangem Lernen und wissenschaftlicher Weiterbil-
dung für BerufspraktikerInnen. 

Vorhaben im Bereich von Wissenschaft und Hochschule werden bereits ge-
genwärtig vielerorts mit Mitteln der EU-Strukturfonds unterstützt, vor allem 
durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und den 
Europäischen Sozialfonds (ESF). Im Hinblick auf die kommende achte För-
derperiode 2014-2020 stellen sich dabei Herausforderungen auf mehreren 
Ebenen. 

Die europäischen Regionen – insbesondere auch die deutschen Bundeslän-
der – arbeiten zur Zeit an regionalen Innovationsstrategien intelligenter 
Spezialisierung, die die Strategie „Europa 2020“ regional implementieren. 
Sie orientieren sich dabei an einem Gemeinsamen Strategischen Rahmen 
(GSR) der EU-Kommission, der die Strategie der intelligenten Spezialisierung 
in Gestalt von elf thematischen Zielen konkretisiert. Insbesondere die Ziele 
1 und 10 bieten die Aussicht, Mittel der EU-Strukturfonds für Projekte und 
Strukturen an und im Umfeld von wissenschaftlichen Einrichtungen auch in 
der kommenden Förderperiode regional verfügbar zu machen, namentlich: 

• die „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innova-
tion“ und 

• „Investitionen in Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Lernen“.3 

Für die Wissenschaftspolitik und -verwaltung der Länder stellt sich bei der 
Programmierung die Herausforderung, innovative Wege zu finden, wie be-
reits vorfindliche regionale Stärken im hochschulischen Bereich im Einklang 
mit den EU-Zielen weiter ausgebaut werden können.  

Die wissenschaftlichen Einrichtungen Europas und insbesondere die Hoch-
schulen wiederum stehen vor der Herausforderung, neue Ideen zu entwi-
ckeln, wie sie unter Anknüpfung an bereits erarbeitete Stärken neuartige 
Beiträge zu den jeweiligen Schwerpunkten der regionalen Entwicklung leis-
ten können.4  

                                                                    
3 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 9 
4 Anregungen zur wissenschaftspolitischen Gestaltung des Verhältnisses von Hochschulen 
und Regionen im Rahmen von Strategien intelligenter Spezialisierung enthalten folgende 
Leitfäden bzw. Berichte: EU-KOM (2011), (2012), esmu (2011), S3 (2013); Goddard/Kemp-
ton/Vallance (2013). Hilfestellungen für die Verwaltungen der Regionen bietet auch die 
Smart Specialisation Platform (S3) der EU-Kommission an: z.B. Peer review-Workshops, auf 
denen die sog. RIS 3-Strategien europäischer Regionen vorgestellt und im Kreis von Exper-
ten aus Wissenschaft und Verwaltung diskutiert werden; vgl. http://s3platform.jrc.ec.eu 
ropa.eu/home (4.2.2014). 
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Eine besonders wichtige Rolle kommt absehbar den Hochschulen in struk-
turschwachen und Übergangsregionen zu. Aufgrund der internationalen 
Ausrichtung des wissenschaftlichen Funktionssystems sind Hochschulen 
geradezu prädestiniert, ihren Sitzregionen Zugang zu globalen Informati-
onsbeständen zu verschaffen und regionale Akteure in internationale Netz-
werke einzubinden. Hochschulen prägen das wissenschaftliche und techno-
logische Profil ihrer Region und können Maßgebliches zu deren Wettbe-
werbsfähigkeit im europäischen Maßstab beitragen: 

• Sie leisten Beiträge zur stärkeren Internationalisierung der regionalen 
Unternehmen,  

• vermitteln überregionales Wissen in die Region,  
• stellen regionalen Akteuren wissenschaftliche Expertise zur Verfügung,  
• bilden regional benötigte Fachkräfte aus,  
• ermöglichen die Weiterqualifizierung von BerufspraktikerInnen in den 

Unternehmen und  
• initiieren Forschungskooperationen mit der regionalen Wirtschaft.  

Die Ertüchtigung der Hochschulen zur stärkeren Wahrnehmung dieser Funk-
tionen kann substantiell zur Erreichung der Ziele von „Europa 2020“ beitra-
gen. Zugleich stellt der regionale Einsatz von EU-Strukturfondsmitteln je-
doch auch hohe Anforderungen an Politik und Verwaltung in diesen Regio-
nen. Im Bereich wissenschaftlicher Einrichtungen und Hochschulen treten 
dabei Schwierigkeiten eigener Art zutage. 

Die EU-Strukturfonds zielen darauf ab, innovative Aktivitäten in den Mit-
gliedsstaaten zu stimulieren. Ihre Nutzung erfordert deshalb zwingend, dass 
aus den profitierenden Regionen heraus zur Finanzierung der geförderten 
Vorhaben ein finanzieller Eigenanteil aufgebracht wird.5 Trifft dort Struk-
turschwäche mit demografischer Schwächung und Abwanderung zusam-
men, kann es sich schwierig gestalten, diesen Eigenanteil zu organisieren – 
selbst wenn es um wachstumsförderliche Vorhaben z.B. von Hochschulen 
geht.  

In Deutschland wird diese Schwierigkeit durch das hiesige System der Hoch-
schulfinanzierung tendenziell verschärft. In vielen anderen Mitgliedstaaten 
der EU generieren Hochschulen zusätzliche Einnahmen durch Studienge-
bühren. Als Ergebnis langer Auseinandersetzungen hat sich in Deutschland 
ein parteienübergreifender Konsens herausgebildet, auf die Erhebung von 
Studiengebühren zu verzichten. Damit obliegt die Finanzierung der öffentli-
chen Hochschulen dauerhaft vorrangig der öffentlichen Hand, hier insbe-

                                                                    
5 vgl. VO (EU) Nr. 1303/2013, Erwägungsgrund 26 
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sondere den Bundesländern. Für hochschulische Beteiligungen an Struktur-
fondsvorhaben hat dies zur Konsequenz, dass den Hochschulen eine Einnah-
mequelle nicht offensteht, die den Hochschulen anderer Mitgliedstaaten zu 
einer finanziellen Stärke verhilft, aus der heraus sie Beteiligungen aus eige-
ner Kraft beisteuern können. Zugleich wird die Finanzkraft der deutschen 
Bundesländer teilweise durch demografische Probleme und Abwanderung 
beeinträchtigt. Dies gilt in besonderem Maße für die ostdeutschen Bundes-
länder, in denen das Auslaufen der Zuschüsse aus dem Solidarpakt die fiska-
lischen Spielräume zusätzlich einengt. Hier stellt sich die Frage, welche 
Handlungsoptionen vor diesem Hintergrund bestehen. 

Darüber hinaus stellt die Absicht, EU-Strukturfondsmittel einzusetzen, die 
regionalen Entscheidungsträger regelmäßig vor vielfältige rechtliche Hürden 
und Unwägbarkeiten, deren Einschätzung und Bewältigung einen hohen ad-
ministrativen Arbeitsaufwand erzeugt – während die Landesverwaltungen 
durch die demografiebedingt angespannte Haushaltslage ohnehin schon un-
ter dem Druck größtmöglicher Effizienz arbeiten. Eine dieser Unwägbarkei-
ten, die auf die nötigen Konzipierungs- und Entscheidungsprozesse im un-
günstigsten Fall eine lähmende Wirkung ausüben kann, stellt die ungenü-
gende Kenntnis der europäischen Regelungen dar, die auf der Grundlage 
der EU-Verträge sowohl das grundsätzliche Verbot staatlicher Beihilfe als 
auch eine Vielzahl von Verbotsausnahmen konkretisieren.  

Das grundsätzliche Beihilfeverbot schränkt zwar keineswegs nur den Einsatz 
von EU-Strukturfondsmitteln ein, gerät bei deren Einsatz jedoch regelmäßig 
mit in den Blick. Dies gilt gerade auch bei Investitionen im Wissenschafts- 
und Hochschulbereich. Ob eine Fördermaßnahme vom Beihilfeverbot be-
troffen ist oder nicht, kann unter Umständen von Details der Ausgestaltung 
der Maßnahme abhängen, so dass sich der Implementierungsprozess jeder 
strikt seriellen Strukturierung entzieht.  

Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Handreichung die Absicht, 
regionalen Entscheidungsträgern sowie den Akteuren in den regionalen wis-
senschaftlichen Einrichtungen Lösungswege aufzuzeigen. Sie konzentriert 
sich dabei auf zwei eng umrissene Fragestellungen: 

• Wie können auf regionaler Ebene die nötigen Eigenanteile aufgebracht 
werden, um die EU-Strukturfonds für innovative Vorhaben einzusetzen, 
die an wissenschaftlichen Einrichtungen bzw. Hochschulen angesiedelt 
sind? 

• Wie können dabei beihilferechtliche Risiken schon während der Phasen 
der Programmierung und Projektplanung minimiert werden? 

Beide Fragen können nur vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen 
hinsichtlich des Rechtsrahmens für die EU-Förderperiode 2014-2020 beant-
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wortet werden. Da dieser noch nicht vollständig verabschiedet worden ist, 
zeichnet zunächst Kapitel 2 einen aktuellen Überblick über Neuerungen, die 
die EU-Strukturfonds einerseits und deren Nutzung im Umfeld wissenschaft-
licher Einrichtungen andererseits betreffen. Kapitel 3 stellt die (in weiten 
Teilen unveränderten) Grundlagen der Kofinanzierungsproblematik dar und 
rückt diese im weiteren Verlauf dann in den Kontext allgemeiner europäi-
scher Entwicklungen in der Finanzierung der Hochschulsysteme. Kapitel 4 
vertieft die Thematik der Strukturfonds im Wissenschaftsbereich anhand 
dreier konkreter Fallbeispiele; hier werden insbesondere auch konkrete Ko-
finanzierungsstrukturen sichtbar gemacht.  

Kapitel 5 schließlich widmet sich intensiv der Problematik des Verbots staat-
licher Beihilfe durch die EU-Verträge, mit besonderem Augenmerk auf Vor-
haben im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung und neueste recht-
liche Entwicklungen. Wie sich zeigen wird, ist die für Hochschulen relativ 
neue Aufgabe der quartären Bildung in einer Grauzone zwischen Forschung, 
Entwicklung und Innovation einerseits und der klassischen Hochschullehre 
andererseits angesiedelt. Das Kapitel liefert eine detaillierte Analyse der 
hieraus resultierenden rechtlichen Risiken und mündet in Diskussionsvor-
schläge im Hinblick auf einen klareren Rechtsrahmen. 

Methodisch stützt sich der Bericht auf die Primärauswertung rechtlicher 
und anderer Dokumente, auf Sekundärauswertungen vorhandener For-
schungsliteratur und Kommentare sowie auf aktuelle Auskünfte von Exper-
ten, die im Zuge der Vorbereitung des Forums „EU-Strukturfondsfinanzie-
rung für wissenschaftliche Einrichtungen“ am 27./28. November 2013 in 
Berlin sowie auf dem Forum selbst eingeholt werden konnten. Es handelt 
sich dabei um Experteninterviews, Teilnehmerpräsentationen und schriftli-
che Vorab-Stellungnahmen.6 Kapitel 5 profitiert darüber hinaus von Feld-
kenntnis und implizitem Wissen eines an der Weiterentwicklung des EU-
Beihilferechts maßgeblich beteiligten Akteurs. Bernhard von Wendland sei 
deshalb für seine Bereitschaft zur Mitwirkung an dieser Stelle herzlich ge-
dankt. 

                                                                    
6 Die Beiträge der Teilnehmer sind abrufbar unter http://www.hof.uni-halle.de/projekte/ 
strukturfonds-wissenschaftliche-einrichtungen (10.2.2014). Das Forum wurde im Auftrag 
des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft Sachsen-Anhalt durch das WZW Wis-
senschaftszentrum Sachsen-Anhalt Lutherstadt Wittenberg ausgerichtet, das hierbei durch 
das Institut für Hochschulforschung Halle-Wittenberg (HoF) unterstützt wurde. Auf Seiten 
des Ministeriums zeichnete verantwortlich Frau Eva Wybrands (EU-Servicebüro, EU-Wis-
senschaftskoordinator der Hochschulen, Hasselbachstr. 4, 39104 Magdeburg). 
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2 Aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der 
EU-Förderperiode 2014-2020 

Jens Gillessen / Isabell Maue 

In welchem Ausmaß sich Hochschulen und andere wissenschaftliche 
Einrichtungen bei der Verwirklichung von „Europa 2020“ einbringen 
können, wird nicht zuletzt durch die konkrete Ausgestaltung der 
Regularien der neuen Förderperiode bestimmt. Deshalb wird im 
Folgenden der aktuelle Stand zusammengefasst. 

 

In diesem Kapitel werden Entwicklungen beleuchtet, die die EU-Struktur-
fonds in der Förderperiode 2014-2020 betreffen. Beihilferechtliche Neue-
rungen werden in Abschnitt 5.6 gesondert dargestellt. 

Die Entwicklung bezüglich der EU-Strukturfonds ist gegenwärtig dadurch 
geprägt, dass Rat und Parlament der Europäischen Union Ende 2013 den 
gesetzlichen Rahmen für die EU-Förderperiode 2014-20207 sowie den mehr-
jährigen Finanzrahmen der Union8 verabschiedet haben, die bereits in Kraft 
getreten und seit 01.01.2014 auch vollumfänglich in Geltung sind. Deshalb 
gilt es hier primär, die in den Verordnungen enthaltenen Neuerungen zu-
sammenfassend und mit einem besonderen Augenmerk auf der Rolle wis-
senschaftlicher Einrichtungen und Hochschulen darzustellen. Die Darstel-
lung will einen einführenden Gesamtüberblick geben; die Auseinanderset-
zung mit den Details der relevanten Verordnungen im Vorfeld ihrer Anwen-
dung kann sie nicht ersetzen. 

2.1 Ausrichtung auf „Europa 2020“ 

In ihrer Mitteilung „Europa 2020. Eine Strategie für intelligentes, nachhalti-
ges und integratives Wachstum“ hat die EU-Kommission 2010 eine Agenda 
entworfen, die zur Überwindung der Banken-, Wirtschafts- und Finanzkrise 
die Umgestaltung, Neuausrichtung und Intensivierung von Aktivitäten und 
Strukturen auf allen europäischen Ebenen ins Auge fasst. Die Neuausrich-
tung der europäischen Struktur- und Investitionsfonds bildet dabei lediglich 
                                                                    
7 VO (EU) Nr. 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013 und 1305/2013, jeweils vom 17.12.2013 
8 VO (EU, EURATOM) Nr. 1311/2013 vom 2.12.2013; EU-KOM (19.11.2013a) 
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einen Baustein der Strategie – jedoch einen Baustein von zentraler Bedeu-
tung, wie sich allein schon aus der Tatsache ergibt, dass das Volumen der 
Fonds nach wie vor ca. ein Drittel des EU-Haushalts ausmacht.  

Ein zentrales Anliegen der Strategie ist der effizientestmögliche Einsatz fi-
nanzieller Mittel. Um die Effizienz des Ressourceneinsatzes bewerten zu 
können, hat die Kommission vorgeschlagen, die angestrebten Fortschritte 
hinsichtlich der einander ergänzenden und verstärkenden Oberziele intelli-
genter Spezialisierung, nachhaltigen Wachstums und integrativen Wachs-
tums mit Hilfe von fünf einfachen Indikatoren messbar zu machen und hier-
zu fünf Kernziele für das Jahr 2020 festzuschreiben: 

1. „Beschäftigung: 75 % der 20- bis 64-Jährigen sollen in Arbeit stehen. 
2. FuE: 3 % des BIP der EU sollen für Forschung und Entwicklung aufgewen-

det werden. 
3. Klimawandel und nachhaltige Energiewirtschaft: Verringerung der 

Treibhausgasemissionen um 20 % (oder sogar um 30 %, sofern die Vo-
raussetzungen hierfür gegeben sind) gegenüber 1990; Erhöhung des An-
teils erneuerbarer Energien auf 20 %; Steigerung der Energieeffizienz um 
20 % 

4. Bildung: Verringerung der Quote vorzeitiger Schulabgänger auf unter 10 
%; Steigerung des Anteils der 30- bis 34-Jährigen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung auf mindestens 40 %. 

5. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung: Die Zahl der von Ar-
mut und sozialer Ausgrenzung betroffenen oder bedrohten Menschen 
soll um mindestens 20 Millionen gesenkt werden.“9 

Um die Kernziele zu erreichen, entwirft die Strategie „Europa 2020“ sieben 
umfassende Teilstrategien, die sog. Leitinitiativen, die jeweils eine ganze 
Reihe von politischen Teilzielen bündeln. Die Strukturfonds unterstützen in 
der neuen Förderperiode fast sämtliche Leitinitiativen in der einen oder an-
deren Weise. Die Rolle der Fonds soll hier nur exemplarisch anhand von drei 
Initiativen kurz verdeutlicht werden: 

• Innovationsunion: Die Initiative beabsichtigt die Stärkung der Innovati-
onskraft der europäischen Wirtschaft. Hierauf zielen z.B. Maßnahmen 
zur „Vollendung des Europäischen Forschungsraums“ und u.a. auch die 
– gegenwärtig zum Abschluss kommende – „Überarbeitung und Weiter-
entwicklung der Innovationsförderinstrumente der EU“ wie der Struk-
turfonds und des ELER (EU-KOM 3.3.2010: 15). 

                                                                    
9 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_de.htm 
(21.1.2014); vgl. EU-KOM (3.3.2010: 5) 
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• Ressourcenschonendes Europa: Angestrebt ist in erster Linie, das Wirt-
schaftswachstum Europas „von den Ressourcen und vom Energiever-
brauch abzukoppeln“ und die CO2-Emissionen zu reduzieren, um zu kli-
ma- und ressourcenschonendem, nachhaltigen Wirtschaften zu gelan-
gen. Auch hierzu sollen u.a. Strukturfonds und ELER mobilisiert werden 
(ebd.: 18f.) 

• Neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeiten sollen die Arbeitsmärkte modernisiert 
werden, u.a. durch verstärkte Aus- und Weiterbildung. Die EU-Struk-
turfonds, besonders der ESF, sollen im Zuge der Initiative darauf ausge-
richtet werden, Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt „besser 
in Einklang zu bringen“ und eine „umfassende Migrationspolitik zu för-
dern, die auf die Prioritäten und Bedürfnisse der Arbeitsmärkte flexibel 
zu reagieren vermag“ (ebd.: 22). 

Wie im Einzelnen sich die geforderte Neuausrichtung in Ausstattung und 
Regularien der EU-Strukturfonds für die Förderperiode 2014-20 niederge-
schlagen hat, legen die nachfolgenden Abschnitte dar. 

2.2 Finanzrahmen 2014-2020 

Auch wenn gegenüber dem Finanzrahmen 2007-13 die Mittel für Verpflich-
tungen10 um ca. 3,5 % sinken,11 bleibt das finanzielle Gesamtvolumen des 
EU-Finanzrahmens für 2014-2020 mit bis zu 1.082 Mrd. € (beziffert in aktu-
ellen Preisen) für den Zeitraum 2014 bis 2020 beträchtlich.12 Von diesen 
1.082 Mrd. € sind insgesamt bis zu 367 Mrd. € für die sog. Kohäsionspolitik 
vorgesehen;13 gegenüber dem Finanzrahmen 2007-13 bedeutet dies einen 
Rückgang um 8,4 % (EU-KOM 2.12.2013: 3). Von den Kohäsionsmitteln 
                                                                    
10 Die EU-Haushaltsordnung unterscheidet zwischen getrennten und nichtgetrennten Mit-
teln, und unter den ersteren wiederum Mittel für Verpflichtungen und Mittel für Zahlun-
gen (Art. 10 EU-HO). Die Verpflichtungen aus mehrjährigen Programmen werden in voller 
Höhe im Haushaltsjahr des Programmbeschlusses als Mittel für Verpflichtungen in den 
Haushalt eingestellt; die tatsächlichen Auszahlungen erfolgen dann über mehrere Haus-
haltsjahre hinweg und werden im jeweiligen Jahreshaushalt als Mittel für Zahlungen ein-
gestellt. http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/fin_fwk0713/fin_fwk07 
13_de.cfm (14.2.2014).  
11 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 91; Europäischer Rat (2.12.2013: 3, 13) 
12 http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm (14.2.2014) 
13 http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/data/MFF2014-2020.xls (14.2.2014). Als Kohäsions-
mittel werden die im Posten „1b. Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammen-
halt“ des Finanzrahmens 2014-2020 zusammengefassten Mittel bezeichnet. 
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entfallen auf Deutschland 19,2 Mrd. €; und zwar näherhin 9,7 Mrd. € auf die 
deutschen Übergangsregionen, 8,5 Mrd. € auf die entwickelteren Regionen 
und knapp 1 Mrd. € auf territoriale Kooperation.14 

2.3 Gemeinsamer Strategischer Rahmen 

Unter den strukturellen Änderungen gegenüber der abgelaufenen Förder-
periode15 besteht die auffälligste zweifellos in der Integration sämtlicher EU-
Struktur- und Investitionsfonds in einen Gemeinsamen Strategischen Rah-
men (GSR). Dieser formuliert einheitliche Regelungen für EFRE, ESF, den Ko-
häsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) sowie den Europäischen Meeres- und Fische-
reifonds (EMFF), die zusammengefasst auch als „ESI-Fonds“ oder „GSR-
Fonds“ bezeichnet werden. Der GSR soll u.a. dazu dienen, die Programmpla-
nungen strategisch auf das Ziel intelligenten, nachhaltigen und integrativen 
Wachstums auszurichten. Durch bessere Koordinierung der Fonds sollen 
Synergien erzielt und intelligente Spezialisierung effektiver gefördert wer-
den.16  

Hierzu werden elf sog. Thematische Ziele festgeschrieben, an denen sich die 
Maßnahmen aller Fonds orientieren sollen: 

1. „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation;  
2. Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Nutzung und Qualität von 

IKT;  
3. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, des Agrarsektors (beim 

ELER) und des Fischerei- und Aquakultursektors (beim EMFF);  
4. Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in 

allen Branchen der Wirtschaft; 
5. Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Risikopräven-

tion und des Risikomanagements;  
6. Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffi-

zienz; 
7. Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpäs-

sen in wichtigen Netzinfrastrukturen;  

                                                                    
14 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/xls/overall_table.xls (14.2.2014) 
15 für eine Zusammenfassung auf engstem Raum vgl. EU-KOM (19.11.2013b) 
16 Goulet (2011: 4); VO (EU) Nr. 1303/2013, Erwägungsgründe 15f., S. 322, Art. 10f. sowie 
Anhang I ebd. 
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8. Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstüt-
zung der Mobilität der Arbeitskräfte; 

9. Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jegli-
cher Diskriminierung;  

10. Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen 
und lebenslanges Lernen;  

11. Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behör-
den und Interessenträgern und der effizienten öffentlichen Verwal-
tung“.17 

Der GSR gilt für alle fünf ESI-Fonds, und seine Thematischen Ziele sind ganz 
auf die Verwirklichung von Wirtschaftswachstum abgestimmt. Darüber hin-
aus verlangt Art. 174 AEUV jedoch auch Maßnahmen zur Stärkung des wirt-
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts der EU. Deshalb for-
mulieren die Gemeinsamen Bestimmungen für die ESI-Fonds, in teilweiser 
Überschneidung mit den Thematischen Zielen, noch einmal zwei gesonderte 
„Ziele“: 

• Dem Wachstumsziel der Europa 2020-Strategie entspricht das Ziel „In-
vestitionen in Wachstum und Beschäftigung“. Diesem sind EFRE, ESF 
und der Kohäsionsfonds unterstellt. Über 96 % der Kohäsionsmittel sind 
für dieses Ziel reserviert. 

• Das Ziel der „Europäischen territorialen Zusammenarbeit“, das dem 
Geist der Europäischen Verträge Rechnung trägt, wird ausschließlich mit 
EFRE-Mitteln verfolgt.18 

Soweit sie sich auf die ESI-Fonds richtet, erfährt die Unionsstrategie ihre 
Konkretisierung wie bisher durch Operationelle Programme. Die Program-
me im Rahmen des Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ 
werden in Deutschland auf Länderebene erarbeitet und weisen in der Regel 
folgende Struktur auf. Jedes Programm besteht aus sog. (Investitions-)„Prio-
ritätsachsen“, die je einem Thematischen Ziel entsprechen und von denen 
jede für einen bestimmten Fonds und eine bestimmte Regionenkategorie19 

                                                                    
17 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 9 
18 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 89, 92 
19 Gemäß VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 90 beziehen sich diese Regionenkategorien auf Re-
gionen der NUTS-2-Ebene, in Deutschland also auf die Ebene der ehemaligen Regierungs-
bezirke. Die NUTS-1-Regionen Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, das 
Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen gelten aufgrund ihrer ver-
gleichsweise geringen Bevölkerungszahlen allerdings zugleich auch als NUTS-2-Regionen. 
Vgl. VO (EU) Nr. 31/2011, Anhang, z.B. S. 19; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ 
GISCO/posters/mp2008full_NUTS2_g.pdf (17.1.2014). 
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eine oder mehrere sog. (Investitions-)Prioritäten festlegt. Diese Prioritäten 
wiederum dienen „spezifischen Zielen“, die mit Mitteln unterlegt werden.20  

Darüber hinaus erarbeitet jeder Mitgliedstaat gemeinsam mit regionalen 
und lokalen Stellen, städtischen und anderen Behörden, Wirtschafts- und 
Sozialpartnern und Repräsentanten der Zivilgesellschaft und im Dialog mit 
der EU-Kommission eine Partnerschaftsvereinbarung, die die Ziele von „Eu-
ropa 2020“ für den jeweiligen nationalen Rahmen konkretisiert. Durch die 
partnerschaftliche Planung sollen u.a. die Eigenverantwortung der Betroffe-
nen und das Subsidiaritätsprinzip gewahrt und gesellschaftliches Know-how 
nutzbar gemacht werden.21 

Um die Effizienz des Mitteleinsatzes zu maximieren, sieht der GSR vor, dass 
die Mitgliedstaaten sich in den Partnerschaftsvereinbarungen jeweils auf 
eine Auswahl aus den Thematischen Zielen konzentrieren. Sie sollen dabei, 
gemeinsam mit den Regionen, einen „integrierten Ansatz zur territorialen 
Entwicklung“ verfolgen und sicherstellen, dass Strukturfondsmaßnahmen 
koordiniert erfolgen und einander sinnvoll ergänzen – auch, um Verwal-
tungskosten zu minimieren. Sogenannte Multifondsprogramme können 
den koordiniert-komplementären Einsatz erleichtern;22 gemeint sind Opera-
tionelle Programme, die die regionale Planung für mehrere Strukturfonds 
zusammenfassen. Als ein weiteres Instrument zu diesem Zweck sind „inte-
grierte territoriale Investitionen“ (ITI) vorgesehen; hierunter sind Investitio-
nen zu verstehen, die sich aus mehreren Fonds speisen und prioritätsach-
sen- und nötigenfalls auch programmübergreifend in derselben Maßnahme 
zusammenfließen.23 

Darüber hinaus sieht der GSR auch Vorkehrungen vor, die Synergien der 
GSR-Fonds mit anderen Strategien und Instrumenten der Europäischen Uni-
on begünstigen sollen. Im wissenschaftlichen und Hochschulkontext beson-
ders hervorzuheben sind hier die Synergien mit „Horizont 2020“, dem For-
schungsrahmenprogramm der Förderperiode 2014-2020. So können Mittel 
aus „Horizont 2020“ künftig in einem und demselben Vorhaben mit Struk-
turfondsmitteln kombiniert werden. Strikt zu achten ist dabei auf die Ver-
meidung unabsichtlicher ‚Doppelfinanzierungen‘ einer und derselben Aus-
gabe aus mehr als einem Fonds; dies würde einen klarerweise widerrechtli-
chen Missbrauch von EU-Fördergeldern darstellen. Erwähnt werden sollte in 
diesem Zusammenhang auch, dass der kombinierte Einsatz mehrerer EU-
Finanzquellen in keinem Fall die Kofinanzierungsanteile senken oder erset-
                                                                    
20 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 27, Art. 96 
21 VO (EU) Nr. 1303/2013, Erwägungsgründe 11, 20, Art. 4 Abs. 4, Art. 5, Art. 14-17 
22 VO (EU) Nr. 1303/2013, Anhang I, Nr. 3.1-3.3 
23 VO (EU) Nr. 1303/2013, Anhang I, Nr. 3.3.2; ebd., Art. 36 
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zen kann, die durch Private oder öffentliche Nicht-EU-Stellen einzubringen 
sind.24  

Bekanntlich gelten für die Förderung in den europäischen Forschungsrah-
menprogrammen anspruchsvolle Exzellenzkriterien, die zu regional sehr un-
ausgewogenen Bewilligungen führen. Zu den Zielen des koordinierteren Ein-
satzes von „Horizont 2020“ und GSR-Fonds zählt deshalb nicht zuletzt auch, 
forschungsschwächeren Regionen mit Hilfe der Fonds eine „Stufenleiter zur 
Spitzenforschung“ zu bauen.25 

Geeignete Felder zum koordinierten Einsatz von Horizont 2020- und Struk-
turfondsmitteln sollen im Rahmen der Erarbeitung nationaler und regiona-
ler Strategien intelligenter Spezialisierung26 ausfindig gemacht werden. 
Diese sind unter Einbindung von Verwaltungsbehörden, Stakeholdern wie 
„Universitäten und andere[n] Hochschuleinrichtungen“, der Industrie und 
der Sozialpartner in einem „unternehmerischen Entdeckungsprozess“ zu 
entwickeln; die „von Horizont 2020 direkt betroffenen Stellen“ sind „eng an 
diesen Prozess zu koppeln“.27 Außerdem sind Mitgliedstaaten und ggf. Regi-
onen gehalten, eine Reihe von zusätzlichen Maßnahmen im Bereich von 
Forschung und Innovation in Betracht zu ziehen:  

• „Verknüpfung exzellenter Forschungseinrichtungen und weniger entwi-
ckelter Regionen sowie Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen 
Leistungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation 
(FEI); 

• Aufbau von Verbindungen zwischen innovativen und anerkannten Spit-
zenclustern in weniger entwickelten Regionen sowie in Mitgliedstaaten 
und Regionen mit schwachen Leistungen im Bereich FEI; 

• Einrichtung von ‚EFR-Lehrstühlen‘ [siehe Buchst. d, Anm. d. Verf.], um 
herausragende Wissenschaftler besonders für weniger entwickelte Re-
gionen und Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen im 
Bereich FEI zu interessieren; 

• Unterstützung des Zugangs zu internationalen Netzen für Forscher und 
Innovatoren, die nicht ausreichend in den Europäischen Forschungs-
raum (EFR) eingebunden sind oder aus weniger entwickelten Regionen 
oder Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen im Be-
reich FEI stammen; 

• angemessener Beitrag zu den Europäischen Innovationspartnerschaften; 
                                                                    
24 siehe unten >> Abschn. 3.1; vgl. auch Mazura (29.8.2013: 14) 
25 VO (EU) Nr. 1303/2013, Erwägungsgrund 30. 
26 vgl. VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 2, Nr. 3 
27 VO (EU) Nr. 1303/2013, Anhang I, Nr. 4, bes. 4.1 und 4.3 
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• Vorbereitung von nationalen Institutionen und/oder Exzellenzclustern 
auf die Teilnahme an den Wissens- und Innovationsgemeinschaften 
(KICs) des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT) und 

• Veranstaltung qualitativ hochwertiger internationaler Programme für 
die Mobilität von Forschungskräften, kofinanziert aus den ‚Marie-Skło-
dowska-Curie-Maßnahmen‘“, VO (EU) Nr. 1303/2013, Anhang I, Nr. 
4.3.4. 

Schließlich formuliert der GSR, in Ergänzung zu den Thematischen Zielen, 
fünf „bereichsübergreifende“ Grundsätze bzw. „Querschnittsstrategieziele“, 
die in allen Programmen bzw. Prioritätsachsen und Partnerschaftsvereinba-
rungen zu berücksichtigen sind:  

1. „Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen“ 
2. „Nachhaltige Entwicklung“ 
3. „Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen und Nichtdiskri-

minierung“ 
4. „Barrierefreiheit“ 
5. „Bewältigung des demografischen Wandels“ 
6. „Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel“, VO (EU) Nr. 1303/ 

2013, Anhang I, Nr. 5 

2.4 Kontrollmechanismen 

Eine Steigerung der Fördereffizienz verspricht sich die EU-Kommission von 
einer Verstärkung der Kontrollmechanismen. Eine wesentliche Neuerung 
hierbei sind die sog. Ex-ante-Konditionalitäten. Es handelt sich dabei um ei-
ne Reihe von in den Verordnungen festgelegten und mit Kriterien untersetz-
ten Bedingungen, die „eine Voraussetzung für die wirksame und effiziente 
Verwirklichung“ eines der thematischen oder sonstigen Ziele der Union dar-
stellen und einen „unmittelbaren und echten Bezug zur Verwirklichung“ des 
jeweiligen Ziels aufweisen.28 Sind sie zu Beginn der neuen Förderperiode 
noch nicht erfüllt, müssen Maßnahmen getroffen und dargelegt werden, so 
dass die Erfüllung bis spätestens 31.12.2016 sichergestellt ist. Sind die Ex-
ante-Konditionalitäten bei Genehmigung eines Operationellen Programms 
nicht erfüllt, kann die Kommission die Zahlung der Fördermittel aussetzen.29  

                                                                    
28 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 2, Nr. 33 
29 ebd., Art. 19 
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Zu unterscheiden sind fondsspezifische und allgemeine Konditionalitäten. 
Erstere bestehen bspw. in der Existenz bestimmter Förderinstrumente oder 
strategischer Gesamtkonzepte für bestimmte Handlungsfelder; letztere ver-
langen typischerweise das Getroffensein von Vorkehrungen, z.B. zur Ge-
währleistung ausreichender Verwaltungskapazitäten.30 

Eine Ergänzung erfahren die Ex-ante-Konditionalitäten durch die Investiti-
onsprioritäten, die in den Operationellen Programmen der Regionen aufge-
stellt werden. Denn diese legen für jedes spezifische Ziel, das mit Hilfe der 
EU-Strukturfonds erreicht werden soll, zugleich auch (quantitative oder 
qualitative) Finanz-, Output- und Ergebnisindikatoren fest. Letztere sollen 
der Formulierung von Etappenzielen für das Jahr 2018 sowie Zielen für das 
Jahr 2023 dienen31 (sog. Leistungsrahmen32). Diese programmspezifischen 
(Etappen-)Ziele werden informell auch als „Ex-post-Konditionalitäten“ be-
zeichnet (Goulet 2011: 3).  

Gemeinsam mit den Indikatoren sollen sie erstmals ein systematisches Lei-
stungs- und Erfolgsmonitoring ermöglichen.33 An die (Zwischen-) Ergebnisse 
dieses Monitorings werden auch finanzielle Konsequenzen geknüpft sein: 

• Zum einen kann die EU-Kommission bei Verfehlen wesentlicher (Etap-
pen-)Ziele unter Umständen Zwischenzahlungen aussetzen und sogar fi-
nanzielle Berichtigungen an den Finanzplänen vornehmen, die zu Rück-
zahlungen zwingen.34  

• Zum anderen werden 6 % der für „Investitionen in Wachstum und Be-
schäftigung“ verfügbaren EFRE-, ESF- und Kohäsionsfondsmittel als sog. 
leistungsgebundene Reserve zurückgehalten. Diese Mittel sollen gezielt 
denjenigen Investitionsprioritäten zusätzlich zugewiesen werden, die im 
Jahr 2019 auf Grundlage der jährlichen Durchführungsberichte von der 
Kommission positiv evaluiert werden.35  

Den Abschluss des Monitorings bildet eine Ex-post-Bewertung der Effizienz 
der GSR-Fonds im Hinblick auf die Ziele von „Europa 2020“ in Form eines 
Kommissionsberichts, der bis 31.12.2025 vorliegen soll.36  

                                                                    
30 ebd., Anhang XI, Teil I (fondsspezifische) bzw. Teil II (allgemeine Konditionalitäten) 
31 ebd., Art. 27, Art. 96 Nr. 2 Buchst. b; ebd., Anhang II 
32 ebd., Art. 21f. 
33 ebd., Erwägungsgrund 22 
34 ebd., Art. 22, Nr. 6f.; Art. 85; Art. 144-47 
35 ebd., Erwägungsgrund 23; Art. 20f.; Art. 22 Nr. 1-5 
36 ebd., Art. 57 
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2.5 Weitere fondsübergreifende Änderungen 

Bereits in der auslaufenden Förderperiode waren ca. 5 % der Finanzmittel 
des EFRE für sog. Finanzinstrumente vorgesehen. Hierunter sind Unterstüt-
zungen in Form von Darlehen, Bürgschaften, Beteiligungsinvestitionen, be-
teiligungsähnlichen Investitionen oder Risikoteilungsinstrumenten zu ver-
stehen.37 Die EU-Kommission geht davon aus, dass Finanzinstrumente in der 
kommenden Förderperiode eine noch größere Rolle spielen werden und will 
dies im Hinblick auf die „Hebelwirkung“ dieser Instrumente auch begünsti-
gen. Hierzu sind die Finanzinstrumente in den GSR integriert worden. Sie 
können für sämtliche thematischen Ziele eingesetzt und mit Zuschüssen an-
derer Fonds kombiniert werden, unter der Bedingung einer positiven ex-
ante-Bewertung der Marktgegebenheiten.38 Auch waren flexiblere Kofinan-
zierungsmodalitäten und eine Vereinfachung der Berichterstattung in Aus-
sicht gestellt worden;39 inwieweit dies durch die verabschiedeten Regula-
rien eingelöst wird, wäre zu prüfen. 

Dies gilt ebenso für die in Aussicht gestellte Verringerung des Verwaltungs-
aufwands auf Seiten der Endempfänger (Goulet 2011: 7) und die Digitalisie-
rung der Verwaltungsprozesse (sog. E-Kohäsion).40 Vereinfachungen er-
scheinen jedenfalls dringlich, gaben doch bei einer Erhebung, die 2009 un-
ter den Leitungen europäischer Hochschulen durchgeführt wurde, 75 % der 
Befragten an, die europäischen Finanzierungsmodalitäten seien komplexer 
als die der jeweils vergleichbaren mitgliedstaatlichen und regionalen Instru-
mente (Estermann/Bennetot 2011: 50). 

2.6 EFRE 

Der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kann auch in der 
kommenden Förderperiode zur Förderung aller Thematischen Ziele einge-
setzt werden, doch sollen die Mittel großenteils auf die Thematischen Ziele 
1 bis 4 konzentriert werden. Hierzu sind für diese Ziele Mindestanteile an 
den nationalen Mitteln festgelegt worden. Dabei ist die Konzentration auf 
                                                                    
37 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 2, Nr. 11 verweist auf EU-HO, Art. 2, Buchst. p), und dieser 
auf die Buchstaben k) bis o) ebd. Eine Kompaktübersicht über die Neuerungen findet sich 
in EU-KOM (o.J. [2013]). 
38 EU-KOM (o.J. [2013]: 2); VO (EU) Nr. 1303/2013, Erwägungsgrund 34, Art. 37, Nr. 1, 2, 8 
39 EU-KOM (o.J. [2013]: 4f.) 
40 http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index.cfm?LAN=DE#page-4 (16.1.14); 
vgl. für den ESF VO (EU) Nr. 1304/2013, Art. 14 
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diese als besonders innovationsförderlich erachteten Ziele in den entwickel-
teren Regionen stärker als in den weniger entwickelten (Übersicht 1).41 

 

 
 

Von den Investitionsprioritäten, die im Rahmen der einzelnen Thematischen 
Ziele gefördert werden sollen, erscheinen im Hinblick auf die Beteiligung 
vonseiten wissenschaftlicher Einrichtungen die folgenden hochgradig rele-
vant: 

 
Übersicht 2: Für wissenschaftliche Einrichtungen und Hochschulen  
relevante EFRE-Investitionsprioritäten 
Thematisches Ziel Investitionsprioritäten

1. Stärkung von Forschung, 
technologischer Entwick-
lung und Innovation 

a) „Ausbau der Infrastruktur im Bereich Forschung 
und Innovation (F&I) und der Kapazitäten für die 
Entwicklung von F&I-Spitzenleistungen; Förderung 
von Kompetenzzentren, insbesondere solchen von 
europäischem Interesse“ 

                                                                    
41 Goulet (2011: 8); VO (EU) Nr. 1301/2013, Art. 4 

Übersicht 1: Konzentration des EFRE 2014-20 auf Thematische Ziele 

Quelle: VO (EU) Nr. 1301/2013, Art. 4; eigene Berechnungen und Darstellung. Zu abwei-
chenden Regelungen vgl. ebd., Nr. 2 u. 3. 

stärker entwickelte
Regionen

Übergangsregionen weniger entwickelte
Regionen

≥ 20% ≥ 15% ≥ 12%

≥ 60%

≥ 45%
≥ 38%

≤ 20%

≤ 40%
≤ 50%

TZ 5 bis
11

TZ 1 bis 3:
FuEuI,
IKT, KMU

TZ 4: CO2
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Thematisches Ziel Investitionsprioritäten
b) „[…] Aufbau von Verbindungen und Synergien zwi-

schen Unternehmen, Forschungs- und Entwick-
lungszentren und dem Hochschulsektor, insbeson-
dere Förderung von Investitionen in Produkt- und 
Dienstleistungsentwicklung, Technologietransfer, 
soziale Innovation, Öko-Innovationen, öffentliche 
Dienstleistungsanwendungen, Nachfragestimulie-
rung, Vernetzung, Cluster und offene Innovation 
durch intelligente Spezialisierung und Unterstüt-
zung von technologischer und angewandter For-
schung […]“ 

3. Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit von KMU 

a) „Förderung des Unternehmergeists, insbesondere 
durch Erleichterung der wirtschaftlichen Nutzung 
neuer Ideen und Förderung von Unternehmens-
gründungen, auch durch Gründerzentren“ 

4. Verringerung der CO2-
Emissionen in allen Bran-
chen der Wirtschaft 

c) „Förderung der Energieeffizienz, des intelligenten 
Energiemanagements und der Nutzung erneuerba-
rer Energien in der öffentlichen Infrastruktur, 
einschließlich öffentlicher Gebäude […]“ 

f) „Förderung von Forschung und Innovation im Be-
reich kohlenstoffarmer Technologien und ihres 
Einsatzes“ 

5. Förderung der Anpassung 
an den Klimawandel sowie 
der Risikoprävention und 
des Risikomanagements 

b) „[…] Entwicklung von Katastrophenmanagement-
systemen“ 

6. Erhaltung und Schutz der 
Umwelt sowie Förderung 
der Ressourceneffizienz 

e) „Maßnahmen zur Verbesserung des städtischen 
Umfelds, zur Wiederbelebung von Stadtzentren 
[…]“  

7. Förderung von Nachhaltig-
keit im Verkehr und Beseiti-
gung von Engpässen in 
wichtigen Netzinfrastruktu-
ren 

c) „Entwicklung und Verbesserung umweltfreundli-
cher (einschließlich geräuscharmer) Verkehrssys-
teme mit geringen CO2-Emissionen […]“  

8. Förderung nachhaltiger und
hochwertiger Beschäftigung 
und Unterstützung der 
Mobilität der Arbeitskräfte 

a) „Unterstützung der Entwicklung von Gründerzen-
tren […]“ 

10. Investitionen in Bildung, 
Ausbildung und Berufsbil-
dung für Kompetenzen und 
lebenslanges Lernen 

„die Entwicklung der Aus- und Wieterbildungsinfra-
struktur“ 

Quelle: VO (EU) Nr. 1301/2013, Art. 5 
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Der EFRE fördert diese Prioritäten u.a. durch „Investitionen in […] die For-
schungs-, die Innovations-, die Unternehmens- und die Bildungsinfrastruk-
tur“ sowie in die „Erschließung des endogenen Potentials“ der Regionen, 
dies u.a. durch die „Unterstützung von Forschungs- und Innovationseinrich-
tungen“.42  

Hervorgehoben werden sollte, dass der EFRE im Rahmen des Ziels „Europäi-
sche territoriale Zusammenarbeit“ die „gemeinsame Nutzung von Einrich-
tungen und Humanressourcen und alle Arten von grenzüberschreitenden 
Infrastrukturen in allen Regionen“ unterstützen kann.43 Die Förderung 
grenzüberschreitender Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen muss al-
so keineswegs zwingend mit einem Wachstumsbeitrag gerechtfertigt wer-
den. 

Neu ist schließlich auch, dass mindestens 5 % der EFRE-Mittel für das Ziel 
„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ für nachhaltige Stadtent-
wicklung reserviert sind.44 Gebiete mit „schweren und dauerhaften natürli-
chen oder demografischen Nachteilen“ 
soll „besondere Aufmerksamkeit gewid-
met“ werden; Sonderbestimmungen 
mit finanziellen Auswirkungen bestehen 
jedoch nur für Regionen in äußerster 
Randlage und die sehr dünn besiedelten 
nördlichsten Regionen Europas.45 

2.7 ESF 

Die wichtigste Neuerung46 besteht auch 
hinsichtlich des ESF in der Konzentrati-
on der Fördermittel, und zwar in gleich 
drei Hinsichten: 

• Der ESF unterstützt ausschließlich 
die thematischen Ziele 8 bis 11 – al-
so die Förderung von Beschäftigung 

                                                                    
42 VO (EU) Nr. 1301/2013, Art. 3 Nr. 1 Buchst. d, e 
43 VO (EU) Nr. 1301/2013 Art. 3 Nr. 2 
44 VO (EU) Nr. 1301/2013 Art. 7 Nr. 4 
45 VO (EU) Nr. 1301/2013 Art. 10-12 
46 Kompakte Gesamtüberblicke geben u.a. Goulet (2011: 9f.) sowie die ESF-Homepage: 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=de (21.1.2014). 

Übersicht 3: Konzentration 
des ESF 2014-2020 auf  
Thematische Ziele 

Quelle: VO (EU) Nr. 1304/2013, Art. 
4 Nr. 2 

≥ 20%

≤ 80%

restliche
ESF-TZ
(8, 10, 11)

TZ 9:
soziale
Inklusion
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und Mobilität, Ausbildung, sozialer Inklusion und besserer öffentlicher 
Verwaltung.  

• Unter diesen vier thematischen Zielen werden mindestens 20 % der je-
weiligen nationalen Gesamtfördermittel auf das Thematische Ziel 9 (so-
ziale Inklusion) konzentriert (Übersicht 3). 

• Außerdem haben die Mitgliedstaaten ihre Gesamtfördermittel auf nur 
fünf Investitionsprioritäten zu konzentrieren (Übersicht 4), die allerdings 
frei wählbar sind aus einem sehr breiten Spektrum förderfähiger Priori-
täten. 

 

 
 

Welche der ESF-Investitionsprioritäten auf wissenschaftliche Einrichtungen 
und Hochschulen bezogen werden können, zeigt Übersicht 5. 

 
Übersicht 5: Für wissenschaftliche Einrichtungen und Hochschulen  
relevante ESF-Investitionsprioritäten 
Thematisches Ziel Investitionsprioritäten
8. Förderung nachhaltiger und

hochwertiger Beschäftigung 
und Unterstützung der 
Mobilität der Arbeitskräfte 

iii) „Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Grün-
dung von Unternehmen, einschließlich von 
innovativen Kleinstunternehmen sowie innovati-
ven kleinen und mittleren Unternehmen“ 

Übersicht 4: Konzentration des ESF 2014-2020 auf fünf beliebige  
Investitionsprioritäten 

Quelle: VO (EU) Nr. 1304/2013, Art. 4 Nr. 3 

stärker entwickelte
Regionen

Übergangsregionen weniger entwickelte
Regionen

≥ 80%
≥ 70%

≥ 60%

≤ 20%
≤ 30%

≤ 40%
restliche
Prioritäten

5 beliebige
Prioritäten
aus TZ 8, 9,
10 oder 11
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Thematisches Ziel Investitionsprioritäten
iv) „Gleichstellung von Frauen und Männern auf 

allen Gebieten, einschließlich des Zugangs zur 
Beschäftigung und des beruflichen Aufstiegs, 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und 
die Förderung des Grundsatzes des gleichen Ent-
gelts für gleiche Arbeit“ 

9. Förderung der sozialen 
Inklusion und Bekämpfung 
von Armut und jeglicher 
Diskriminierung 

iii) „Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung 
und Förderung der Chancengleichheit“ 

10. Investitionen in Bildung, 
Ausbildung und Berufsbil-
dung für Kompetenzen und 
lebenslanges Lernen 

ii) „Verbesserung der Qualität und Effizienz von, 
und Zugang zu, Hochschulen und gleichwertigen 
Einrichtungen zwecks Steigerung der Zahl der 
Studierenden und der Abschlussquoten, insbe-
sondere für benachteiligte Gruppen“ 

iii) „Förderung des gleichen Zugangs zum lebenslan-
gen Lernen für alle Altersgruppen im formalen, 
nicht formalen und informalen Rahmen, Steige-
rung des Wissens sowie der Fähigkeiten und 
Kompetenzen der Arbeitskräfte sowie die För-
derung flexibler Bildungswege unter anderem 
durch Berufsberatung und die Bestätigung er-
worbener Kompetenzen“ 

iv) „Verbesserung der Arbeitsmarktrelevanz der 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung, Erleichterung des Übergangs von der 
Bildung zur Beschäftigung und Stärkung der 
Systeme der beruflichen Bildung und Weiterbil-
dung und deren Qualität“ 

11. Verbesserung der institutio-
nellen Kapazitäten von 
öffentlichen Behörden und 
Interessenträgern und der 
effizienten öffentlichen 
Verwaltung 

ii) „Aufbau der Kapazitäten aller Interessenträger, 
die in den Bereichen Bildung, lebenslanges 
Lernen, Weiterbildung sowie Beschäftigung und 
Sozialpolitik tätig sind, unter anderem durch sek-
torale und territoriale Bündnisse, um Reformen 
auf den nationalen, regionalen und lokalen 
Ebenen anzustoßen“ 

Quelle: VO (EU) Nr. 1301/2013, Art. 5 Nr. 1 
 

Unbeschadet der Beschränkung auf Prioritäten und Maßnahmen der The-
matischen Ziele 8 bis 11 können (Teil-)Maßnahmen zugleich auch zur Ver-
wirklichung der anderen Thematischen Ziele beitragen. Übersicht 6 zählt die 
Maßnahmenarten auf, die im Rahmen einer solchen ‚Querförderung‘ aus 
den oben genannten Investitionsprioritäten heraus ebenfalls aus dem ESF fi-
nanziert werden können.  
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Übersicht 6: Für wissenschaftliche Einrichtungen und Hochschulen  
relevante ESF-Maßnahmen mit querfördernder Wirkung 
Thematisches Ziel Maßnahmen
1. Förderung nachhaltiger und

hochwertiger Beschäftigung und 
Unterstützung der Mobilität der 
Arbeitskräfte 

c) „Innovation durch Entwicklung von Post-
graduiertenstudiengängen und unterneh-
merischen Fähigkeiten, Fortbildung von 
Wissenschaftlern und vernetzte Zusam-
menarbeit und Partnerschaften zwischen 
Hochschuleinrichtungen, Forschungs- und 
Technologiezentren sowie Unternehmen“ 

2. Verbesserung der Barrierefreiheit 
sowie der Nutzung und Qualität 
von IKT 

b) „Entwicklung der Medienkompetenz und 
des Lernens mit elektronischen Hilfsmit-
teln (E-Learning) sowie Investitionen in di-
gitale Integration (e-inclusion), digitale 
Qualifikationen und einschlägige unter-
nehmerische Fähigkeiten“ 

3. Investitionen in Bildung, Ausbil-
dung und Berufsbildung für Kom-
petenzen und lebenslanges Ler-
nen 

d) „Förderung der Anpassungsfähigkeit der 
Unternehmen, Führungskräfte und der Ar-
beitskräfte, durch höhere Investitionen in 
das Humankapital und durch Förderung 
von praxisorientierten beruflichen Bil-
dungs- oder Weiterbildungseinrichtun-
gen.“ 

4. Förderung der Bestrebungen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen 
in allen Branchen der Wirtschaft 

a) „die Verbesserung der Systeme der allge-
meinen und beruflichen Bildung, die für 
die Anpassung von Kompetenzen und 
Qualifikationen, die Höherqualifizierung 
der Arbeitskräfte und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in den Bereichen Umwelt 
und Energie notwendig ist“ 

Quelle: VO (EU) Nr. 1301/2013, Art. 5 Nr. 2 
 

Über die Mittelkonzentration hinaus ist eine Reihe weiterer ESF-spezifischer 
Neuerungen zu verzeichnen. So wird das Partnerschaftsprinzip besonders 
dadurch betont, dass in weniger entwickelten und den Übergangsregionen47 
ESF-Mittel als Globalzuschüsse für die zivilgesellschaftlichen Partner und für 
den Kapazitätsaufbau auf Seiten von Sozialpartnern und Nichtregierungsor-
ganisationen verausgabt werden können bzw. sogar sollen.48 Die Ziele der 
Gleichstellung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung werden eigens 
hervorgehoben.49 Soziale Innovationen werden u.a. durch Förderung von 

                                                                    
47 vgl. VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 90 Nr. 2 
48 VO (EU) Nr. 1304/2013, Art. 6 
49 VO (EU) Nr. 1304/2013, Art. 7, 8 
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Netzwerken und Maßnahmen zur Verbreitung von good practice-Beispielen 
unterstützt.50 Schließlich soll die transnationale Zusammenarbeit u.a. durch 
Errichtung einer „Plattform“ zum wechselseitigen Erfahrungsaustausch auf 
EU-Ebene unterstützt werden.51 

Ein besonderes Augenmerk soll hier noch auf die ESF-geförderten Program-
me der Bundesrepublik Deutschland (i.F. „ESF-Bundesprogramme“) gerich-
tet werden, soweit sie für wissenschaftliche Einrichtungen und Hochschulen 
von Interesse sein können. Zwar lag das Operationelle Programm des Bun-
des für den ESF bei Redaktionsschluss noch nicht vor, doch gestattet ein 
Vortrag Peter Grönwoldts (Referat 321 des BMBF)52 auf dem Forum „EU-
Strukturfondsförderung für wissenschaftliche Einrichtungen“ am 27./28.11. 
2013 in Berlin einen Einblick in die Planungen.  

Demnach wird das ESF-OP des Bundes für die Förderperiode 2014-20 mit ca. 
2,8 Mrd. € ausgestattet sein; gegenüber der abgelaufenen Periode bedeutet 
dies einen Rückgang um ca. 20 %. Mit dem Inkrafttreten des OP ist zum 1.7. 
2014 zu rechnen. Inhaltlich soll sich das OP weitgehend auf das Thematische 
Ziel 10 (Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und le-
benslanges Lernen) konzentrieren, und hier wiederum auf die Investitions-
priorität iii) (siehe oben >> S. 23. >> Übersicht 5) – also auf berufliche Bil-
dung und lebenslanges Lernen. 

In der Förderperiode 2007-13 existierten 60 ESF-Bundesprogramme,53 die 
von fünf Bundesministerien54 verantwortet wurden, unter der Federführung 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). In der neuen För-
derperiode wird das Bundesministerium für Umwelt zu diesem Kreis hinzu-
stoßen. 

Hinsichtlich wissenschaftlicher Einrichtungen sind primär die vom BMBF 
verantworteten Programme relevant. Anstatt bisher zwölf dürfte das BMBF 
künftig nur noch fünf ESF-geförderte Programme auflegen. Hochschulen 
bzw. wissenschaftlichen Einrichtungen könnte (so die Einschätzung Grön-
woldts) in vier von diesen Programmen eine Rolle zufallen: 

• „Bildung integriert“: Ziel dieses Programms sind Aufbau und Weiterent-
wicklung integrierter Bildungssysteme im Verein mit lokalen Partnern 
wie Firmen, Kommunen und insbesondere auch Hochschulen. 

                                                                    
50 VO (EU) Nr. 1304/2013, Art. 9 
51 VO (EU) Nr. 1304/2013, Art. 10 
52 vgl. http://www.hof.uni-halle.de/dateien/pptx/Groenwoldt-Praesentation-27-11-13-
ESF-und-wissenschaftl.-Einrichtungen.pptx (21.1.2014) 
53 vgl. http://www.esf.de/portal/generator/1410/programmuebersicht.html (21.1.2014) 
54 Es handelt sich um das BMFSFJ, das BMWi, das BMVBS, das BMBF und das BMAS. 
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• „Digitale Medien in der beruflichen Bildung“: Das Programm wird den 
Einsatz digitaler Medien und die darauf bezogene ‚Ausbildung der Aus-
bilder‘ fördern. Hochschulen werden eingeladen sein, sich bei der Erstel-
lung didaktischer Konzepte und Evaluationen einzubringen. 

• „Zukunft der Arbeit“: Hier werden ältere MitarbeiterInnen und die al-
terungsbedingten Anforderung an die Arbeitswelt im Mittelpunkt ste-
hen. Die Bearbeitung des Themas erfordert die Kooperation von For-
schung, Wirtschaft und Sozialpartnern.  

• „Jobstarter“: Den Schwerpunkt wird hier der Übergang von der Schule 
in den Beruf bilden. Ziel ist ein Ausgleich von Ausbildungsangeboten und 
Ausbildungsnachfrage. 

Unter den von den anderen Ministerien verantworteten ESF-Bundespro-
grammen sind besonders die Programme des BMWi im Bereich von Selbst-
ständigkeit, Unternehmertum und Existenzgründung hervorzuheben; bspw. 
das EXIST-Gründerprogramm, das fortgeführt werden soll. 

Schließlich befindet sich eine Plattform des BMBF in Planung, durch die so-
wohl zwischen ESF, EFRE und „Horizont 2020“ als auch zwischen den ESF-
Bundesprogrammen und den ESF-Landesprogrammen Synergien gefördert 
werden sollen. Hierzu ist auch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgesehen. 
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3 Finanzieller Eigenanteil 

Jens Gillessen 

Die EU-Strukturfonds zielen darauf ab, zusätzliche Aktivitäten der 
europäischen Mitgliedstaaten und Regionen anzuregen. Ihre Nut-
zung erfordert deshalb zwingend, dass diese einen finanziellen Ei-
genanteil beisteuern. Diesen Anteil zu organisieren, kann sich 
schwierig gestalten – insbesondere dort, wo Strukturschwäche und 
demografische Herausforderungen zusammentreffen. 

 

In vielen Bereichen der Gesellschaft lassen sich Bestrebungen beobachten, 
die Aktivitäten von Organisationen zu stimulieren, oder auf sie einen len-
kenden Einfluss zu nehmen, indem die teilweise Übernahme der anfallen-
den Kosten in Aussicht gestellt wird (sog. Kofinanzierungen). Das vorliegen-
de Kapitel behandelt einen Ausschnitt dieses Themas: Erörtert werden die 
EU-Strukturfonds als Quelle solcher Kostenbeteiligungsangebote, und wis-
senschaftliche Einrichtungen und insbesondere Hochschulen in der Europäi-
schen Union als die Adressaten. Was sich in den europäischen Regionen 
regelmäßig als Schwierigkeit bei der Implementierung übergeordneter Stra-
tegien bemerkbar macht, kann bei Behandlung in einem erweiterten Kon-
text als eine Problematik grundsätzlicheren Charakters diagnostiziert wer-
den.  

Im ersten Schritt sind die rechtlichen und politischen Grundlagen der Kofi-
nanzierungsproblematik darzustellen. Hierzu beschränkt sich der Bericht auf 
einen knappen Überblick; für die Details kann auf die EU-Verordnungen 
sowie einschlägige Leitfäden verwiesen werden (siehe Kasten). Im zweiten 
Schritt sollen problematische Aspekte von Kofinanzierungen im Hochschul-
bereich erörtert werden. 

 

Eine detailliertere Darstellung zu Aspekten der Verwaltung und Finanzierung 
von Strukturfondsprojekten von Forschungseinrichtungen und Hochschulen 
gibt der Leitfaden von Norbert Heller (Heller 2013), der im Rahmen des 
Projekts „EU-Strukturfondsfinanzierung für wissenschaftliche Einrichtungen“ 
entstanden ist.  

Hierzu immer noch lesenswert ist außerdem der Leitfaden der Europäischen 
Kommission zu EU-Finanzierungsquellen für Forschung und Innovation aus 
der abgelaufenen Förderperiode (EU-KOM o.J. [2011]). 
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3.1 Grundlagen für die Förderperiode 2014-2020 

Dass der Einsatz der Struktur- und Investitionsfonds eine angemessene Be-
teiligung vonseiten der profitierenden Mitgliedstaaten und Regionen erfor-
dert, ist ein etablierter Grundsatz des EU-Rechts, der in den Verordnungen 
für die neue EU-Förderperiode explizit angesprochen und bekräftigt wird.55 
Er manifestiert sich in der Festlegung sogenannter Kofinanzierungssätze in 
den Operationellen Programmen (OP). Gemeint ist damit der Mittelanteil, 
den die Strukturfonds zu einer bestimmten Prioritätsachse eines OP maxi-
mal beisteuern.56  

Die Höhe des Satzes für eine bestimmte Maßnahme ist dem einschlägigen 
OP zu entnehmen; sie wird, innerhalb von durch die EU-Verordnungen vor-
gegebenen Grenzen, im Zuge der Verhandlungen zwischen EU-Kommission 
und Mitgliedstaaten bzw. Regionen festgelegt.57 Generell gilt dabei, dass die 
Kofinanzierungssätze um so niedriger festzusetzen sind, je stärker die Wirt-
schaft des betroffenen Mitgliedstaats bzw. der Region bereits entwickelt 
ist.58  

Von sehr speziellen Ausnahmen abgesehen59 und vereinfacht dargestellt, 
dürfen die vereinbarten Kofinanzierungssätze in der Förderperiode 2014-20 
in der Kategorie der am wenigsten entwickelten Regionen maximal 85 % be-
tragen, maximal 80 % in etwas stärkeren „weniger entwickelten Regionen“ 
sowie schwächeren Übergangsregionen, maximal 60 % in stärkeren Über-
gangsregionen und maximal 50 % in stärker entwickelten Regionen.60 Wie 
hieraus schon zu ersehen, wird die leicht verständliche Systematik der drei 
Regionenkategorien bei der Bestimmung der Obergrenzen für die Kofinan-
zierungssätze durchbrochen. 

                                                                    
55 So spricht die zentrale VO (EU) Nr. 1303/2013 in Erwägungsgrund 26 von der „überra-
genden Bedeutung des Grundsatzes der Kofinanzierung“. In diesem Zusammenhang ist 
auch auf den verwandten „Grundsatz der Zusätzlichkeit“ (ebd., Erwägungsgrund 87 sowie 
Art. 95) hinzuweisen, dessen Einhaltung vor Förderbeginn, im Jahr 2018 sowie ex post im 
Jahr 2022 von der Kommission überprüft werden wird (ebd., Art. 95, Nr. 5). 
56 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 27, Nr. 2 z.B. spricht zwar auch von „nationale[r] Kofinan-
zierung“; verwirrenderweise meint der Ausdruck „nationaler Kofinanzierungssatz“ jedoch 
nicht den mitgliedstaatlichen, sondern den EU-Anteil. Heller (2013: 9f.) spricht deshalb, 
ebenso wie z.B. das „Arbeitsheft Kofinanzierung“ des BMAS (2009: 2), präzisierend vom 
„Interventionssatz“.  
57 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 120, Nr. 1 
58 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 120, Nr. 3 
59 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 120, Nr. 5, 7 (Finanzinstrumente) 
60 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 120, Nr. 3, Buchst. b bis e 
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Der aus dem profitierenden Mitgliedstaat heraus zu erbringende Eigenanteil 
ergibt sich direkt aus dem Kofinanzierungssatz der jeweiligen Prioritätsach-
se. So bedeutet ein Kofinanzierungssatz von z.B. 80 %, dass aus dem Mit-
gliedstaat heraus die übrigen 20 % der förderfähigen Ausgaben aufgebracht 
werden müssen (vgl. Heller 2013: 10).  

Der Aushandlung des jeweiligen OP unterworfen sind auch die zulässigen 
Mittelquellen für die mitgliedstaatlichen bzw. regionalen Eigenanteile. Vor-
behaltlich etwaiger Einschränkungen im OP kommen für wissenschaftliche 
bzw. hochschulische Vorhaben in der Bundesrepublik Deutschland als Finan-
zierungsquellen die Haushalte folgender Akteure am ehesten in Betracht: 

• der Bund, z.B. durch bundeseigene Programme der Wissenschaftsförde-
rung  

• die Bundesländer; hier ist vor allem an die Haushalte der für Wissen-
schaft, Wirtschaft, Arbeit und Soziales zuständigen Landesministerien zu 
denken;61 

• die Kommunen, in denen Hochschulen bzw. wissenschaftliche Einrich-
tungen ansässig sind  

• die Bundesagentur für Arbeit, die häufig Gegenfinanzierungen im Rah-
men von ESF-geförderten Maßnahmen zur Qualifikation von Arbeitneh-
mern erbringt;62 

• die Hochschulen 
• die sog. außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Max-Planck-Ge-

sellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-
Gemeinschaft)63 

• andere Bildungs- und/oder Forschungseinrichtungen 
• Fördervereine, Stiftungen 
• Denkbar ist schließlich auch, dass Wirtschaftsunternehmen oder -ver-

bände wissenschaftliche und/oder hochschulische EU-Projekte mit ei-
nem Kofinanzierungsbeitrag unterstützen. 

Personal- und Sachausgaben, z.B. von Hochschulen bzw. Forschungseinrich-
tungen, können als regionaler Eigenanteil angerechnet werden, wenn sie in 
das Vorhaben tatsächlich eingebracht werden, für andere Tätigkeiten zeit-
gleich also nicht zur Verfügung stehen und von Mitteln für andere Tätigkei-
ten klar abgrenzbar sind (Heller 2013: 15). 

                                                                    
61 vgl. z.B. den Beitrag des Landes Niedersachsen zum Innovationsinkubator der Leuphana-
Universität Lüneburg; siehe unten >> Abschnitt 4.4.3 
62 vgl. BMAS (2009: 6-9) 
63 vgl. z.B. den Anteil des Fraunhofer IFF am VDTC Magdeburg; siehe unten >> Abschn. 4.1 
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Bei allen Finanzierungsquellen gleichermaßen zu beachten ist, dass mit-
gliedstaatliche bzw. regionale Mittel, soweit sie sich ihrerseits wiederum 
aus EU-Mitteln speisen, nicht als Eigenanteile eingebracht werden können. 
Dies kann bspw. der Fall sein bei Programmen der deutschen Bundesregie-
rung, die ihrerseits aus den EU-Strukturfonds mitfinanziert werden.64  

Zuwendungen von Dritten an die EU-geförderten Projekte können als regio-
naler Eigenanteil anerkannt werden; allerdings nur, wenn sie bereits im ur-
sprünglichen Finanzierungsplan des Fördervorhabens vorgesehen sind. 
Nachträglich empfangene Zuwendungen mindern aus Sicht der EU den För-
derbedarf und führen somit zur (auch nachträglichen) Kürzung der Zuschüs-
se aus den Strukturfonds (Heller 2013: 14f.). Dies wiederum hat zur Folge, 
dass der nötige regionale Eigenbeitrag sich entsprechend verringert.  

Dieselbe Problematik besteht auch im Hinblick auf durch das Fördervorha-
ben selbst erwirtschaftete Nettoeinnahmen. Hierunter sind „Zuflüsse von 
Geldbeträgen“ zu verstehen, die „unmittelbar von den Nutzern für die im 
Rahmen des Vorhabens bereitgestellten Waren und Dienstleistungen ge-
zahlt werden“, „abzüglich der im entsprechenden Zeitraum angefallenen 
Betriebskosten und Wiederbeschaffungskosten für kurzlebige Anlagegüter“. 
Als Beispiel nennt die einschlägige Verordnung u.a. „Zahlungen für Dienst-
leistungen“.65  

Vorhaben im Wissenschafts- und Hochschulbereich sind häufig in der Lage, 
eigene Einnahmen zu generieren, z.B. durch Erhebung von Studiengebühren 
für Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung. Auch diese können 
zwar durchaus Erhebliches zur Finanzierung von Vorhaben beitragen. Sie 
können jedoch nicht (auch nicht durch Einplanung im Vorfeld des Vorha-
bens) als regionale Gegenfinanzierung des EU-Förderanteils geltend ge-
macht werden, sondern reduzieren unmittelbar den nötigen Förderbetrag. 
Dies gilt für Nettoeinnahmen sowohl während als auch nach der Projekt-
laufzeit, die auf die EU-Förderung zurückzuführen sind. Diese Regel gilt al-
lerdings nicht für ausschließlich durch den ESF unterstützte Maßnahmen, 
Maßnahmen mit förderfähigen Gesamtkosten von weniger als 1 Mio. € und 
De-minimis-Beihilfen.66 

Aufs Ganze gesehen waren in der ausgelaufenen Förderperiode bei der An-
erkennung von Kofinanzierungsarten in Deutschland relativ weite Gestal-
tungsspielräume zu beobachten. Exemplarisch soll dies kurz an den zulässi-

                                                                    
64 Heller (2013: 9f.); vgl. VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 27, Nr. 2; ebd. Art. 120, bes. Nr. 2 
65 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 61, Nr. 1 
66 VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 61; zu weiteren Ausnahmen vgl. ebd., Nr. 7 und 8; vgl. auch 
Heller (2013: 14) 
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gen Kofinanzierungsquellen für die ESF-Bundesprogramme 2007-2013 ver-
deutlicht werden.  

Das „Arbeitsheft Kofinanzierung“ (BMAS 2009) erläutert Nachweispflichten 
bei der Anrechnung von privaten und öffentlichen Mitteln als regionale Ko-
finanzierung ESF-geförderter Vorhaben. Bestandteil der nicht abschließen-
den (ebd.: 10) Aufzählung sind u.a. private Eigen- und Drittmittel, Mittel der 
Bundesagentur für Arbeit (BfA) bzw. der „Träger der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende“, Mittel von Bundesministerien und der Bundesländer.  

Besonders relevant im Hinblick auf hochschulische Vorhaben, vor allem im 
Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung von Berufspraktikern, er-
scheinen die folgenden Kofinanzierungsarten: 

• das private Einkommen von Arbeitnehmern, die bei Fortzahlung des Ge-
halts während der regulären Arbeitszeit durch ihren Arbeitgeber für die 
Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen freigestellt werden (ebd.: 4); 

• von den Teilnehmern an Maßnahmen zu entrichtende Gebühren, sofern 
sie bei Beantragung des Vorhabens bereits eingeplant werden, nur „kon-
krete Kursausgaben“ abdecken und durch den Zuwendungsgeber bewil-
ligt wurden (BMAS 2009: 5); 

• den Teilnehmern von der BfA gezahltes Übergangsgeld, Ausbildungs-
geld, Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten; 

• Leistungen der Freien Förderung gemäß § 16f. SGB II (BMAS 2009: 6); 
• an die Teilnehmer gezahltes Arbeitslosengeld I und II (ebd.: 7); 
• Gründungszuschüsse der BfA (ebd.: 8); 
• Elterngeld (ebd.: 9) 
• „Personalausgaben von z.B. Universitätsmitarbeiter/innen“, wobei hier 

ein unmittelbarer Projektbezug der Ausgaben nachgewiesen werden 
musste (ebd.: 10). 

Die Aufzählung illustriert, neben einer weitreichenden Gestaltungsfreiheit 
der Mitgliedstaaten, auch noch einmal, dass Einnahmen strukturfondsgeför-
derter Projekte von der Anrechnung als Kofinanzierung nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen sind. Teilnehmerbeiträge etwa, die unmittelbar zur Deckung 
tatsächlich anfallender und klar benennbarer Kosten erhoben werden, sind 
unproblematisch. 

Übersicht 7 zeigt noch einmal, dass es, wenn möglich, in jedem Fall vorteil-
hafter ist, absehbare Beiträge Dritter wie auch Teilnehmerbeiträge o.ä. vor-
ab als Gegenfinanzierungen des EU-Anteils genehmigen zu lassen, anstatt 
sie nachträglich in Form von Nettoprojekteinnahmen verbuchen zu müssen. 
Zwei Beispielszenarien mögen verdeutlichen, dass die Art der Mitteleinbrin-
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gung einen drastischen Unterschied bei der Höhe der EU-Förderung und 
dem nötigen regionalen Eigenanteil ausmachen kann.  

Für ein Vorhaben einer deutschen Hochschule zur Errichtung einer Weiter-
bildungsinfrastruktur gelte ein EFRE-Kofinanzierungssatz von 50 %; als för-
derfähige Ausgaben seien insgesamt 1 Mio. € angenommen. Hieraus ergibt 
sich, dass der Mitgliedstaat und die Region gemeinsam einen Eigenanteil 
von 500.000 € aufbringen müssen, um noch einmal den gleichen Betrag an 
EFRE-Mitteln abzurufen zu können. Kommt nun ein Beitrag des Bundes 
nicht in Frage, so kann man u.a. die folgenden beiden Szenarien in Betracht 
ziehen. 

• Szenario 1: Nettoeinnahmen reduzieren Förderbedarf. Durch künftige 
Teilnehmerbeiträge in erheblicher Höhe, die jedoch nicht vorab einge-
plant worden sind, erzielt das Vorhaben über die gesamte Förderperio-
de hinweg Einnahmen von 250.000 €. Der Förderbedarf reduziert sich 
dadurch von 1 Mio. € auf nur 750.000 €, die EFRE und Land sich teilen; 
das Land muss also 375.000 € aufbringen.67 

                                                                    
67 Dieselbe Rechnung ergibt sich, wenn z.B. die Hochschule, an der das Vorhaben angesie-
delt ist, oder ein Wirtschaftsunternehmen nachträglich eine Zuwendung von 250.000 € 
leistet, die nicht im Finanzierungsplan des Vorhabens vermerkt war. 

Übersicht 7: Nötiger staatlicher Eigenanteil in Abhängigkeit von  
Nettoeinnahmen oder Kofinanzierungsanteilen Dritter. Zwei Szenarien 

 
Quellen: VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 61; Heller (2013: 14); eigene Darstellung 
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• Szenario 2: Hochschulische Kofinanzierung. Die Hochschule bringt aus ei-
genen Reserven einen Eigenbeitrag von 250.000 € in den Finanzierungs-
plan ein. Diese gelten dann als regionaler Eigenanteil; den Gesamtför-
derbedarf von 1.000.000 € reduzieren sie nicht. Folglich steuert der EF-
RE 500.000 € bei, die Hochschule 250.000 €, und auf das Land entfallen 
nur die restlichen 250.000 €. 

In beiden Szenarien werden 250.000 € von der Hochschule eingebracht, 
doch liegt die Belastung des Landeshaushalts in Szenario 2 um 125.000 € 
niedriger als in Szenario 1. Die fiktive Rechnung zeigt, wie wichtig es ist, bei 
größeren Vorhaben genau zu prüfen, wie vorhandene bzw. hebbare regio-
nale Ressourcen mit möglichst großer Hebelwirkung eingeplant werden 
können. 

3.2 Für wissenschaftliche Einrichtungen problematische 
Aspekte 

Ein Aspekt der EU-Strukturfonds, der insbesondere von Hochschulen in den 
letzten Jahren als problematisch wahrgenommen worden ist, ist oben be-
reits erwähnt worden: der hohe Aufwand für Verwaltung und Kontrolle. Ei-
nige weitere solche Aspekte sollten hier wenigstens kurze Erwähnung fin-
den.  

Kritisiert wird, dass im Vergleich mit anderen potentiellen Finanzierungs-
quellen die Interventionsrate häufig zu gering, der selbst aufzubringende 
Kofinanzierungsanteil zu hoch sei. Als eher stillschweigend wirksames Hin-
dernis ist darüber hinaus zu vermuten, dass die Ergebnisse der Vorhaben 
den beteiligten Wissenschaftlern häufig keine oder vergleichsweise geringe 
Chancen zum Erwerb fachlicher Reputation bieten, so dass das Engagement 
im regionalen Innovationssystem unter Umständen zum akademischen Kar-
rierehemmnis werden kann. Und nicht zuletzt wird auch berichtet, dass die 
Projekteinnahmen betreffenden Regeln einen abschreckenden Effekt auf 
Hochschulen ausüben; wie gesehen, mindern erzielte Nettoeinnahmen die 
Fördersumme, so dass zumindest für die Dauer der Förderung keinerlei An-
reiz besteht, Aktivitäten mit Profitchancen zu forcieren.68 

                                                                    
68 Schriftliche Mitteilung von Louise Kempton, Senior Research Associate am Centre for 
Urban and Regional Development Studies (CURDS) der Universität Newcastle (Großbritan-
nien), Impulsbeitrag vom 20.11.2013 zum Forum „EU-Strukturfondsfinanzierung für wis-
senschaftliche Einrichtungen“ am 27./28.11.2013 in Berlin. 
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Ein besonderes Augenmerk soll hier auf ein Problem gelegt werden, dem im 
Kreis der EU-Experten bisher wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden ist: 
nämlich dem Problem, aus Hochschulen heraus einen finanziellen Eigenan-
teil aufzubringen. 

Von der EU-Förderung wissenschaftlicher Vorhaben profitieren sicherlich 
am unmittelbarsten die Einrichtungen, an denen diese Vorhaben angesie-
delt sind. Es liegt deshalb nicht fern, diese auch zur Erbringung des regiona-
len Eigenanteils primär heranzuziehen. Problematisch gestaltet sich die Ein-
bindung in Kofinanzierungskonstruktionen jedoch, wenn die Hochschulen 
selbst nur begrenzt über finanzielle Autonomie verfügen.  

So sind öffentliche Hochschulen in der Regel nicht in der Lage, die Mittel, 
die sie zu Kofinanzierungszwecken selbst aufbringen müssten, auch selbst 
zu erwirtschaften. In Deutschland wird diese Schwierigkeit dadurch ver-
schärft, dass Studiengebühren für das Erststudium, wie sie in vielen anderen 
Mitgliedstaaten der EU den öffentlichen Hochschulen zur Verfügung stehen, 
mittlerweile nicht mehr erhoben werden (zumindest für die Regelstudien-
zeit).69 Es handelt sich hierbei um das Ergebnis langer Auseinandersetzun-
gen, in deren Folge sich ein parteienübergreifender Konsens herausgebildet 
hat, auf die Erhebung von Studiengebühren zu verzichten. Damit obliegt die 
Finanzierung der öffentlichen Hochschulen dauerhaft vorrangig der öffentli-
chen Hand, hier insbesondere den Bundesländern.  

Die Finanzkraft gerade der vergleichsweise strukturschwachen Bundeslän-
der wird jedoch durch demografische Probleme und Abwanderung ver-
schärft; in Ostdeutschland, das von demografischen Problemen schon heute 
besonders betroffen ist, tritt zusätzlich das Auslaufen der Zuschüsse aus 
dem Solidarpakt II hinzu. Die nötige (Dauer-)Konsolidierung der öffentlichen 
Haushalte in diesen Regionen setzt die Hochschul- und Wissenschaftsetats 
der betroffenen Länder unter Druck, und dies unmittelbar die Etats der 
Hochschulen.  

Für die Hochschulen dürfte es deshalb schwierig sein, Beteiligungen an 
Strukturfondsvorhaben aus eigener Kraft aufzubringen, ohne Einschnitte bei 
der Wahrnehmung ihrer Kernaufgaben in Forschung und Lehre vorzuneh-
men. Vom Standpunkt der europäischen Regionalpolitik, die bestrebt ist, 
mit Hilfe der Strukturfonds zusätzliche Innovationsaktivitäten in den Regio-
nen anzuregen, erschiene eine Abzweigung von Kofinanzierungen aus den 
für Forschung und Hochschullehre bestimmten Grundmitteln großenteils 
kontraproduktiv. 

                                                                    
69 Als letztes Bundesland hat im Dezember 2013 Niedersachsen die Abschaffung der Stu-
diengebühren zum Wintersemester 2014/15 beschlossen. 
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Zusätzliche Spielräume können hier zwar Drittmitteleinnahmen eröffnen. 
Doch sind diese typischerweise mit Zweckbindungen versehen; überdies 
decken Drittmittel selbst dann, wenn sie nicht unter der Bedingung zusätzli-
cher hochschulseitiger Eigenbeiträge bewilligt werden, die realen Kosten, 
die den Hochschulen aus der Bearbeitung der übernommenen Aufgaben 
entstehen, nicht vollständig ab. Denn die realen Kosten schließen regelmä-
ßig indirekte Kosten ein, deren Höhe im Einzelfall nur schwer zu kalkulieren 
ist. Eine Schätzung für die TU Darmstadt im Jahr 2009 besagt z.B., dass nur 
ein Fünftel der indirekten Kosten, die durch Industriekooperationen und 
DFG-Projekte erzeugt wurden, von den erhaltenen Drittmitteln mit abge-
deckt wurde (Estermann/Bennetot 2011: 49).  

Nicht kostendeckende Zuschüsse für neue Aufgaben können dann auch als 
verdeckte Kofinanzierungszwänge („hidden co-funding“, ebd.: 52) gedeutet 
werden. Diese entziehen der Hochschule Mittel, die sie zur Wahrnehmung 
ihrer Kernaufgaben vor allem in der Lehre benötigt, engen ab einer be-
stimmten Größenordnung den finanziellen Spielraum der Hochschulen ein, 
behindern dann die Akquisition zusätzlicher Drittmittel und konterkarieren 
somit nicht zuletzt auch die Leistungsanreize, die von der wettbewerblichen 
Vergabe öffentlicher Drittmittel ausgehen sollen. 

Unter den hochschulischen Akteuren gelten Kofinanzierungsmodelle des-
halb mittlerweile als eine der Hauptgefahrenquellen für die Nachhaltigkeit 
der Hochschulfinanzierung in Europa.70 Zu dieser Problematik sollen hier 
einige zentrale Ergebnisse einer Befragung der Leitungen von über 100 
europäischen Hochschulen dargestellt werden, die 2009 im Auftrag der 
European University Association durchgeführt wurde (Estermann/Bennetot 
2011: 21). 

Eine Betrachtungsweise, die allein die aus den europäischen Strukturfonds 
resultierenden regionalen Kofinanzierungsbedarfe in Rechnung stellt, kann 
leicht zur Unterschätzung der Problematik verführen. So betrug der Mittel-
anteil europäischer Fonds und Programme an den Einnahmen der europäi-
schen Hochschulen 2009 nur ca. 3-4 % (Estermann/Bennetot 2011: 27, 35); 
von diesen entfielen auf die europäischen Strukturfonds ca. 40 %, so dass 
der Anteil der Strukturfonds an den Einnahmen der europäischen Hoch-
schulen auf seinerzeit 1,2 bis 1,6 % geschätzt werden kann (Übersicht 8). 

 

                                                                    
70 So hat bspw. die deutsche Hochschulrektorenkonferenz die Landesregierungen 2012 in 
einer Entschließung aufgefordert, „der Tatsache Rechnung [zu] tragen, dass Hochschulen 
aufgrund ihrer defizitären Grundausstattung sowie der Zweckbindung zusätzlich einge-
worbener Drittmittel keinerlei Spielraum haben, um die geforderten Kofinanzierungsantei-
le aus Eigenmitteln bereitzustellen“; HRK (2012: 5). 
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Problematisch ist dies vor dem Hintergrund, dass bei Weitem nicht nur die 
EU-Strukturfonds hochschulseitige Kofinanzierungen erfordern. 71,6 % der 
befragten Hochschulen gaben an, dass außer den EU-Fonds und -Program-
men noch weitere Finanzquellen an das Stellen von Kofinanzierungen ge-
bunden waren. 31,1 % der Befragten gaben sogar an, dass der überwiegen-
de Anteil der aus öffentlichen Haushalten stammenden Mittel an eine Kofi-
nanzierung gebunden war.71  

Beunruhigend hieran erscheint, dass fast zwei Drittel der befragten Hoch-
schulen diese Kofinanzierungen ausschließlich aus ihren Grundmitteln („co-
re budget“) aufbringen mussten. Auch dem verbleibenden Drittel gelang es 
nicht, die nötigen Kofinanzierungen vollständig mit Hilfe privater Drittmittel 
oder Studiengebühren aufzubringen (Estermann/Bennetot 2011: 30).  

                                                                    
71 Im Einzelnen gaben 16,2 % der Befragten an, Kofinanzierungszwänge seien mit dem 
überwiegenden Teil aus öffentlichen Quellen verbunden gewesen und weitere 14,9 %, Ko-
finanzierungszwänge seien sowohl bei ihren öffentlichen als auch ihren privaten Finanzie-
rungsquellen üblich. 

Übersicht 8: Struktur der Einnahmen europäischer Hochschulen 2009 

Quelle: Estermann/Bennetot (2011: 27, 35); eigene Berechnungen, eigene Darstellung 
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Die Studie stellt deshalb fest, dass das Aufbringen von Kofinanzierungen für 
die europäischen Hochschulen einerseits mittlerweile zum täglichen Ge-
schäft gehört („common practice“); dass die daraus resultierenden Kofinan-
zierungszwänge jedoch andererseits eine Bedrohung für die Nachhaltigkeit 
der Hochschulfinanzierung darstellen (ebd.: 48). Die Autoren empfehlen öf-
fentlichen Mittelgebern deshalb, Kofinanzierungszwänge zu reduzieren und, 
wo immer möglich, durch Finanzierungen auf Vollkostenbasis zu ersetzen 
(ebd.: 87f.).  

In Fragestellung und Empfehlungen der EUA-Studie spiegelt sich selbstver-
ständlich auch die Perspektive wider, aus der die Hochschulen das wissen-
schaftspolitische Ansinnen wahrnehmen, ihre Beteiligung an Maßnahmen 
der europäischen Strukturfonds zu steigern. Auch wenn die Entscheidungs-
träger in Wissenschaftspolitik und -verwaltung sich diese in Anbetracht von 
demografischen, ökonomischen und daraus resultierenden fiskalischen Pro-
blemlagen nicht ungebrochen zueigen machen können, dürften sie doch gut 
beraten sein, die Differenz der Perspektiven in Rechnung zu stellen, wenn 
sie mit den Hochschulen über finanzielle Eigenbeteiligungen in Verhandlun-
gen treten. 
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4 Strukturfonds und Wissenschaft. Fallbeispiele 

Isabell Maue / Jens Gillessen 

Anhand von drei Fallbeispielen soll verdeutlicht werden, wie Hoch-
schulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen mit Hilfe der 
europäischen Strukturfonds Beiträge zur Entwicklung ihrer Sitzregi-
onen leisten können. 

4.1 Überblick 

In diesem Kapitel werden drei Fallbeispiele aus der Praxis vorgestellt, die die 
gelungene Einwerbung von EU-Strukturfonds durch zwei Hochschulen und 
eine außeruniversitäre Einrichtung in Deutschland dokumentieren. Die Kurz-
porträts gehen zurück auf das Forum „EU-Strukturfondsfinanzierung für 
wissenschaftliche Einrichtungen“ am 27./28. November 2013 in Berlin. Die 
Veranstaltung zielte u.a. darauf ab, Erfahrungen zu bündeln, die an und im 
Umfeld von Wissenschaftseinrichtungen bisher mit der Finanzierung von 
Projekten mit Hilfe der EU-Strukturfonds gemacht worden sind. Im Vorfeld 
des Forums wurde eine ganze Reihe derartiger Praxisbeispiele identifiziert, 
die aus unterschiedlichen Gründen für eine nähere Betrachtung in Frage 
kamen. Eine Auswahl: 

• Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg: Verbundprojekt MINT-Online 
• Combined Universities in Cornwall (CUC), Großbritannien 
• Fachhochschule Lübeck: oncampus GmbH 
• Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) Magde-

burg: Virtual Development and Training Centre (VDTC) 
• Leuphana-Universität Lüneburg: Innovations-Inkubator  
• TU Chemnitz: Career Service 
• Universität Potsdam: Entrepreneurial Postgraduate Education (EPE) 
• Universität Potsdam: Wissenschaftspark Golm 
• University of Porto: Science and Technology Park of the (UPTEC), Portu-

gal 
• Verbundprojekt Offene Hochschulen in Schleswig-Holstein: Lernen im 

Netz – Aufstieg vor Ort – LINAVO 
• Verbundprojekt WM³ - Weiterbildung Mittelhessen 
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• Warsaw University „Ochota”: Center for New Technologies (CeNT), Po-
len 

Die drei im Folgenden näher betrachteten Fallbeispiele gehörten zu denjeni-
gen, die auf dem Forum in Gestalt von Vorträgen präsentiert wurden.72 Die 
oncampus GmbH der FH Lübeck ist spezialisiert auf das Online-Studium mit 
einem Fokus auf wissenschaftlicher Weiterbildung. Hier waren es besonders 
Mittel des ESF, die zur Erweiterung des Potentials der Hochschule eingesetzt 
wurden.  

Das VDTC des Fraunhofer IFF zeigt, wie eine außeruniversitäre Forschungs-
einrichtung auf der Grundlage einer regionalen Innovationsstrategie mit 
EFRE-Mitteln dem seinerzeitigen Niedergang der Maschinenbauregion Mag-
deburg entgegenwirken konnte. Zugleich belegt das VDTC die Existenz der 
im Hinblick auf die Forschungsrahmenprogramme der EU postulierten „Stu-
fenleiter zur Spitzenforschung“,73 die mit Hilfe der Strukturfonds errichtet 
werden soll.  

Beim Innovations-Inkubator der Leuphana-Universität Lüneburg schließlich 
handelt es sich um ein komplexes regionales EU-Großprojekt mit massivem 
Einsatz von EFRE-Mitteln, durch das eine Hochschule inmitten eines stark 
ländlich geprägten Raums mit der KMU-dominierten regionalen Wirtschaft 
verzahnt wird. Die Beispiele decken somit ein breites Spektrum unterschied-
licher Ansätze ab, wie die EU-Strukturfonds für bzw. durch wissenschaftliche 
Einrichtungen und Hochschulen nutzbar gemacht werden können. 

                                                                    
72 Die Vortragenden waren Rolf Granow, Eberhard Blümel und Martina Bechter. Prof. Dr.-
Ing. Rolf Granow ist Beauftragter des Präsidiums für E-Learning und Wissenschaftliche 
Weiterbildung an der FH Lübeck und Geschäftsführer der oncampus GmbH, Lübeck. Dr. 
Dr. h.c. Eberhard Blümel ist Leiter des EU-Office des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb 
und -automatisierung IFF, Magdeburg. Martina Bechter ist Strukturfondsbeauftragte und 
Operative Projektleiterin des EU Innovations-Inkubators der Leuphana-Universität Lüne-
burg. 
73 VO (EU) Nr. 1303/2013, Erwägungsgrund 30 
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4.2 Fachhochschule Lübeck, oncampus: Online-Studium 
und -Weiterbildung als Beitrag zur regionalen Struk-
turentwicklung 

Das Beispiel der oncampus GmbH der Fachhochschule Lübeck zeigt, 
wie wissenschaftliche Einrichtungen Mittel des ESF in Projekten der 
wissenschaftlichen Weiterbildung einsetzen können. 

4.2.1 Hintergrund und Ziele 

Die Entwicklung des Internet und daran geknüpfte „Erwartungen an die Er-
schließung neuer Studierendengruppen, eine Steigerung der internationalen 
Konkurrenzfähigkeit der deutschen Hochschulen und eine qualitative Ver-
besserung der Hochschullehre“ (Kleinmann/Wannemacher 2004: X) haben 
das Thema E-Learning im Hochschulbereich in den letzten Jahren immer 
mehr in den Mittelpunkt rücken lassen (ebd.: 11). E-Learning meint den Ein-
satz lernförderlicher Softwaretechnologien, wie z.B. das Studium in einer in-
teraktiven, multimedialen Lernumgebung. Förderprogramme und Initiativen 
von Bund und Ländern verfolgen das Ziel, „die Potenziale einer durch die 
neuen Medien unterstützten Hochschullehre auszubauen und in der Hoch-
schulpraxis umzusetzen“. Zudem wurden Initiativen lanciert, die sich 
schwerpunktmäßig mit der „Erschließung, Dokumentation, Vernetzung und 
Verbreitung der entwickelten Lehr-/ Lerneinheiten in der akademischen 
Aus- und Weiterbildung befassen“ (ebd.: 4f.). 

Das BMBF veröffentlichte 1997 im Rahmen seiner Leitprojektstrategie (vgl. 
BMBF 2005: 8ff.; Kleinmann/Wannemacher 2010: 13-16) eine Ausschrei-
bung zum Thema „Nutzung weltweit verfügbaren Wissens für Aus- und Wei-
terbildung und Innovationsprozesse“ (Kleinmann/Wannemacher 2004: 13). 
Damit sollten die sich abzeichnenden Möglichkeiten von Multimedia und In-
ternet für das Lernen sowie der Zugang zu Information und Wissen auch für 
die deutsche Hochschullandschaft nutzbar gemacht und die Aktivitäten in 
der Nutzung der neuen Medien gebündelt werden, um den Anschluss an die 
fortschrittlichsten Industrienationen nicht zu verlieren. Das BMBF-Pro-
gramm mit dem Schwerpunkt Weiterbildung richtete sich nicht an Arbeits-
suchende im Speziellen, sondern sollte Arbeitsplätze durch Weiterbildung 
am Arbeitsplatz sichern helfen. (BMBF 2005: 8ff.).  

Im Rahmen des Ausschreibungsthemas wurde im Zeitraum von 1998 bis 
2004 das Bundesleitprojekt „Virtuelle Fachhochschule“ (VFH) realisiert. 
Projektträger war die am Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) ange-
siedelte Initiative „Innovationen in der Aus- und Weiterbildung“; Förderer 



 

42 HoF-Handreichungen 5. Beiheft „die hochschule“ 2014 

war das BMBF (FH Lübeck 2009: 2). Das Bundesleitprojekt zielte auf die Ent-
wicklung berufsbegleitender Online-Fernstudiengänge und Online-Weiter-
bildungskurse und deren Integration in den regulären Studienbetrieb (Klein-
mann/Wannemacher 2004: 13). An der Realisierung beteiligt waren zwei 
Universitäten, vierzehn Fachhochschulen – u.a. auch die „Virtuelle Fach-
hochschule für Technik, Informatik und Wirtschaft in Lübeck – und weitere 
Partner aus mehreren Bundesländern (vgl. BMBF 2005: 8ff.).  

Die FH Lübeck fungierte als Koordinatorin der „Virtuellen Fachhochschule“. 
Von den rund 20,7 Mio. €, die das Projektvolumen des Bundesleitprojekts 
ausmachten, entfielen allein auf die FH Lübeck ca. 9,5 Mio. €.74 Sie entwi-
ckelte eine umfassende Strategie zur Ausrichtung der Hochschule auf „die 
Gewinnung neuer Studierender, die Stärkung der eigenen internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit und die Positionierung im Wachstumsmarkt des le-
benslangen Lernens“. Mit Online-Studienangeboten sollten diejenigen als 
Zielgruppe erschlossen werden, die aufgrund von Berufstätigkeit, Elternzeit, 
räumlicher Entfernung oder anderen Umständen kein Präsenzstudium auf-
nehmen können (Kleinmann/Wannemacher 2004: 13f.). Das Weiterbil-
dungskonzept der FH Lübeck fasst Übersicht 9 zusammen. 

 
Übersicht 9: Das Konzept der Online-Weiterbildung an der FH Lübeck 

Strategieansatz 

• Weiterbildung als präventive Maßnahme zur Verhinderung des 
Verlusts von Arbeitsplätzen 

• Wissenschaftliche Weiterbildung als Maßnahme zur Verbesserung 
von Beschäftigungsfähigkeit und im Interesse der Karrieren der Ge-
förderten 

• erster Hochschulabschluss für Berufstätige als strategische Absiche-
rung gegen Arbeitslosigkeit 

Strategie 

• Berufs- und lebensbegleitendes Lernen durch Kombination von 
Präsenz- und Online-Lernphasen 

• ca. 80-90 % Online-Zeitanteil: selbstgesteuertes Lernen mit Betreu-
ung im Netz 

• ca. 10-20 % der Zeit Präsenz an der Hochschule für Laborübungen, 
Seminare, Prüfungen 

Wahr-
genommene 
Heraus-
forderungen 

• Strukturen für Organisation und Vermarktung von Weiterbildung 
waren an der Hochschule nur rudimentär vorhanden. 

• Wissenschaftliche Weiterbildung wurde mehr propagiert als prakti-
ziert. 

• Die Möglichkeiten von Online-Weiterbildung waren bei Berufstätigen 
nur wenig bekannt. 

                                                                    
74 FH Lübeck (2009: 2). Andere Quellen nennen für das Bundesleitprojekt ein Projektvolu-
men in Höhe von 21,6 Mio. € (BMBF 2005: 8; Kleinmann/Wannemacher 2004: 13). 



 

43 HoF-Handreichungen 5. Beiheft „die hochschule“ 2014 

Erfolgs-
förderliche 
Faktoren in der 
Wahrnehmung 
der Akteure 

• Lernen parallel zum Beruf mit freier Zeiteinteilung und flexiblem 
Tempo 

• räumliche Unabhängigkeit 
• Kosteneffizienz, insbesondere bei verteilten Gruppen 
• Lernen in der Gruppe 
• Betreuung über das Netz 

Quelle: Vortrag von Rolf Granow auf dem Forum „EU-Strukturfondsfinanzierung für wissen-
schaftliche Einrichtungen, 28.11.2013, Berlin; eigene Darstellung  
 

4.2.2 Organisations- und Finanzierungsstrukturen 

2001 ist von sieben projektbeteiligten Hochschulen75 der länderübergreifen-
de „Hochschulverbund Virtuelle Fachhochschule“ (Verbund VFH) gegrün-
det worden, um den nachhaltigen Betrieb der Studiengänge auch nach dem 
Ende des Bundesleitprojekts 2004 an den Hochschulen zu sichern. Zu Beginn 
des Jahres 2014 gehörten dem Verbund VFH neun deutsche Hochschulen 
aus sechs Bundesländern sowie eine Hochschule aus der Schweiz an.76 Die 
im Verbund zusammengeschlossenen Hochschulen zeichnen für die Durch-
führung des Studienbetriebs in den entwickelten Studiengängen verant-
wortlich (Kleinmann/Wannemacher 2004: 14). Projektleitung und Ge-
schäftsführung des Verbunds liegen in den Händen der FH Lübeck, die diese 
Aufgaben aus eigenen Mitteln finanziert (BIBB 2005).  

Die Online-Studiengänge werden im Verbund einerseits länderübergreifend 
nach einheitlichen Studienplänen und weitestgehend identischen Studien- 
und Prüfungsordnungen, andererseits aber auch unter Berücksichtigung 
länderspezifischer Vorschriften durchgeführt. Das Angebot der Studiengän-
ge richtet sich nach der Nachfrage an den einzelnen Hochschulen und deren 
Ressourcen (e-teaching.org 2010). Die Einschreibung erfolgt an den jeweili-
gen Hochschulstandorten nach Wahl der Studierenden (BIBB 2005).  

Gegen Ende der Laufzeit des Bundesleitprojekts waren die Akteure zu der 
Einschätzung gelangt, dass die Verwertung der Projektergebnisse aus den 
Online-Studiengängen, deren Vermarktung und der Ausbau akademischer 
Online-Weiterbildungsangebote eine eigenständige Weiterbildungsagentur 
erforderten (BMBF 2005: 20). Diese sollte auch den E-Learning-Service für 

                                                                    
75 Fachhochschulen Lübeck, Berlin (TFH), Brandenburg, Braunschweig/Wolfenbüttel, Bre-
merhaven, Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven und Stralsund (BMBF 2005: 18) 
76 Beuth-Hochschule für Technik Berlin, Fachhochschule Brandenburg, Fachhochschule 
Frankfurt, Fachhochschule Kiel, Fachhochschule Lübeck, Fernfachhochschule Brig 
(Schweiz), Hochschule Bremerhaven, Hochschule Emden/Leer, Jade-Hochschule, Ostfalia-
Hochschule für angewandte Wissenschaften. http://www.vfh.de (4.2.2014) 
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die Hochschulen im Verbund, für Unternehmen und externe öffentliche In-
stitutionen übernehmen. Um diese Leistungen effektiv zu erbringen, grün-
dete die FH Lübeck 2003 die oncampus GmbH aus, die seither unter ande-
rem als Dienstleister für den Hochschulverbund tätig ist. Die oncampus 
GmbH ermöglicht Interessierten einen Zugang zu weiterbildenden Online-
Studiengängen und wissenschaftlicher Online-Weiterbildung, ausgerichtet 
auf die Themenfelder Informatik, Wirtschaftswissenschaften und Soft Skills 
(Wannemacher/Kleinmann 2010: 24). Ihre Aufgaben sind: 

• Betrieb des Lernraumsystems 
• Betrieb der Informationsplattform http://www.oncampus.de/ 
• Bereitstellung der Studienmodule im Lernraumsystem 
• Organisation der Kurse 
• Abrechnung und Verteilung der Medienbezugsgebühren 
• Vorbereitung der Einnahmen-/Ausgabenrechnung (BIBB 2005, BMBF 

2005: 19) 

Die GmbH wurde mit einem Grundkapital von 25.000 € gegründet (BMBF 
2005: 21). Die Hochschulen des Verbundes stellten der Gesellschaft für die 
Anschubfinanzierung Leistungen bereit, die sie aus anderen Drittmittelpro-
jekten finanzierten und zu diesem Zweck eingeworben hatten (ebd.). Die 
fortlaufende Finanzierung der oncampus GmbH (technische Plattform und 
Organisation) erfolgt zum einen durch die Einnahmen aus den Studienange-
boten (e-teaching.org 2010). Zum anderen fallen ihr 20 % der Einnahmen 
aus von den Teilnehmern entrichteten Medienbezugsgebühren zu. Die rest-
lichen 80 % aus dieser Quelle erhält die modulverantwortliche Hochschule, 
um damit die Qualität und Aktualität des Moduls zu sichern. So wird für die 
Nutzung der multimedial aufbereiteten Lernmaterialien im Verbund einheit-
lich je Modul von fünf Credit Points eine Medienbezugsgebühr in Höhe von 
65,- Euro erhoben (BMBF 2005: 17). Hierüber wurde Ende 2003 ein Vertrag 
mit den Hochschulen des Verbundes geschlossen, so dass ein reibungsloses 
Weiterführen des laufenden Studienbetriebs auch nach Auslaufen der Pro-
jektförderung für diese Aufgaben gewährleistet ist (ebd.: 19).  

Die Entwicklung der Studienkonzepte und -materialien wurde aus den Pro-
jektmitteln finanziert, die laufenden Kosten der Studiengänge (z.B. die Be-
treuung der Studierenden) aus den Hochschulhaushalten (ebd.: 16f.). Die 
Kosten für die Weiterbildung des Lehrpersonals werden aus den Projekten 
heraus finanziert, bei dauerhaft implementierten Angeboten wird die Schu-
lung aus den laufenden Einnahmen geleistet (e-teaching.org 2010).  

Das Land Schleswig-Holstein verfolgte im Rahmen der Zukunftsinitiative 
„ziel: Zukunft im eigenen Land“ das Ziel, Arbeitsplätze zu sichern und zusätz-
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liche zu schaffen. Um dies zu erreichen, stellten Schleswig-Holstein und die 
EU zwischen 2000 und 2006 rund 275 Mio. € für das Arbeitsmarktprogramm 
„Arbeit für Schleswig-Holstein“ (ASH 2000) bereit (vgl. LSH 2003: 6f.). Die 
Höhe der Mittel aus dem ESF beläuft sich dabei auf 170 Mio. €.  

Die Aktivitäten von ASH 2000 konzentrierten sich auf sechs Schwerpunkte: 
Arbeitsmarktintegration, Existenzgründung, Impulse und Chancengleichheit, 
Jugendliche, Mittelstand, Qualifizierung.77 Der Schwerpunkt Qualifizierung 
sah die Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen aus Mitteln des ESF vor, 
und zwar insbesondere die Förderung von Weiterbildungsverbünden und 
ihrer Infrastruktur sowie die wissenschaftliche Weiterbildung im Bereich der 
Hochschulen (ebd.: 3; LSH 2004: 48).  

Das so zu etablierende differenzierte Weiterbildungsangebot auf wissen-
schaftlichem Niveau sollte zum regionalen Strukturwandel beitragen (idw 
2.8.2005). Von den Mitteln für ASH 2000 wurden im Rahmen der Maßnah-
me „Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung und Qualifizierung“78 
bis Ende 2008 ESF-Mittel in Höhe von rund 13,2 Mio. € ausgezahlt. In der 
Maßnahme sind 13 Projekte bewilligt worden (MWV SH 2009: 14), von de-
nen eines hier kurz exemplarisch vorgestellt werden soll. 

An der FH Lübeck wurde von 2002 bis 2008 das Projekt „Das Portal nach 
vorn: Wissenschaftliche Online-Weiterbildung für Schleswig-Holstein“ ge-
fördert (MJAE SH 2009: 93). Innerhalb der FH Lübeck war das Projekt am 
Institut für Arbeitssystem- und Organisationsentwicklung angesiedelt79 und 
beabsichtigte den flächendeckenden Aufbau von E-Learning-Strukturen in 
Schleswig-Holstein, um die Bildungsinfrastruktur des Landes zu flexibilisie-
ren und auf diese Weise nachhaltig zu stärken.  

Arbeitslose Hochschulabsolventen im Ziel 2-Gebiet Schleswig-Holsteins soll-
ten in den Arbeitsmarkt integriert werden, von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Personen mit Hochschulzugangsberechtigung sollte der Arbeitsplatz gesi-
chert werden (idw 2.8.2005). Dazu wurde eine (heute von der oncampus 
GmbH verantwortete) Plattform bereitgestellt, die die von den Hochschulen 
getragenen Online-Weiterbildungsangebote vermarktete und parallel die 
erforderliche Qualifizierung von Lehrenden für Online-Weiterbildung er-
möglichte.80 Projektziele waren u.a.:  

                                                                    
77 http://doku.iab.de/chronik/31/2005_03_31_31_ash2000.pdf (5.2.2014) 
78 zu den Details vgl. den Durchführungsbericht für 2008, MWV SH (2009: 7f., 13f.) 
79 http://www.dsn-online.de/de/referenzen/kooperationsmanagement/Portal_nach_vorn 
_2002.php (6.2.2014) 
80 http://www.fh-luebeck.de/Inhalt/04_Forschung_Wirtschaft/04_Forschungsprojekte/FB 
_Granow.pdf (3.2.2014) 
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• Neueinführung der Online-Weiterbildungs-Studiengänge Wirtschaftsin-
formatik, Industrial Engineering sowie Health Care Management 

• Neustrukturierung der bereits bestehenden Studiengänge Medieninfor-
matik und Wirtschaftsingenieurwesen für die modulare Online-Weiter-
bildung 

• Erarbeitung von nachfrageorientierten Online-Weiterbildungsangeboten 
auf akademischem Niveau 

• Verbesserung technischer Abläufe bei der Produktion von Lerneinheiten 
und ihrer inhaltlichen Aufbereitung 

• Vernetzung der Hochschulen in Schleswig-Holstein zur Bündelung und 
Erweiterung des e-Learning-Angebotes (idw 2.8.2005) 

Das Projekt hatte ein Investitionsvolumen in Höhe von 17,25 Mio. € (FH Lü-
beck 2009: 3), gefördert mit rund 4,95 Mio. € aus Landes- und ESF-Mitteln.81 
Die regionale Kofinanzierung wurde vervollständigt durch Mittel aus den Ar-
beitsmarktprogrammen des Landes:  

• Mittel der Bundesanstalt für Arbeit, z.B. passive Leistungen an Arbeitslo-
se wie Arbeitslosengeld I 

• Mittel der Arbeitsgemeinschaften bzw. Optionskommunen (z.B. ALG II) 
• Mittel der Kommunen 
• Eigenmittel der Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
• Drittmittel, z.B. von Unternehmen (MJAE SH 2009: 93) 

Neben dem „Portal nach vorn“ wurden im Bereich E-Learning/Weiterbil-
dung noch weitere Projekte mit EU-Strukturfondsmitteln finanziert und rea-
lisiert, an denen der Verbund VFH beteiligt war; so z.B. das INTERREG IIIb-
Projekt „Baltic Sea Virtual Campus“ (2002-2005), welches auf den Aufbau 
nachhaltiger E-Learning-Strukturen im Ostseeraum zielte und seit 2005 im 
regulären Betrieb ist.82 

                                                                    
81 http://www.fh-luebeck.de/Inhalt/04_Forschung_Wirtschaft/04_Forschungsprojekte/FB 
_Granow.pdf (3.2.2014) 
82 Die Projekte im Zeitraum 2004-2009 einsehbar unter http://www.fh-luebeck.de/Inhalt/ 
04_Forschung_Wirtschaft/04_Forschungsprojekte/FB_Granow.pdf (3.2.2014) 
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4.3 Das Virtual Development and Training Centre des 
Fraunhofer IFF Magdeburg 

Die europäischen Struktur- und Investitionsfonds sollen in der kom-
menden Förderperiode nicht zuletzt auch dazu herangezogen wer-
den, forschungsschwächeren Regionen eine „Stufenleiter zur Spit-
zenforschung“ zu bauen. Am Beispiel des Virtual Development and 
Training Centre des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -au-
tomatisierung (IFF) Magdeburg lässt sich studieren, wie der komple-
mentäre Einsatz von EFRE und ESF im Rahmen einer regionalen In-
novationsstrategie die Nutzung der Forschungsrahmenprogramme 
der EU begünstigte. 

4.3.1 Ausgangslage und Ziele 

Konnte die Stadt Magdeburg zu DDR-Zeiten als ein Zentrum des Schwerma-
schinenbaus gelten, erlebte sie zur Wendezeit zunächst einen industriellen 
Niedergang. Bereits 1992 entschloss sich die Fraunhofer-Gesellschaft in 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die Wirtschaftsstandorte in den 
neuen Bundesländern deshalb zur Errichtung einer (zunächst befristeten) 
Forschungseinrichtung für Fabrikbetrieb und -automatisierung in Magde-
burg, die seit 1993 als Fraunhofer-Institut IFF firmiert (Schenk 2002: 14-16). 
Nicht zuletzt infolge der Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrich-
tungen entwickelt sich Magdeburg in jüngerer Zeit zunehmend wieder zu ei-
nem prosperierenden Standort des Maschinen- und Anlagenbaus. 

Um neue industrielle Kerne anzusiedeln und die Strukturschwäche der länd-
lichen Regionen des nördlichen Sachsen-Anhalt zu überwinden, wurde in 
den Jahren 2000 und 2001 eine EU-geförderte „Regionale Innovationsstra-
tegie Region Altmark – Harz – Magdeburg“ (RIS RAHM) erarbeitet. Eine der 
vorgesehenen Maßnahmen bestand in der Errichtung eines virtuellen Ent-
wicklungs- und Trainingszentrums für die regionale Wirtschaft, insbesonde-
re den Maschinenbau. Die Maßnahme zielte u.a. auf  

• die „Bündelung von regionalen Kompetenzen für ein effizientes Platzie-
ren der beteiligten KMU am Markt“,  

• die „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU durch rechtzeitige 
und zielorientierte Platzierung innovativer Produkte am Markt mittels 
3D-Computervisualisierung“ sowie  

• die Konsolidierung und Schaffung von Arbeitsplätzen, „vorrangig im IT-
Bereich“ (tti 2001: 65f.).  
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Auf Grundlage der RIS fiel 2001 die Entscheidung zur Erweiterung des 
Fraunhofer IFF um das VDTC. Der erste Spatenstich fiel in den November 
2004; Standort ist der Wissenschaftshafen Magdeburg, wo auch das Fraun-
hofer IFF angesiedelt ist. Im Jahr 2006 konnte das neue Zentrum eröffnet 
werden (Schenk 2006: 6). Das VDTC stellt die technische Infrastruktur be-
reit, die nötig ist, um neue Maschinen und Anlagen sowie deren Funktions-
weise in dreidimensionaler Großdarstellung zu simulieren. Die Simulations-
technik kann eingesetzt werden, um den Entwicklungsprozess selbst zu un-
terstützen, aber auch zur risikominimierten Schulung von Personal im Um-
gang mit neuen Maschinen und Anlagen, noch bevor sie realisiert sind.83  

4.3.2 Verlauf, Effekte, Strukturen 

Bereits vor der Errichtung des VDTC war das Fraunhofer IFF Magdeburg an 
einer Reihe von internationalen Kooperationsprojekten im Bereich Digital 
Engineering beteiligt, die im Rahmen des fünften EU-Forschungsrahmenpro-
gramms 1998-2002 gefördert worden waren.84  

Im Rahmen des Regionalen EFRE-Programms „Innovative Maßnahmen“ 
(2000-2006) des Landes Sachsen-Anhalt wurde das modellhafte Verbund-
projekt VDTC-ProDiMA am VDTC durchgeführt. Ziel war die Entwicklung von 
Produkten und Dienstleistungen im Bereich Virtueller Realitäten für kleine 
und mittlere Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus in der Region 
(EU-KOM 22.4.2004; Schenk 2006: 31). Das Projektkonsortium wurde vom 
Fraunhofer IFF sowie fünf Wirtschaftsunternehmen aus Sachsen-Anhalt ge-
bildet.85  

VDTC-ProDiMA wurde im Jahr 2004 – und somit noch im Vorfeld der Reali-
sierung – einer von europaweit neun „European Regional Innovation A-
wards“ der EU-Kommission für den innovativen Einsatz von EFRE-Mitteln 
verliehen. Durch den ESF wurde außerdem 2009-2012 ein Verbundprojekt 
namens „ViReKon“ mit insgesamt 1,5 Mio. € gefördert (LSA 2013: 440), das 
am VDTC angesiedelt war. ViReKon zielte u.a. auf die Stärkung der techno-

                                                                    
83 http://www.vdtc.de/de/leistungen.html (30.1.2014) 
84 z.B. TRAIMWE, VDTU-PRODEP, AITRAM; vgl. http://www.traimwe.de/; http://home 
pages.laas.fr/jpl/US-EU00/participants/bluemel.html; http://www.aitram.de/ (27.1.2014) 
85 http://www.vdtc.de/de/technologie-vdtc/projekte/prodima-vr-fuer-maschinenbau-kmu 
.html (27.1.2014) 
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logischen Kompetenz mittelständischer Unternehmen und die Entwicklung 
von Methoden zur VR-gestützten Aus- und Weiterbildung.86 

Am VDTC sind seit 2006 zahlreiche BMBF-geförderte Verbundprojekte mit 
deutschen Kooperationspartnern durchgeführt worden.87 Ferner ist an der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg in Gestalt des Kompetenzzen-
trums Center for Digital Engineering (CDE) 2009 eine Struktur entstanden, 
die die ingenieurwissenschaftlichen Potentiale der in der Region ansässigen 
Universität mit den Kompetenzen und Strukturen von VDTC, Fraunhofer IFF 
und weiterer Kooperationspartner bündelt.88 Das CDE dient den Partnern 
als Plattform für gemeinsame Forschung sowie für den Masterstudiengang 
„Digital Engineering“.89 2007-2009 bildete das VDTC das Zentrum des Fraun-
hofer-Innovationsclusters VIDET mit zahlreichen Partnern aus Forschung 
und Industrie, das vom BMBF im Rahmen des Pakts für Forschung und Inno-
vation gefördert wurde (Schenk 2008: 60-63; Fraunhofer 2008). 

Auf der Grundlage der EFRE-Mittel, die in die Errichtung des VDTC investiert 
worden waren, und im Verbund mit europäischen Projektpartnern konnten 
mehrfach Mittel aus dem sechsten (2002-2007) und siebten EU-Forschungs-
rahmenprogramm (2007-2013) eingeworben werden, sowohl in der Pro-
jektförderung90 als auch in den personenbezogenen Marie-Curie-Maßnah-
men, aus denen die EU von 2005 bis 2009 Nachwuchswissenschaftler am 
VDTC mit 1,1 Mio. € förderte.91  

Nicht zuletzt hat das VDTC, der Einschätzung der Beteiligten zufolge und im 
Zusammenwirken mit Fördermitteln des Landes sowie der Nähe weiterer 
Forschungseinrichtungen, auch eine wichtige Rolle bei der Ansiedlung einer 
Fertigungsanlage der Firma Lanxess in Bitterfeld gespielt, die 200 Arbeits-
plätze schaffen soll.92 

                                                                    
86 http://www.iff.fraunhofer.de/de/geschaeftsbereiche/virtuell-interaktives-
training/forschung/wissenstransfer-nutzung-vr-technologien/virtual-reality-basierte-
konzepte.html; http://www.rkw-sachsenanhalt.de/projekte/virekon.php (27.1.2014) 
87 vgl. gegenwärtig z.B. ViERforES, http://www.iff.fraunhofer.de/de/forschungsnetzwerk/ 
vierfores.html; ViVERA, http://www.vivera.org (beide 30.1.2014) 
88 http://www.cde.ovgu.de/NEWS.html (27.1.2014) 
89 http://vierfores2.ovgu.de/digi-eng/index.php/de/ (27.1.2014) 
90 z.B. CADPIPE, vgl. Kuukkanen (2007); HILAS, vgl. http://cordis.europa.eu/projects/rcn/ 
75799_de.html (28.1.2014); VIRTHUALIS (2011); MANUVAR, vgl. http://cordis.europa.eu/ 
projects/211548 (28.1.2014) 
91 http://cordis.europa.eu/projects/20722 (30.1.2014) 
92 http://www.volksstimme.de/nachrichten/deutschland_und_welt/wirtschaft_und_ 
boerse/ wirtschaft_regional/111137_Wirtschaft-und-Wissenschaft-entwickeln-
Spezialmembranen.html (27.1.2014) 
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Rechtlich betrachtet handelt es sich beim VDTC um einen Standort bzw. ei-
ne Infrastruktur des Fraunhofer IFF ohne organisationale Eigenständigkeit, 
deren Betrieb dem Geschäftsfeld „Virtual Engineering“ unterliegt. 

Das VDTC-Gebäude mit einer Hauptnutzungsfläche von 2755 m² ist u.a. mit 
der 360°-Projektionsanlage „Elbe Dom“, weiteren technischen Einrichtun-
gen, Laboren, Seminarräumen und Werkstätten ausgestattet. Die Investiti-
onskosten für das Gebäude incl. Ausstattung lagen bei 15,3 Mio. €. Hiervon 
wurden 6,3 Mio. € für Technik benötigt; der restliche Betrag wurde in das 
Gebäude selbst investiert. Die Finanzierung wurde zu 49 % aus EFRE-Mit-
teln realisiert, die übrigen 51 % erbrachten zu gleichen Teilen von je 25,5 % 
das Land Sachsen-Anhalt sowie die Fraunhofer-Gesellschaft (Übersicht 10). 

Übersicht 10: Finanzierungsstruktur Errichtung des VDTC 

 
Quelle: Vortrag von Dr. rer. nat. Dr. h.c. Eberhard Blümel auf dem Forum „EU-
Strukturfondsfinanzierung für wissenschaftliche Einrichtungen“, 27. November 2013, 
Berlin; eigene Darstellung 
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4.4 Der Innovations-Inkubator der Leuphana-Universität 
Lüneburg 

Der Innovations-Inkubator der Leuphana-Universität Lüneburg ist 
ein regionales Wirtschaftsentwicklungsprojekt der letzten Förderpe-
riode in der Konvergenzregion Lüneburg, verlängert bis 2015. Das 
Projekt mit einem Investitionsvolumen von ca. 98 Mio. € wurde aus 
Mitteln des EFRE und vom Land Niedersachsen finanziert. Das Bei-
spiel zeigt, wie der Einsatz von EFRE-Mitteln zur Steigerung der regi-
onalen Wirtschaftskraft durch eine wissenschaftliche Einrichtung 
beitragen kann.  

4.4.1 Ausgangslage und Rahmenbedingungen 

Die Konvergenzregion Lüneburg – der geographische Raum zwischen den 
Zentren Hamburg, Bremen und Hannover – ist dünn besiedelt und stark 
ländlich geprägt. In den Jahren vor der 7. Förderperiode 2007-13 war die 
Region von einem Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens und der Produktion 
sowie von einer unterdurchschnittlichen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
gegenüber anderen westdeutschen Regionen gekennzeichnet (MW NI, o.J. 
[2007]: 2-12). In wissensintensiven und hochtechnologisierten Bereichen 
herrschte eine weit unterdurchschnittliche Innovationstätigkeit, welche auf 
eine schwach entwickelte betriebliche FuE-Infrastruktur und eine vermutete 
Forschungsschwäche der Hochschulen zurückgeführt wurde (MW NI 2007: 
52).   Eine  Zusammenfassung  ausgewählter  Entwicklungshemmnisse  und  
-chancen der Region findet sich in Übersicht 11. 

 
Übersicht 11: Entwicklungshemmnisse und Chancen der Region und 
Ziele des Innovationsinkubators 

Entwicklungs-
hemmnisse  
der Region 

• überregionale Erreichbarkeitsdefizite 
• niedriges Pro-Kopf-Einkommen 
• unterdurchschnittliche Produktivität 
• kleinbetriebliche Wirtschaftsstruktur 
• geringer Anteil Hochqualifizierter 
• unterdurchschnittliche FuE-Intensität 
• sehr geringe Patentintensität 

Entwicklungs- 
chancen  
der Region 

• zentrale Lage 
• Stärken in der betrieblichen Ausbildung  
• Universität Lüneburg mit Potenzialen im Bereich wissens-

intensiver Dienstleistungen 
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Ziele des  
Innovations- 
inkubators 

• Erhöhung der Forschungskraft 
• Steigerung des Anteils wissensintensiver Dienstleistungen 
• Ausbau zukunftsweisender Aus- und Weiterbildung 

Quellen: SWOT-Tabelle in MW NI (2007: 16); Vortrag von Martina Bechter auf dem Forum 
„EU-Strukturfondsfinanzierung für wissenschaftliche Einrichtungen“, 27.11.2013, Berlin; eigene 
Darstellung 
 

Mit der Lissabon-Strategie der Europäischen Union wurde eine Reihe von 
Vorgaben in den Bereichen Bildung, Innovation und Beschäftigung beschlos-
sen. Nach der Neuausrichtung der Strategie wurden diese Vorgaben auf den 
Schwerpunkt Wachstum und Beschäftigung verdichtet und die beschäfti-
gungspolitischen mit den wirtschaftspolitischen Leitlinien zu den „Integrier-
ten Leitlinien“93 gebündelt (Europäischer Rat 12.7.2005, Anhang II). Die Inte-
grierten Leitlinien stellten in der Förderperiode 2007-13 einen indikativen 
Rahmen für den Einsatz der Strukturfonds dar (MW NI 2007: 17-18). Der 
Innovations-Inkubator ist an der Leitlinie 8 ausgerichtet:94 „Schaffung und 
Ausbau von Innovationspolen und -netzen sowie Inkubatoren, die Universi-
täten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen auch auf regionaler und 
lokaler Ebene zusammenbringen“.95  

Im Rahmen einer SWOT-Analyse zur Bestimmung des Entwicklungsstandes 
der Region Lüneburg wurden vier Handlungsfelder identifiziert, von denen 
das zweite den Aktionsrahmen für den Innovations-Inkubator bildet: 

1.) Steigerung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäfti-
gung insbesondere von KMU 

2.) Entwicklung der Innovationskapazitäten und gesellschaftlicher Wissens-
potenziale 

3.) Unterstützung spezifischer Infrastrukturen für nachhaltiges Wachstum 
4.) Förderung von Umwelt und nachhaltiger Stadtentwicklung (MW NI 

2007: 22) 

4.4.2 Ziele und Strategien des Innovations-Inkubators 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Ausgangslage wurde im OP für den 
EFRE im Ziel „Konvergenz“ der 7. Förderperiode zur Erhöhung der For-
schungskraft ein Großprojekt „Innovations-Inkubator Lüneburg“ vorgese-
                                                                    
93 vgl. Europäischer Rat (15.7.2005) 
94 Vortrag von Martina Bechter auf dem Forum „EU-Strukturfondsfinanzierung für wissen-
schaftliche Einrichtungen“, 27.11.2013, Berlin 
95 Mikroökonomische Leitlinien. B.1. Wissen und Innovation, Leitlinie 8, Schwerpunkt 2; 
vgl. Europäischer Rat (12.7.2005) 
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hen, das die Leuphana-Universität weiterentwickeln sollte, indem es die 
Hochschulstrukturen „regional verankert“ und „international vernetzt“ (MW 
NI 2007: 52). Die Forschungskraft der Region sollte erhöht, zusätzliche Ar-
beitsplätze in wissensintensiven Dienstleistungsbereichen sollten geschaf-
fen und gesichert und das Angebot an hochqualifizierten AbsolventInnen für 
den regionalen Arbeitsmarkt erhöht werden. Im August 2009 wurde der von 
der Leuphana-Universität und dem Land gemeinsam erarbeitete Antrag zum 
EU-Großprojekt „Innovations-Inkubator Lüneburg“ von der EU-Kommission 
genehmigt (Niedersächsischer Landtag 2010: 9419). 

Die im Förderkonzept des Landes Niedersachsen angelegte Agenda lautete, 
durch praxisorientierte Wissenschaft und Forschung die regionale Wirt-
schaftsentwicklung zu verbessern (LU Lüneburg 2009: 2). Drei Ziele wurden 
im Schwerpunkt „Entwicklung der Innovationskapazitäten und gesellschaft-
licher Wissenspotenziale“ definiert: 

• Ausbau regionaler und sektoraler Kooperationsstrukturen 
• Förderung der betrieblichen Innovationsfähigkeit technologieorientier-

ter Unternehmen 
• Ausbau von Forschung, Entwicklung und Qualifizierung (ebd.: 3) 

Zum Erreichen der Ziele greifen im Vorhaben Innovationskubator verschie-
denste Maßnahmen und Teilprojekte ineinander. Deren Schwerpunkte sind 
unter anderem Forschungskooperationen, Bildungsmaßnahmen sowie In-
frastrukturausbau. Die Leuphana-Universität – als die fachlich am breitesten 
aufgestellte Hochschule im Konvergenzgebiet – war gehalten, ihre For-
schungskapazitäten so weit auszubauen, dass die angestrebte wirtschaftli-
che Regionalentwicklung schnellstmöglich umgesetzt werden kann. Die Re-
gion sollte dabei vom Studienmodell der Leuphana Universität profitieren 
(ebd.): 

• Im Leuphana College werden interdisziplinäre Bachelor-Studiengänge 
wie z.B. Betriebswirtschaftslehre, Kultur-, Umwelt oder Ingenieurwissen-
schaften, Digital Media und Wirtschaftspsychologie angeboten. 

• In der Graduate School sind Master- und Promotionsangebote aller Fa-
kultäten organisatorisch gebündelt und bieten interdisziplinäre Speziali-
sierungsmöglichkeiten. Masterstudiengänge werden in den Program-
men „Management und Entrepreneurship“, „Arts and Sciences“ sowie 
„Education“ angeboten. 

• Die Professional School hält für bereits berufstätige Studieninteressier-
te, Existenzgründer und Unternehmen Angebote in den Bereichen Wei-
terbildung und berufsbegleitendes Studium, Gründung sowie Wissens-
transfer und Projekte bereit. So kann z.B. im Bereich Weiterbildung aus 
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Seminaren zu Themen wie „Führung, Coaching & Persönlichkeit“ oder 
„Marketing, Social Media & Branding“ gewählt werden. 

Weiterhin sollen die Studierenden des Leuphana Colleges und der Graduate 
School in die Abläufe der Praxis-, Forschungs- und Kooperationsprojekte des 
Innovations-Inkubators integriert werden. Auch die Professional School wird 
gesondert in das Konzept einbezogen. 

Der Innovations-Inkubator ist in sieben Bereiche untergliedert, in denen ver-
schiedene Teilmaßnahmen in sogenannten Kompetenztandems bearbeitet 
werden. Bei den Tandems handelt es sich um international besetzte, trans-
disziplinäre Forschungskooperationen mit dem Ziel, innovationsorientierte 
Geschäftsentwicklungen hervorzubringen (LU Lüneburg 2009: 4). Die Berei-
che sind die folgenden. 

• Forschung und Entwicklung: In diesem Förderbereich werden u.a. die 
Schwerpunkte Internationale Forschungskooperationen und Anwen-
dungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit KMU fokus-
siert.  

• Vernetzung: Der Aufbau und die Vernetzung von Kooperationsstruktu-
ren soll durch die Bildung von Arbeitskreisen, Praxisnetzwerken, Infor-
mations- und Transferforen zwischen regionalen KMU, Wissenschaft 
und weiteren relevanten Akteuren in der Region begünstigt werden.  

• Der Bereich Aus- und Weiterbildung zielt auf die Etablierung eines pra-
xisnahen Weiterbildungsangebotes, orientiert an regionalen KMU-Be-
darfen und der Professionalisierung der betrieblichen Praxis, sowie auf 
die Verzahnung von Berufsalltag und individuellen Weiterbildungsmaß-
nahmen (Leuphana Professional School).  

• Forschungs- und Praxisprojekte (u.a. im Leuphana College) zielen auf ein 
verbessertes Profil der Absolventen für den Einsatz im operativen KMU-
Geschäft sowie auf die Integration von Praktikern in die Lehre.  

• Kooperationen mit regionalen Unternehmen für Master- und Promoti-
onsarbeiten mit regionalwirtschaftlichem Bezug werden im Bereich Ma-
ster- und Promotionsprogramme angestrebt (Graduate School).  

• Existenzgründungen sollen über den Aufbau einer zentralen Koordinie-
rungs- und Servicestelle mit Beratungs-, Qualifizierungs- und Unterstüt-
zungsangeboten für hochschulnahe Gründungen vorangetrieben wer-
den.  

• Im Bereich Kreativitätswirtschaft wird an der Erschließung regionaler 
Potenziale in den Bereichen Kunstmarkt- und Medienwirtschaft gearbei-
tet. 
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Laut Halbzeitbilanz des Innovations-Inkubators hat die Strukturkommission 
des Landes Niedersachsen dem Innovations-Inkubator 2010 eine „Neuaus-
richtung“ auf die Themen Digitale Medien, Gesundheit und Nachhaltige 
Energie empfohlen (LU Lüneburg 2012: 4-6).  

4.4.3 Organisations- und Finanzierungsstruktur 

Der Innovations-Inkubator ist eine zentrale Einrichtung der Leuphana-Uni-
versität Lüneburg. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 98,0 Mio. €. Die ge-
samte Fördersumme beläuft sich auf 85,5 Mio. € und setzt sich zusammen 
aus 63,5 Mio. € EU-Mittel (EFRE) und der Kofinanzierung des Landes Nieder-
sachsen mit 22 Mio. € (Übersicht 12). Die Gesamteinnahmen des Innovati-
ons-Inkubators werden mit ca. 12,5 Mio. € angegeben (LU Lüneburg 2009: 
2).  

Bei dem Großteil der Einnahmen handelt es sich um Teilnehmerbeiträge, 
nicht um Studiengebühren. Den Verfahrensleitlinien zufolge sind sie als Ein-
nahmen nicht zuwendungsfähig und damit nicht Teil der Kofinanzierung 
(NBank 2012: 19). Angestrebt wird, nach Förderende Drittmittel zur Finan-
zierung des Inkubators einzuwerben (ebd.: 8). Die EFRE-Mittel fließen 

Übersicht 12: Finanzierungsstruktur des Innovations-Inkubators 

Quelle: Vortrag von Martina Bechter auf dem Forum „EU-Strukturfondsfinanzierung für 
wissenschaftliche Einrichtungen“, 27. November 2013, Berlin; eigene Darstellung. –  
* Die Einnahmen minderten den förderfähigen Investitionsbetrag. 
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hauptsächlich in Personalmittel; auf die Gebäude entfiel der kleinere Anteil. 
Unternehmen sind finanziell nicht beteiligt.96 

                                                                    
96 Vortrag von Martina Bechter auf dem Forum „EU-Strukturfondsfinanzierung für wissen-
schaftliche Einrichtungen“, 27. November 2013, Berlin 



 

57 HoF-Handreichungen 5. Beiheft „die hochschule“ 2014 

5 Staatliche Beihilfe – Verbot und 
Verbotsausnahmen 

Bernhard von Wendland / Jens Gillessen* 

Im Grundsatz verbieten die EU-Verträge die Gewährung staatlicher 
Beihilfen. Hiervon sind auch Zuschüsse aus den EU-Strukturfonds 
betroffen. Für Vorhaben, die an wissenschaftlichen Einrichtungen 
und Hochschulen angesiedelt sind, können in vielen Fällen jedoch 
Ausnahmeregelungen geltend gemacht werden. Das Kapitel liefert 
einen detaillierten Überblick über beihilferechtliche Risiken und Ar-
gumentationsmöglichkeiten. Ein besonderes Augenmerk wird auf 
Vorhaben in der wissenschaftlichen Weiterbildung gerichtet. 

5.1 Überblick 

Um die optimale Funktionsfähigkeit des europäischen Binnenmarktes zu ge-
währleisten und so eine möglichst effiziente Ressourcenallokation in der eu-
ropäischen Wirtschaft herbeizuführen, ist in den Europäischen Verträgen 
ein grundsätzliches Verbot sogenannter staatlicher Beihilfen vereinbart wor-
den. Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) hält fest: 

„Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche 
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch 
die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den 
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt 
unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedsstaaten beeinträchti-
gen.“ 

Gemäß Art. 108 Abs. 2 AEUV ist die Europäische Kommission verpflichtet, 
den Mitgliedstaaten eine staatliche Beihilfe zu untersagen, wenn diese „mit 
dem Binnenmarkt […] unvereinbar ist“. 

Wenn wissenschaftliche Einrichtungen staatlich gefördert werden, befinden 
sie sich prinzipiell im Einzugsbereich des Beihilfeverbots – und das in zweifa-
cher Hinsicht: einerseits als Beihilfeempfänger, und zwar wenn die Einrich-
                                                                    
* Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung der Verfasser wieder und ist kei-
nesfalls als offizielle Stellungnahme der Europäischen Kommission zu werten. 
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tung als ‚Unternehmen‘ im Sinne des Beihilferechts anzusehen ist; anderer-
seits als beihilfegewährende Stelle, die (anderen) Unternehmen selektive 
Vorteile gewährt, z.B. im Rahmen der Forschungszusammenarbeit. Deshalb 
wird auch für wissenschaftliche Einrichtungen relevant, dass die Europäi-
sche Union sich Ziele gesetzt hat, die zum Teil nur mit staatlichen Beihilfen 
zu erreichen sind, so dass sie Ausnahmen vom Verbotsgrundsatz rechtferti-
gen können.  

Tatsächlich wird das grundsätzliche Verbot staatlicher Beihilfe zum einen 
durch die Tatbestandsmerkmale der staatlichen Beihilfe selbst einge-
schränkt, zum anderen durch eine Vielzahl von Ausnahmen durchbrochen, 
die teils bereits im Art. 107 AEUV fest umrissen sind (Legalausnahmen), teils 
einer dort fixierten Kompetenz der EU-Kommission entsprungen sind, wei-
tere Ausnahmetatbestände zu schaffen (Ermessensausnahmen). Diese Aus-
nahmetatbestände wiederum sind im europäischen Sekundärrecht nieder-
gelegt, und zwar sowohl in Verordnungen als auch in Mitteilungen der EU-
Kommission, die darüber hinaus auch eine Orientierung über die einschlägi-
ge europäische Rechtsprechung geben.  

Anders als Verordnungen entfalten die beihilferechtlichen Mitteilungen, 
Leitlinien u.s.w. der Kommission keine Bindungswirkung für die Mitglied-
staaten; vielmehr binden sie die Kommission bei der Ausübung ihres Ermes-
sensspielraums, insoweit, als sie staatliche Beihilfen, die allen Beurteilungs-
kriterien einer bestimmten Mitteilung entsprechen, als mit dem Binnen-
markt vereinbar erklären und genehmigen muss. Deshalb sind sie für die 
Abschätzung beihilferechtlicher Risiken ebenso relevant wie die einschlägi-
gen Verordnungen. 

Das Beihilferecht wird derzeit allgemein als unübersichtlich und klärungsbe-
dürftig empfunden. Vor diesem Hintergrund sollen die nachfolgenden Erläu-
terungen eine Orientierung darüber bieten, welche Einzelfragen zu klären 
sind, wenn Vorhaben wissenschaftlicher Einrichtungen und Hochschulen, 
noch im Vorfeld konkreter Einzelplanungen, auf ihre grundsätzliche Verträg-
lichkeit mit dem europäischen Beihilferecht hin geprüft werden sollen. Ein 
spezielles Augenmerk wird dabei auf Strukturen und Maßnahmen im Hand-
lungsfeld ‚wissenschaftliche Weiterbildung für Berufspraktiker‘ liegen.  

Ein auf diesen Zweck zugeschnittenes Prüfschema präsentiert Übersicht 13. 
Die einzelnen Stationen einer Prüfung entlang dieses Schemas werden im 
Folgenden ihre Erläuterung finden. 
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Übersicht 13: Beihilferechtliches Prüfschema  
bezüglich wissenschaftlicher Einrichtungen 

1. Sollen staatli-
che Mittel einge-
setzt werden? 

keine 
staatliche 
Beihilfe 

2a. Ist die wis-
senschaftliche 
Einrichtung ein 
Unternehmen, 
das durch die 

Maßnahme einen 
selektiven Vorteil 

genießt? 

2b. Genießen 
irgendwelche 

Unternehmen, 
die mit der 

wissenschaftli-
chen Einrichtung 

in Beziehung 
treten, einen 

selektiven Vor-
teil? 

3b. Besteht die 
Gefahr, dass 

Wettbewerb und 
Handel in der EU 

durch diesen 
Vorteil verzerrt 

werden? 

4b. Kann die 
Beihilfe trotzdem 

als mit dem 
Binnenmarkt der 

EU vereinbar 
angesehen 
werden? 

verbotene 
staatliche 
Beihilfe 

erlaubte 
staatliche 
Beihilfe

ja 

ja ja

ja 

nein

nein

nein

nein 

Der Verbots- 
tatbestand der  

staatlichen Beihilfe 
ist erfüllt. 

keine 
staatliche 
Beihilfe

3a. Besteht die 
Gefahr, dass 

Wettbewerb und 
Handel in der EU 

durch diesen 
Vorteil verzerrt 

werden? 

4a. Kann die 
Beihilfe trotzdem 

als mit dem 
Binnenmarkt der 

EU vereinbar 
angesehen 
werden? 

ja 

Der Verbots- 
tatbestand der  

staatlichen Beihilfe 
ist erfüllt.

ja

nein

erlaubte 
staatliche 
Beihilfe 

ja

nein

nein

Quelle: angelehnt an Frenz (2007: 21); eigene Darstellung
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Seit Mitte 2012 überabeitet die Kommission das Beihilferecht, u.a. mit dem 
Ziel, das Regelwerk zu vereinfachen und gezielter auf die Wachstumsziele 
der EU auszurichten (vgl. EU-KOM 8.5.2012); dazu Näheres im Abschnitt 5.6. 
Verfügt die Kommission einerseits über einen ganz erheblichen Ermessens-
spielraum bei der Beurteilung der Binnenmarktverträglichkeit staatlicher 
Beihilfe, so ist sie andererseits bei der Beurteilung, ob eine verbotswürdige 
Beihilfe überhaupt vorliegt, an den in Art. 107 Abs. 1 des AEUV festgelegten 
objektiven Beihilfebegriff gebunden. Dieser Begriff wird von den Europäi-
schen Gerichten in immer neuen Facetten konkretisiert und von der Kom-
mission, wie weiter unten noch erläutert werden wird, in Mitteilungen nä-
her auf bestimmte Sachverhalte angewandt. Insbesondere bei der Überar-
beitung der FuEuI-Beihilferegeln bemüht sich die Kommission, mehr Rechts-
sicherheit durch bessere Erläuterungen des Beihilfebegriffs herzustellen. 

5.2 Mittel unter staatlicher Kontrolle 

Eine vergleichsweise banale, aber 
notwendige Voraussetzung dafür, 
dass es sich bei einer Förderung um 
eine staatliche Beihilfe handelt, be-
steht darin, dass staatliche Mittel ein-
gesetzt werden.97 Im Fall der Förde-
rung durch die EU-Strukturfonds ist 
diese Voraussetzung erfüllt: Strukturfondsmittel werden an die Mitglied-
staaten ausgezahlt und von diesen verwaltet und kontrolliert.  

Näherhin werden die Haushaltsmittel für die EU-Regionalpolitik sowie die 
Regeln für ihre Umsetzung von der Kommission vorgeschlagen und vom Eu-
ropäischen Rat und vom Europäischen Parlament auf Grundlage eines Vor-
schlags der Kommission bestimmt (EFRE, ESF, Kohäsionsfonds). Die Kommis-
sion stellt den Mitgliedstaaten die Mittel dafür bereit, so dass diese die ope-
rationellen Regionalförderprogramme umsetzen, d.h. Projekte auswählen 
und finanzieren können. Die Mitgliedstaaten sind also „zwischengeschal-
tet“. Damit werden die EU-Regionalmittel zu „staatlichen Mitteln“, weil der 
öffentliche Sektor tatsächlich zur Unterstützung von Unternehmen auf sie 
                                                                    
97 Eine ausführliche Interpretation der Klausel „staatliche oder aus staatlichen Mitteln ge-
währte Beihilfen“ liefert Frenz (2007: 191-217), auf dessen Kommentar der Bericht im Fol-
genden häufiger zurückgreift. Eine Auswahl weiterer aktueller Kommentare zum europäi-
schen Beihilfenrecht, die hier nicht berücksichtigt wurden: Bacon (2009); Bartosch (2009); 
Bellodi et al. (2008); Birnstiel et al. (2011); Durinke (2010); Heidenhain (2010); Lübbig/ 
Martin-Ehlers (2009); Nicolaides et al. (2008); Sollgruber (2007); Vesterdorf et al. (2008). 

1. Sollen staatliche Mittel  
eingesetzt werden? 
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zurückgreifen kann, ohne dass es dafür eine Rolle spielt, ob diese Mittel auf 
Dauer zum Vermögen dieses Sektors gehören.98 

Festzuhalten ist jedoch, dass Beihilfeproblematiken keineswegs nur im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz von EU-Strukturfonds auftreten. Auch die 
übrigen Finanzierungsanteile z.B. hochschulischer Projekte müssen, wenn 
sie bspw. aus Mitteln des Bundes oder der Länder stammen, auf Verträg-
lichkeit mit dem EU-Beihilferecht geprüft werden. Hingegen stellen Mittel, 
die von der EU direkt oder indirekt zentral verwaltet werden, keine staatli-
che Beihilfe dar, da sie der mitgliedstaatlichen Kontrolle entzogen sind. Dies 
betrifft z.B. Mittel aus den bisherigen EU-Forschungsrahmenprogrammen 
(nun „Horizont 2020“) oder aus COSME („Competitiveness of Enterprises 
and Small and Medium-sized Enterprises“). 

5.3 Selektiver Vorteil  

Der Begriff des selektiven Vorteils wird zunächst erläutert, und zwar in Ver-
bindung mit der Frage, unter welchen Bedingungen wissenschaftliche Ein-
richtungen als selektiv bevorteilt gelten müssen (5.3.1). Der Begriff kann in 
der Folge dann auch auf Wirtschaftsunternehmen angewandt werden, so-
fern sie mit jenen in Beziehung treten (5.3.2). 

5.3.1 Selektiver Vorteil bei der wissenschaftlichen Einrichtung 
selbst 

Art. 107 Abs. 1 AEUV wendet sich aus-
schließlich gegen Beihilfen, durch die 
eine „Begünstigung bestimmter Un-
ternehmen oder Produktionszweige“ 
eintritt. Eine staatliche Beihilfe liegt 
nur vor, wenn sich Begünstigte aus-
machen lassen, die (in der fraglichen 
Hinsicht) Unternehmen sind und de-
nen aus der fraglichen Fördermaßnahme ein Vorteil im Wettbewerb mit 
ihren Konkurrenten zuwächst (selektiver Vorteil).  

                                                                    
98 Vgl. EuG (12.12.1996: Rn. 67). Detaillierte Angaben vonseiten der EU-Kommission zum 
Begriff der staatlichen Mittel in diesem Zusammenhang finden sich in EU-KOM (11.1.2012: 
Kap. 2.2). 

2a. Ist die wissenschaftli-
che Einrichtung ein Unter-

nehmen, das durch die Maß-
nahme einen selektiven 

Vorteil genießt? 
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Staatliche Maßnahmen können Wirtschaftsunternehmen direkt begünsti-
gen, etwa durch eine Zuwendung, oder auch indirekt; letzteres etwa, wenn 
sie von Leistungen profitieren, für deren Erbringung Zuwendungsempfänger 
wie z.B. Hochschulen die erhaltenen staatlichen Mittel einsetzen. Beide 
Begünstigungsformen sind beihilferelevant. Für die Förderung wissenschaft-
licher Einrichtungen ergibt sich daraus die Konsequenz, dass von Beginn an 
in zwei Richtungen nach beihilferechtlichen Problemen gefahndet werden 
muss: 

1.) Handelt es sich bei der wissenschaftlichen Einrichtung selbst um ein Un-
ternehmen? Und falls ja: Genießt dieses dann durch die fragliche Förder-
maßnahme einen selektiven Vorteil vor irgendwelchen seiner Mitbewer-
ber? In Übersicht 13 entspricht diese Prüfrichtung dem linken vertikalen 
Strang, dessen Stationsnummern mit einem „a“ versehen sind. Siehe da-
zu die unmittelbar nachfolgenden Abschnitte. 

2.) Erlangen durch die Maßnahme (unmittelbar oder mittelbar) irgendwel-
che anderen Unternehmen, insbesondere Wirtschaftsunternehmen, ei-
nen selektiven Vorteil vor ihren Konkurrenten? Diese Prüfrichtung ent-
spricht dem rechten („b“-) Strang; siehe dazu unten >> Abschnitt 5.3.2. 

Unternehmensbegriff und wirtschaftliche Tätigkeit 

Handelt es sich bei einer wissenschaftlichen Einrichtung um ein Unterneh-
men? Der hier relevante Unternehmensbegriff nimmt keinerlei Rücksicht 
auf die Rechtsform der fraglichen Einheiten. Entscheidend dafür, ob eine 
Körperschaft, Einrichtung, Organisation o.ä. im beihilferechtlichen Sinne als 
Unternehmen zu betrachten ist, ist vielmehr, ob sie wirtschaftlich tätig ist 
oder nicht. Auch wissenschaftliche Einrichtungen und insbesondere Hoch-
schulen gelten deshalb unter Umständen als Unternehmen im Sinne von 
Art. 107 Abs. 1 AEUV. 

Bei wissenschaftlichen Einrichtungen liegt, selbst wenn sie u.a. auch wirt-
schaftlich tätig sind, der Tätigkeitsschwerpunkt typischerweise auf nicht-
wirtschaftlichen Aktivitäten. Zunächst ist daher festzuhalten: Selbst wenn 
Aktivitäten, die klarerweise wirtschaftlicher Natur sind, für eine bestimmte 
Einrichtung nur eine marginale Rolle spielen, schützt dieser Umstand sie 
grundsätzlich nicht davor, als Unternehmen zu gelten.99 Gemäß Rn. 9 der 
sog. DAWI-Mitteilung (EU-KOM 11.1.2012) erfolgt die Einstufung einer Ein-
heit „als Unternehmen immer in Bezug auf eine bestimmte Tätigkeit“. Ein-

                                                                    
99 „Wenn eine [Forschungseinrichtung] wirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, so ist sie beihil-
fenrechtlich ein Unternehmen. Das bedeutet, die öffentliche Finanzierung dieser Tätigkei-
ten wird grundsätzlich als Beihilfe betrachtet“, Wendland et al. (2012: 69). 
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heiten, die „sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Tätigkei-
ten“ ausüben, sind „im Hinblick auf erstere“ daher durchaus „als Unterneh-
men anzusehen“ (vgl. auch Frenz 2007: 219f.).  

Ob eine wissenschaftliche Einrichtung als Unternehmen zu gelten hat und 
ihre staatliche Finanzierung dem EU-Beihilferecht unterliegt, hängt, wie be-
reits gesehen, davon ab, was unter einer wirtschaftlichen Tätigkeit zu ver-
stehen ist. Mit Bezug speziell auf ‚Forschungseinrichtungen‘100 hält die Kom-
mission in Abschn. 3.1 ihres Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen 
für Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI-GR)101 fest:  

„Der Unternehmenscharakter hängt nicht von ihrer Rechtsform (öffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich) oder ihrem wirtschaftlichen Charakter (ge-
winnorientiert oder nicht) ab, sondern davon, ob die Forschungseinrichtung 
eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, d. h. Waren und/oder Dienstleistungen 
auf einem bestimmten Markt anbietet“.102  

Sind auch alle übrigen Voraussetzungen des Art. 107 Absatz 1 AEUV erfüllt, 
handelt es sich bei der staatlichen Finanzierung wirtschaftlicher Tätigkeiten 
um Beihilfe. Dabei ist die im FuEuI-GR getroffene Definition des Begriffs 
‚Forschungseinrichtung‘ hinreichend weit gefasst, um Hochschulen, For-
schungsinstitute, Technologietransfer-Einrichtungen, Innovationsmittler so-
wie forschungsorientierte Kooperationseinrichtungen zu erfassen. (For-
schende Unternehmen hierunter zu subsumieren, dürfte allerdings kaum 
gelingen.) 

Welche der typischen Aktivitäten von wissenschaftlichen Einrichtungen und 
Hochschulen wirtschaftliche sind, kann nicht als restlos geklärt gelten; die 
beiden zentralen Quellen bilden jedoch der FuEuI-GR, hier bes. Abschn. 3.1, 
sowie die DAWI-Mitteilung, Punkt 2.1.5.  

                                                                    
100 Vgl. die Definition des Begriffs der Forschungseinrichtung des FuEuI-GR (Punkt 2.2, 
Buchstabe d): Als „Forschungseinrichtungen“ bezeichnet dieser „Einrichtungen wie Hoch-
schulen oder Forschungsinstitute unabhängig von ihrer Rechtsform (öffentlich oder privat-
rechtlich) oder Finanzierungsweise, deren Hauptaufgabe in Grundlagenforschung, indust-
rieller Forschung oder experimenteller Entwicklung besteht und die deren Ergebnisse 
durch Lehre, Veröffentlichung und Technologietransfer verbreiten; sämtliche Einnahmen 
werden in die Forschung, die Verbreitung von Forschungsergebnissen oder die Lehre re-
investiert; Unternehmen, die beispielsweise als Anteilseigner oder Mitglieder Einfluss auf 
eine solche Einrichtung ausüben können, genießen keinen bevorzugten Zugang zu den 
Forschungskapazitäten der Einrichtung oder den von ihr erzielten Forschungsergebnis-
sen.“ 
101 Eine praxisorientierte Kurzdarstellung des FuEuI-GR geben Wendland et al. (2012). 
102 Dies im Einklang mit ständiger EuGH-Rechtsprechung: z.B. EuGH (19.2.2002: Rn. 46), 
mit weiteren Nachweisen. 
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Als „in der Regel“ nichtwirtschaftlich betrachtet die Kommission „die we-
sentlichen Tätigkeiten von Forschungseinrichtungen“, d.i. 

• „die Ausbildung von mehr oder besser qualifizierten Humanressourcen“, 
• „die unabhängige FuE, auch im Verbund, zur Erweiterung des Wissens 

und des Verständnisses“, und 
• „die Verbreitung der Forschungsergebnisse“ (FuEuI-GR: Punkt 3.1.1). 

Den Technologietransfer stuft die Kommission unter bestimmten Bedingun-
gen (vgl. ebd.) ebenfalls als nichtwirtschaftliche Tätigkeit ein. 

Wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten und ihre Kosten und Fi-
nanzierungen müssen eindeutig voneinander getrennt werden können, was 
z.B. im Jahresabschluss der Universitäten und Forschungseinrichtungen 
nachgewiesen werden kann. Ansonsten fällt die gesamte staatliche Förde-
rung, d.h. auch diejenige für die nicht-wirtschaftlichen Kerntätigkeiten, un-
ter das Beihilferecht (FuEuI-GR: Punkt 3.1.1). 

Als Beispiele für wirtschaftliche Tätigkeiten nennt der FuEuI-GR die „Vermie-
tung von Infrastruktur, Dienstleistungen für gewerbliche Unternehmen oder 
Auftragsforschung“ (ebd.). Gerade die Auftragsforschung als von den Wei-
sungen des industriellen Auftraggebers ‚abhängige‘ FuE ist mit der nicht-
wirtschaftlichen ‚unabhängigen‘ FuE unvereinbar. 

In Anbetracht der weiten Verbreitung von Auftragsforschung könnte nun 
der Eindruck entstehen, Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen 
seien beinahe zwangsläufig als Unternehmen im Sinne von Art. 107 AEUV zu 
klassifizieren. Ein jüngst ergangenes EuG-Urteil sowie die Entscheidungspra-
xis der Kommission deuten jedoch an, dass ein gewisser Spielraum für das 
Tolerieren bestimmter, eng begrenzter wirtschaftlicher Nebentätigkeiten 
besteht, die in engem Zusammenhang mit den überwiegenden nicht-wirt-
schaftlichen Haupttätigkeiten stehen. Hier wurden folgende Kriterien erar-
beitet:  

• Tolerierbare Nebentätigkeiten dürfen insbesondere den normalen Be-
trieb, die Unabhängigkeit und die Neutralität des Forschungsinstituts 
nicht beeinträchtigen;  

• sie müssen zum Marktpreis angeboten werden bzw., wenn es keinen 
Marktpreis gibt, zu einem Preis, der sämtliche Kosten und eine ange-
messene Gewinnspanne beinhaltet;  

• sie müssen in den Büchern getrennt von den Tätigkeiten der unabhängi-
gen öffentlichen Forschung erfasst werden;  

• die Gewinne müssen in voller Höhe wieder in die Haupttätigkeit der un-
abhängigen öffentlichen Forschung investiert werden;  
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• sie müssen untrennbar mit der Haupttätigkeit der unabhängigen öffent-
lichen Forschung verbunden sein, insbesondere aufgrund der Nutzung 
derselben Infrastrukturen, Ausrüstungen, Geräte oder Technologien o-
der des Einsatzes derselben Forscher, Wissenschaftler, Ingenieure, Kon-
strukteure oder Techniker;  

• nur ein Restbetrag des für die unabhängige öffentliche Forschung be-
stimmten Haushalts darf auf sie entfallen.103 

Die Frage, ob solche marginalen wirtschaftlichen Tätigkeiten ggf. außer Be-
tracht bleiben können, wird unten im Abschnitt 5.6.2 noch einmal erörtert 
werden.  

Handelt es sich bei wissenschaftlicher Weiterbildung für Berufspraktiker 
um eine wirtschaftliche Tätigkeit? Der Sache nach lassen sich Argumente so-
wohl für als auch gegen den wirtschaftlichen Charakter der Tätigkeit anfüh-
ren.  

Einerseits existiert unbestritten ein Markt, auf dem Weiterbildungen, auch 
wissenschaftlicher Art, angeboten werden,104 und auch der Dienstleistungs-
charakter der Angebote unterliegt keinem ernsthaften Zweifel (vgl. z.B. 
Wolf 2011: 23–28). Allem Anschein nach lässt sich die Tätigkeit also unter 
die dem FuEuI-GR zu entnehmenden Definition wirtschaftlicher Tätigkeit 
subsumieren.  

Zugleich handelt es sich jedoch auch um Aktivitäten, durch die ‚Humanres-
sourcen besser qualifiziert‘ und unter Umständen auch ‚Forschungsergeb-
nisse verbreitet‘ werden. Demnach erfüllt wissenschaftliche Weiterbildung 
de facto auch die im FuEuI-GR formulierten Kriterien nichtwirtschaftlicher 
Tätigkeit. Zieht man in Betracht, dass in demografisch schrumpfenden Regi-
onen die klassische hochschulische Lehre gegenüber Lebenslangem Lernen 
an Bedeutung verlieren wird, liegt es nicht fern, dafür zu argumentieren, 
dass in diesen Regionen die Verbreitung neuer Forschungsergebnisse künf-
tig sogar zu einem ganz erheblichen Anteil auf dem Wege wissenschaftlicher 
Weiterbildung zu bewerkstelligen sein wird.  

Zusätzliche Anhaltspunkte liefert die DAWI-Mitteilung (EU-KOM 11.1.2012). 
Als Beispiele für Bildungsdienstleistungen nennt die Kommission dort u.a. 
„Berufsausbildung“, „nebenberufliche Lehrtätigkeiten an Hochschulen“ und 

                                                                    
103 EuG (12.9.2013: Rn. 29); bzgl. umwelterhaltender Maßnahmen und der Trennbarkeit 
bestimmter wirtschaftlicher Tätigkeiten von ihnen vgl. EU-KOM (29.6.2011); bzgl. wirt-
schaftlicher FuE-Tätigkeiten, die reine „Nebentätigkeiten“ sind, vgl. bes. (ebd.: Art. 8). 
104 So beschreibt Wolf (2011: 22f.) wissenschaftliche Weiterbildung – im Unterschied zur 
allgemeinen Hochschulbildung -- als ein Wirtschaftsgut, das trotz positiver externer Effek-
te als nichtöffentlich bzw. privat zu charakterisieren sei. 
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„Unterricht an Hochschulen“ (Rn. 27). Da wissenschaftliche Weiterbildung 
an Hochschulen jedenfalls so organisiert sein kann, dass sie in Gestalt einer 
‚Lehrtätigkeit an Hochschulen‘ bzw. durch ‚Unterricht an Hochschulen‘ ge-
leistet wird, dürften die Ausführungen zur nichtwirtschaftlichen Natur von 
Bildungsdienstleistungen hier hochgradig relevant sein. 

Die „innerhalb des nationalen Bildungssystems organisierte öffentliche 
Bildung, die vom Staat finanziert und überwacht wird“, kann „als nichtwirt-
schaftliche Tätigkeit angesehen werden“ (ebd.). Diese Einschätzung stützt 
die Kommission u.a. auf ein Urteil betreffend einen Rechtsstreit mit der 
Bundesrepublik Deutschland, in dem der Europäische Gerichtshof die Nicht-
wirtschaftlichkeit öffentlicher Bildung damit begründete, dass der Staat 
durch „die Errichtung und Erhaltung eines […] staatlichen Bildungssystems“ 
keine „gewinnbringende Tätigkeit aufnehmen wollte, sondern vielmehr […] 
seine Aufgaben gegenüber seinen Bürgern erfüllte“.105 Bezogen auf diesen 
speziellen Zusammenhang lässt sich also die Gewinnorientierung als ein Kri-
terium wirtschaftlicher Tätigkeit ausmachen.  

Da die Gesamtkosten hochschulischer Weiterbildungsaktivitäten von den 
am Markt erzielbaren Einnahmen in der Regel nicht gedeckt werden,106 
könnte man den Standpunkt vertreten, dass bei diesen Aktivitäten grund-
sätzlich nicht von einer Gewinnorientierung auszugehen ist. Allerdings hält 
die Kommission noch zwei weitere Kriterien fest:  

• Weitgehende Entgeltlichkeit: Wird die Bildungsdienstleistung „weitge-
hend von Eltern oder Schülern oder aus kommerziellen Einnahmen fi-
nanziert“, so wird sie nach Auffassung der Kommission nicht öffentlich 
bereitgestellt (EU-KOM 11.1.2012: Rn. 28); und dies spricht (so legt es 
der Wortlaut nahe) stark für den wirtschaftlichen Charakter der genann-
ten Tätigkeiten. 

• Wettbewerber: Auch aufgrund der Existenz „konkurrierender privater 
Organisationen“ (ebd.) können von öffentlichen Einrichtungen erbrachte 
Bildungsdienstleistungen als wirtschaftliche Tätigkeiten eingestuft wer-
den. 

                                                                    
105 EU-KOM (11.1.2012: Rn. 26), vgl. bereits EuGH (7.12.1993: Rn. 15), jeweils mit weiteren 
Verweisen 
106 „The problem is that for [life long learning] (and probably other activities of the univer-
sity) it is difficult to cover full costs. A revealing example is that of the Palmenia Centre for 
Continuing Education (University of Helsinki), the largest lifelong learning institution 
attached to a university in Europe. Even such a well-established institution does not reco-
ver all the costs incurred, although it has successfully exported its programmes to other 
countries. Currently, the income flowing into the Centre covers about 90% of the associat-
ed costs”, Smidt/Sursock (2011: 52). 
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Da zum mindesten das Kriterium der existierenden Wettbewerber bei wis-
senschaftlicher Weiterbildung erfüllt ist, lässt sich auch mit Hilfe der DAWI-
Mitteilung letztlich nicht zuverlässig ausschließen, dass eine Hochschule, die 
wissenschaftliche Weiterbildung anbietet, sofern sie dies tut, im Fall der 
Prüfung als Unternehmen im Sinne des AEUV eingestuft würde.  

Offenkundig wirft der Fall ‚wissenschaftliche Weiterbildung für Berufsprak-
tiker‘ ein Zwielicht auf die Konsistenz der Erläuterungen des Begriffs der 
wirtschaftlichen Tätigkeit durch die EU-Kommission. Die Entscheidungspra-
xis der EU-Kommission liefert jedoch starke Anhaltspunkte dafür, dass wis-
senschaftliche Weiterbildungsangebote – vor allem abhängig von der Frage 
ihrer Entgeltlichkeit – als wirtschaftliche Tätigkeiten zu klassifizieren sind. 

Dies kann als Indiz dafür gedeutet werden, dass die Kommission wissen-
schaftliche Weiterbildung für Berufspraktiker derzeit als wirtschaftliche 
Tätigkeit einstufen würde. 

Die beihilferechtliche Entscheidungspraxis der Kommission lässt erkennen, 
dass berufliche Weiterbildungsangebote mit Ausrichtung auf Lebenslanges 
Lernen jedenfalls dann nicht als wirtschaftlich anzusehen sind, wenn die 
Dienstleistung unentgeltlich an Privatpersonen erbracht wird. Im betroffe-
nen Fall erhielt eine ungarische öffentlich finanzierte Hochschule, die eine 
Forschungseinrichtung im Sinne des FuEuI-GR war, staatliche Förderung für 
die Errichtung eines ‚Knowledge Centers‘ (EU-KOM 26.11.2008). Dort sollten 
u.a. Ausbildungsprogramme angeboten werden. Übergeordnetes Ziel war, 
Lebenslanges Lernen und spezialisierte Berufsbildung sowie die Zusammen-
arbeit zwischen tertiärem Ausbildungssektor und Privatwirtschaft zu stärken 
(ebd.: Rn. 12). Die in der Kommissionsentscheidung festgehaltene, eher 
knappe Beschreibung der geförderten Tätigkeiten lässt vermuten, dass 
durchaus auch wissenschaftliche Weiterbildung im Programm vorgesehen 
war; schließlich bestanden die Aufgaben der Hochschule laut Begünstigten-
beschreibung in Grundlagenforschung, industrieller Forschung, experimen-
teller Entwicklung und der Verbreitung der Ergebnisse (ebd.: Rn. 10). Da 
sämtliche angebotenen Ausbildungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
wurden und von „allgemeinem Interesse“ waren, stellte die staatliche För-
derung keine staatliche Beihilfe dar (ebd.: Rn. 19). 

Zwiespältig ist eine Kommissionsentscheidung zur staatlichen Förderung ei-
ner Logistikhochschule in Tschechien (EU-KOM 8.11.2006). Zunächst hält die 
Kommission fest, dass die Logistikhochschule innerhalb des nationalen Bil-
dungsauftrags agiert und keine Genehmigung zu irgendwelchen anderen Tä-
tigkeiten außerhalb dieses Auftrags hat (ebd.: Rn. 15). Ferner stellt die Kom-
mission fest, dass die Hochschule Gewinne in ihre Haupttätigkeiten reinves-
tiert, nicht gewinnorientiert arbeitet und nicht danach strebt, entgeltliche 
Dienstleistungen anzubieten (ebd.: Rn. 16). Die Kommission schließt daraus, 
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dass diese Hochschule keine wirtschaftlichen Tätigkeiten ausübt, die staatli-
che Finanzierung mithin keine Beihilfe darstellt (ebd.: Rn. 17). Indes scheint 
sich die Kommission hier nicht ganz sicher gewesen zu sein, argumentiert 
sie doch im Anschluss hilfsweise, dass, selbst wenn die Hochschule als Un-
ternehmen zu betrachten wäre, die staatliche Förderung wegen der gerin-
gen Größe der Hochschule, ihres regional begrenzten Einzugsbereichs und 
grenzfernen Lage keine Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitglied-
staaten hätte, die Förderung mithin also auch deshalb keine staatliche Bei-
hilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV sei (EU-KOM 8.11.2006: Rn. 19-21). 

 

Nur die Kerntätigkeiten wissenschaftlicher Einrichtungen gelten als 
nichtwirtschaftlich, und auch diese nur, wenn sie unabhängig ausgeübt 
werden, also nicht im Modus der Beauftragung. Die Einrichtungen 
müssen zudem unzweifelhaft ‚Forschungseinrichtungen' im Sinne des 
FuEuI-GR sein. Wissenschaftliche Weiterbildungsangebote im Speziellen 
so zu gestalten, dass sie keine wirtschaftlichen Tätigkeiten darstellen, 
dürfte schwierig sein. 

 

Art. 107 AEUV Abs. 1 spricht von der Begünstigung bestimmter „Unterneh-
men oder Produktionszweige“. Der Begriff des Produktionszweigs ist nicht 
als vom Unternehmensbegriff isoliert stehend aufzufassen: Beihilfe muss 
stets ‚bestimmten‘ Unternehmen zugutekommen. Stattdessen spielt der 
Begriff des Produktionszweigs eine Rolle bei der Beantwortung der Selekti-
vitätsfrage – vor allem dann, wenn die Unternehmen eines ganzen Wirt-
schaftszweigs in den Genuss einer scheinbar nicht selektiven Vergünstigung 
kommen. Produktionszweige in diesem Sinne schließen auch „Wirtschafts-
zweige“ ein, „die Dienstleistungen erbringen oder Handel betreiben oder 
freie Berufe ausüben“ (Frenz 2007: 223). Wenn z.B. wissenschaftliche Wei-
terbildungsangebote als (hochschulische) Dienstleistungen aufgefasst wer-
den, so wird die Gesamtheit der Anbieter daher auch als ‚Produktionszweig‘ 
im Sinne des AEUV aufzufassen sein.  

Es bleibt zu ergänzen, dass auch die vollständige Auslagerung aller wirt-
schaftlichen Tätigkeiten aus der wissenschaftlichen Einrichtung in organisa-
torisch und/oder rechtlich selbständige Einheiten nicht dazu führt, etwaige 
beihilferechtliche Probleme abzuwenden. Zwar stellt in einem solchen Fall 
die staatliche Finanzierung der rein nichtwirtschaftlichen Einheit dann keine 
Beihilfe dar; es sind dann jedoch Quersubventionierungen jeder Art zu ver-
meiden (FuEuI-GR: 11) – so dass die staatlichen Mittel, die der ‚nichtwirt-
schaftlichen‘ Einheit zugutekommen, nicht genutzt werden können, um die 
‚wirtschaftliche‘ Einheit zu unterstützen. 
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Begünstigung, Vorteil 

Angenommen, eine wissenschaftliche Einrichtung wird mit staatlichen Mit-
teln in Aktivitäten gefördert, die als wirtschaftlich zu bewerten sind. Genießt 
sie durch die fragliche Fördermaßnahme dann einen selektiven Vorteil vor 
irgendwelchen ihrer Wettbewerber? 

Der Ausdruck „selektiver Vorteil“ ist gebräuchlich, um die zitierte AEUV-
Klausel (Art. 107 Abs. 1) präzise zusammenzufassen, die auf die „Begünsti-
gung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige“ abhebt. Unter 
einer Begünstigung ist in diesem Zusammenhang jeder einem Unternehmen 
oder Produktionszweig zufallende Vorteil zu verstehen, der sich 1.) in Geld 
bemessen lässt und 2.) durch keine angemessene Gegenleistung vonseiten 
des betroffenen Unternehmens oder Produktionszweigs kompensiert wird.  

Der so umrissene Begriff der Begünstigung ist von erheblichem Umfang. Er 
schließt nicht nur finanzielle Zuwendungen des Staates (Subventionen) ein, 
sondern erfasst auch „alle Entlastungen von Kosten, die ein Unternehmen 
bei unverfälschtem wirtschaftlichem Ablauf zu tragen hat“ (Frenz 2007: 
54f.). Begünstigungen können folglich die unterschiedlichsten Formen an-
nehmen, bspw. die Form von Subventionszahlungen, von Darlehen, von 
staatlichen Garantien, des Erwerbs von Eigentum, von staatlichen Beteili-
gungen an Unternehmen, von Bürgschaften, öffentlichen Beschaffungsakti-
vitäten oder Steuervergünstigungen, der Errichtung von Infrastrukturen, der 
Gewährung der Nutzung von Infrastrukturen ohne Erhebung eines dem 
Marktpreis entsprechenden Entgelts oder von Konzessionen für den Betrieb 
von Infrastrukturen (ebd.: 57f., 104, 126f., 178-80).  

Die Aufzählung macht eines bereits deutlich: Nach beihilferechtlichen Risi-
ken ist gerade auch bei der Förderung von Vorhaben wissenschaftlicher 
Einrichtungen nicht nur nach zwei Richtungen hin zu fahnden, sondern 
zusätzlich jeweils auch unter einer ganzen Reihe von Aspekten. Je komple-
xer sich die fiskalischen und ökonomischen Beziehungen zwischen Staat und 
wissenschaftlicher Einrichtung dabei gestalten, desto höher das Risiko einer 
übersehenen oder falsch eingeschätzten Beihilfe. 

Ob eine Begünstigung vorliegt, wird in der gegenwärtigen Rechtsprechung 
mit Hilfe des sog. Privatinvestor-Tests beurteilt, der fragt, „ob ein nach 
marktwirtschaftlichen Grundsätzen vorgehender Privatinvestor die in Rede 
stehende Zuwendung bzw. Investition ebenfalls getätigt hätte“ (Frenz 2007: 
56). 

Soll ein Weiterbildungsträger (z.B. eine staatliche Hochschule) von staatli-
chen Stellen mit EU-Strukturfondsmitteln gefördert werden, um Dritten 
Weiterbildungsangebote unterbreiten zu können, so scheint zunächst ein-
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mal der Träger selbst der Begünstigte zu sein; eine Kompensation an den 
Staat für die erhaltenen Mittel kommt jedenfalls nicht in Betracht. 

Gleichwohl lässt sich ganz generell eine Begünstigung durch staatliche Mit-
tel vom unmittelbaren Empfänger an Dritte weiterreichen, wenn der Vor-
teil, den zunächst der Empfänger aus ihnen zieht, letztlich ausschließlich 
Dritten zugutekommt. Damit wird die beihilferechtliche Problematik zwar 
keineswegs per se gelöst, sondern zunächst einmal nur verlagert. In Abhän-
gigkeit davon, wer diese Dritten sind und für welche Zwecke die Beihilfe von 
ihnen verwendet wird, lassen sich die gewährten Beihilfen jedoch unter 
Umständen mit den EU-Beihilferegeln vereinbaren.  

Dieses Hintergrundprinzip des EU-Beihilferechts scheint in mehreren Quel-
len auf. So sieht etwa der FuEuI-GR vor, dass „Forschungseinrichtungen“ 
bzw. „Innovationsmittler“ dann nicht als Empfänger von Beihilfen gelten, 
wenn sie nachweisen, „dass die für bestimmte Leistungen erhaltene staatli-
che Finanzierung zur Gänze an den Endempfänger der Leistung“ – hier also 
die Abnehmer der Weiterbildungsangebote – „weitergegeben wurde und 
der Mittler“ – also die Hochschule – „daraus keinen Vorteil zieht“ (FuEuI-GR: 
11). Die Wettbewerber des ‚Mittlers' , z.B. gewerbliche, gewinnorientierte 
Bildungsdienstleister, dürfen also keinen Nachteil erleiden. 

 

Zieht eine wissenschaftliche Einrichtung aus einer staatlich geförderten 
Aktivi-tät selbst keinen Nutzen, so gilt unter Umständen nicht sie selbst 
als Beihilfeempfänger, sondern ausschließlich die von ihren Leistungen 
Profitierenden: z.B. Einzelpersonen, Unternehmen oder die Allgemein-
heit. Ob eine staatliche Beihilfe vorliegt und wenn ja, ob diese mit dem 
EU-Beihilfenrecht vereinbar ist, muss dann auf Ebene der von den Bil-
dungsdienstleistungen profitierenden Unternehmen geprüft werden. 

 

Der FuEuI-Gemeinschaftsrahmen legt hierzu keine weiteren Kriterien fest. 
Dass die wissenschaftliche Einrichtung keinen Vorteil aus ihren Leistungen 
zieht, setzt voraus, dass das von ihr verlangte Entgelt jedenfalls nicht so 
hoch ist, dass die Einnahmen aus ihren Weiterbildungsaktivitäten die Kosten 
dafür übersteigen. Eine Benachteiligung potentieller Wettbewerber kann 
dann sicher ausgeschlossen werden, wenn diese dieselben Möglichkeiten 
des Zugangs zu der fraglichen staatlichen Finanzierung haben. Dies wird in 
der Regel entweder dadurch sichergestellt, dass der Mittler durch eine öf-
fentliche Ausschreibung ausgewählt wird, oder dadurch, dass die Abnehmer 
seiner Bildungsdienstleistung berechtigt sind, staatliche Förderung selb-
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ständig zu verwenden, um Dienstleistungen auch von anderen Mittlern als 
dem staatlich geförderten in Anspruch zu nehmen.107  

Ob die Kommission einen (hochschulischen) Weiterbildungsanbieter im Fall 
der Prüfung unter genau diese Ausnahmeregeln subsumieren würde, dürfte 
davon abhängen, ob sie den Anbieter in seiner Eigenschaft als Anbieter von 
Weiterbildungen zu den „Forschungseinrichtungen“ 108 bzw. ‚Innovations-
mittlern‘ zählt.  

Weitere Formen der Verlagerung von Begünstigungen auf Dritte, die mit 
dem Beihilfeverbot vereinbar sind, werden durch die DAWI-Mitteilung (EU-
KOM 11.1.2012) erläutert; hierzu siehe unten >> Abschn. 5.3.2 >> 
„Nichtselektiv begünstigende Infrastrukturen“ und „Nichtselektive Begüns-
tigung von Dienstleistungs-Abnehmern“.  

Je nachdem, ob die Einrichtung den (bis auf Weiteres) erlangten Vorteil wei-
terreicht oder nicht, stellen sich unterschiedliche Anschlussfragen: 

• Wenn nein, dann hat definitiv die wissenschaftliche Einrichtung selbst 
als begünstigt zu gelten. Dann bleibt immer noch zu prüfen, ob ihre Be-
günstigung die übrigen Merkmale staatlicher Beihilfe erfüllt; an erster 
Stelle: Handelt es sich um eine selektive Begünstigung des Anbieters? 
Siehe hierzu den folgenden Abschnitt. 

• Wenn ja, dann ist zunächst zu prüfen, ob die Abnehmer der Weiterbil-
dungsangebote ihrerseits begünstigt werden. Dies wäre nur durch noch 
weitere Verlagerung des Vorteils abzuwenden, was jedoch nur bei den 
wenigsten realen Konstellationen der Fall sein dürfte. Angenommen, die 
Abnehmer sind die letztlich Begünstigten, so ist im nächsten Schritt zu 
prüfen, ob sie selektiv begünstigt werden. Diese Prüfung wird in Ab-
schnitt 5.3.2 beschrieben. 

Selektivität des Vorteils 

Begünstigungen durch Maßnahmen aus staatlichen Mitteln sind unproble-
matisch, wenn sie alle Unternehmen und Wirtschaftszweige gleichermaßen 
begünstigen. Dagegen erfüllt eine Maßnahme dann den Tatbestand der 
staatlichen Beihilfe, wenn sie ‚bestimmte‘ Unternehmen oder Produktions-
zweige begünstigt, d.h. wenn sie einer absonderbaren, benennbaren und in 
diesem Sinne spezifischen Gruppe von Unternehmen oder Produktions-
zweigen (Frenz 2007: 224f.) einen (nicht durch eine Gegenleistung kompen-
sierten) Vorteil verschafft. Dabei genügt es zur Erfüllung des Tatbestands, 

                                                                    
107 vgl. die Diskussion bezüglich Innovationsmittlern bei Kleiner (2007: 239ff.) 
108 vgl. auch die Zusammenfassung bei von Wendland et al. 2012, S. 69 
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wenn die Maßnahme faktisch selektive Vorteile bewirkt (ebd.: 225), und so-
gar, wenn sie lediglich dazu geeignet ist, solche Vorteile zu bewirken (ebd.: 
227). Wenn die der Maßnahme zugrundeliegenden Normen explizit be-
stimmte Unternehmen oder Gruppen von Begünstigten nennen, gibt dies 
einen klaren Hinweis auf Selektivität, doch kann Selektivität auch ohne ex-
plizite Benennung und ohne jede Absicht selektiver Begünstigung vorliegen 
(ebd.: 228f.). Selektivität liegt insbesondere auch dann vor, wenn sämtliche 
Unternehmen einer bestimmten Region begünstigt werden (anhand des 
Spezialfalls regionaler steuerlicher Vergünstigungen: Frenz 2007: 129) oder 
z.B. sämtliche kleinen und mittleren Unternehmen, nicht aber Großunter-
nehmen (ebd.: 228). Nicht selektiv ist dagegen die Begünstigung der Ge-
samtwirtschaft eines bestimmten Mitgliedstaates der EU (ebd.: 226f., 
240f.). 

Was bedeutet dies für strukturfondsgeförderte Maßnahmen des Handlungs-
felds ‚wissenschaftliche Weiterbildung für Berufspraktiker‘? Unter welchen 
Bedingungen erlangt z.B. eine Hochschule, die hier mit EU-Strukturfonds-
förderung tätig wird, dadurch einen selektiven Vorteil?  

Dies ist schon dann der Fall, wenn durch die Förderung ein bestimmtes 
Unternehmen begünstigt wird. Unter der Annahme, dass 1.) wissenschaftli-
che Weiterbildung für Berufspraktiker eine wirtschaftliche Tätigkeit dar-
stellt, 2.) ein Markt mit Konkurrenten wenigstens potentiell existiert und 3.) 
die Hochschule selbst als Begünstigter gilt, ist sie selbst dieses bestimmte, 
begünstigte Unternehmen. Es wäre dann zu prüfen, ob ihre selektive Be-
günstigung Wettbewerb und Handel in der EU beeinträchtigen kann (siehe 
unten >> Abschn. 5.4). 

5.3.2 Selektiver Vorteil bei Nutzern bzw. Abnehmern von  
Leistungen 

Erbringen wissenschaftliche Einrich-
tungen oder Hochschulen mit Hilfe 
der EU-Strukturfonds Leistungen für 
Dritte, so ist auch zu prüfen, ob die-
sen ein selektiver Vorteil entsteht. 
Auch hier sind wieder die oben be-
reits erläuterten Punkte zu prüfen: 

• Unternehmensbegriff und wirtschaftliche Tätigkeit: Handelt es sich bei 
den fraglichen Dritten überhaupt um ‚Unternehmen oder Produktions-
zweige‘ im Sinne von AEUV Art. 107 Abs. 1? 

• Begünstigungsbegriff: Erlangen sie einen (unkompensierten) Vorteil?  

2b. Genießen irgendwelche 
Unternehmen, die mit der 
wissenschaftlichen Einrich-
tung in Beziehung treten, 
einen selektiven Vorteil? 
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• Selektivität: Werden bestimmte Dritte in einer Weise begünstigt, die 
ihnen vor ihren Konkurrenten einen Vorteil verschafft? 

• Sollte ein selektiver Vorteil entstehen, und sämtliche anderen Voraus-
setzungen des Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllt sein, so ist in einem weite-
ren Schritt dessen Vereinbarkeit mit den EU-Beihilfevorschriften zu prü-
fen. 

Unternehmensbegriff 

In Bezug auf die Frage, ob indirekte staatliche Beihilfe an Unternehmen auf-
tritt, gibt der FuEuI-Gemeinschaftsrahmen sehr spezifische Anhaltspunkte 
vor, und zwar hinsichtlich folgender Felder: 

• Auftragsforschung oder Forschungsdienstleistungen durch Forschungs-
einrichtungen 

• Forschungskooperationen 
• Technologietransfer109  

Die dort vorgegebenen Anhaltspunkte basieren generell auf der Annahme, 
dass keine indirekte Beihilfe vorliegt, solange die Forschungseinrichtung für 
eine Dienstleistung oder ein an die Industrie übertragenes geistiges Eigen-
tumsrecht einen Marktpreis erhält, oder sonst, je nach erbrachter Eigenleis-
tung der Kooperationspartner, eine angemessene Teilung der Vorhabenkos-
ten und -resultate vereinbart ist. Die wissenschaftliche Weiterbildung von 
Arbeitnehmern als Dienstleistung wird sich nicht direkt unter die vorgenann-
ten spezifischen Vertragsverhältnisse subsumieren lassen. Die Frage nach 
dem Vorliegen einer indirekten Beihilfe durch wissenschaftliche Weiterbil-
dung kann also nur durch Anwendung allgemeinerer Kriterien beantwortet 
werden. 

Liegt indirekte Beihilfe durch eine Bildungseinrichtung an Unternehmen vor, 
dann stellt sich die Frage, ob diese sich mit dem FuEuI-GR oder anderen Bei-
hilfevorschriften vereinbaren lässt. Nun gehört zum Gegenstandsbereich 
des FuEuI-GR zwar auch die Förderung von „Innovation“, und faktisch dürfte 
wissenschaftliche Weiterbildung für das Innovationsgeschehen eine wach-
sende Bedeutung besitzen. Doch hält die Kommission die Beihilfegewäh-
rung auf Grundlage eines abstrakten Innovationsbegriffs für problema-
tisch.110 Deshalb hat sie im FuEuI-GR fünf genau beschriebene Typen innova-
tionsbezogener Tätigkeiten definiert, für die Beihilfe unter bestimmten Vor-

                                                                    
109 FuEuI-GR: Punkte 3.2.1 und 3.2.2 
110 EU-KOM (21.9.2005: 4). Zur Schwierigkeit, einen eindeutigen Innovationbegriff für sek-
torübergreifende beihilferechtliche Zwecke zu definieren, vgl. EU-KOM (15.11.2004: 2ff.).  
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aussetzungen gewährt werden darf. Aus diesen Voraussetzungen ergibt 
sich, dass nur wenig Spielraum besteht, staatliche „Innovationsbeihilfen“ für 
die wissenschaftliche Weiterbildung sowie den klassischen Absolventen-
transfer zwischen Hochschul- und Beschäftigungssystem zu gewähren.111  

Dass es sich bei den Abnehmern wissenschaftlicher Weiterbildung um Un-
ternehmen handelt, erscheint wenigstens prima facie nicht zwingend, 
schließlich könnten auch natürliche Personen als Vertragspartner auftreten. 
Maßnahmen, durch die gezielt Beschäftigte weiterqualifiziert werden, wer-
den jedoch regelmäßig auch dem jeweiligen Arbeitgeber nützen (z.B., indem 
die individuelle Produktivität seines Beschäftigten steigt oder indem sein 
erworbenes Know-how dem Unternehmen insgesamt die Einführung neuer 
Techniken ermöglicht). Da das Beihilfenverbot auf marktverzerrende Wir-
kungen abstellt und die Vorhersehbarkeit der Wirkungen zur Erfüllung des 
Tatbestands bereits genügt (Frenz 2007: 130), sind auch Maßnahmen, die 
ausschließlich auf Arbeitnehmer abzielen, beihilfenrelevant. 

Begünstigung 

Von einer Begünstigung aus staatlichen Mitteln ist dann auszugehen, wenn 
diejenigen, die von den Leistungen der staatlich geförderten Einrichtung 
profitieren, für diese ein geringeres als das marktgerechte Entgelt entrich-
ten (Frenz 2007: 220). Eine Begünstigung der Weiterbildungs-Abnehmer lie-
ße sich daher nur verhindern, wenn von den Anbietern mindestens der (po-
tentielle) Marktpreis verlangt würde.  

In diesem Fall würde der Weiterbildungs-Anbieter einen Nutzen aus seinem 
Angebot ziehen. Die oben erwähnte Aussicht, durch vollständiges Weiter-
reichen des Nutzens an die Abnehmer den Anbieter aus dem Kreis der Be-
günstigten auszuschließen, könnte dann nicht genutzt werden. Unter dem 
Aspekt der Begünstigung kann die Förderung wissenschaftlicher Weiterbil-
dung offenbar auf zwei gegensätzliche Arten gestaltet werden, von denen 
jede mit spezifischen Begünstigungen einhergeht: 

1.) Marktpreismodell: Es wird durch Erzielung eines marktgerechten Prei-
ses versucht, jegliche Begünstigung irgendwelcher Abnehmer sicher aus-

                                                                    
111 Vgl. etwa FuEuI-GR, Punkt 5.6, „Beihilfen für Innovationsberatungsdienste und innovati-
onsunterstützende Dienstleistungen“, wonach u.a. auch die Kosten für „Ausbildung“ för-
derfähig sind; dabei handelt es sich klarerweise nicht um wissenschaftliche Weiterbildun-
gen. Unter Punkt 5.7 sind förderfähig die Kosten für das „Ausleihen hochqualifizierten Per-
sonals“, das von einer Forschungseinrichtung oder einem Großunternehmen an ein KMU 
abgeordnet wird; unter Punkt 5.8, „Beihilfen für Innovationskerne“ u.a. die Kosten für die 
Organisation von Bildungsmaßnahmen, Workshops und Konferenzen zur Wissensvermitt-
lung und zur Vernetzung der Mitglieder.  
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zuschließen. Dann jedoch besteht keinerlei Grund, an der selektiven Be-
günstigung des Anbieters durch die staatliche Maßnahme zu zweifeln, 
die ihn instand setzt, seine (profitable oder zumindest kostendeckende) 
Dienstleistung auf dem Markt anzubieten. 

2.) Defizitmodell: Es wird versucht, jegliche Begünstigung des Anbieters 
sicher auszuschließen, indem darauf verzichtet wird, kostendeckende 
Einnahmen zu erzielen. Dann wird klarerweise der Kreis der Abnehmer 
begünstigt.  

Übersicht 14 illustriert dieses Dilemma, das den Versuch aussichtslos er-
scheinen lässt, eine Begünstigung auf beiden Seiten zugleich ausschließen 
zu wollen. 

Dass innerhalb der Gesamt-
konstellation Begünstigungen 
auftreten, ist also unumgäng-
lich. Welches der beiden ge-
nannten Gestaltungsmodelle 
vorzuziehen ist, entscheidet 
sich letztlich daran, welche 
der mit ihnen verbundenen 
Begünstigungsarten sich mit 
größerer Wahrscheinlichkeit 
als mit dem Beihilferecht ver-
einbar darstellen lässt: sei es, 
dass die jeweilige Begünsti-
gung a) nicht selektiv ist, oder 
dass sie b) nicht Wettbewerb 
und Handel beeinträchtigt, 
oder dass sie c) durch beste-
hende Verbotsausnahmerege-
lungen der Kommission als 
binnenmarktverträglich ge-
rechtfertigt wird. 

Selektivität des Vorteils 

Wie verhalten die beiden Modelle sich bezüglich des ersten dieser Punkte, 
der Selektivität? 

Für das Marktpreis-Modell (Nr. 1) kann auf Abschnitt 5.3.1 zurückverwiesen 
werden. Hier eine Selektivität der Begünstigung vermeiden zu wollen (näm-
lich auf Anbieterseite), erscheint wenig aussichtsreich. 

Übersicht 14: Begünstigungsdilemma 

Preis der Dienstleistung

Abnehmer  
begünstigt 

Anbieter  
begünstigt 

(potentieller) 
Marktpreis 

kosten- 
deckender 
Preis

0

(Grauzone)
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Ob das Defizitmodell (Nr. 2) Aussichten auf beihilferechtliche Kompatibilität 
bietet, dürfte mit von der Gestaltung der Angebote abhängen. Es erscheint 
jedenfalls nicht restlos zwingend, dass die Angebote den Abnehmern selek-
tive Vorteile verschaffen, also bestimmte Unternehmen und Wirtschafts-
zweige begünstigen. Unter welchen Bedingungen Selektivität hier vermie-
den werden kann, legen die beiden folgenden Abschnitte dar.  

Nichtselektiv begünstigende Infrastrukturen 

Obwohl z.B. die staatliche Verkehrsinfrastruktur typischerweise unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt wird (so dass diffuse Begünstigungen von ihr 
ausgehen) und von bestimmten Wirtschaftszweigen (z.B. von den Trans-
portunternehmen) stärker genutzt wird als von den meisten anderen, stellt 
ihre Errichtung völlig unkontroverser Weise keine selektive Begünstigung 
dar. Maßnahmen, die den allgemeinen zivilisatorischen Bedarf der Allge-
meinheit decken, gelten auch dann als nichtselektiv (oder allgemein), wenn 
sie von identifizierbaren Unternehmensgruppen bevorzugt genutzt werden.  

Erst wenn eine Infrastruktur so errichtet wird, dass sie nur von bestimmten 
Unternehmen genutzt werden kann, gilt ihre Errichtung als selektive Be-
günstigung. Unter Umständen kann dies vermieden werden, indem darauf 
geachtet wird, dass die zu errichtenden Einrichtungen multiple Funktionen 
und Nutzungsmöglichkeiten aufweisen, die sie für möglichst viele Perso-
nengruppen oder Branchen nutzbar machen, und dass sie über die primär 
Begünstigten hinaus einem möglichst großen Kreis von Personen oder Un-
ternehmen ebenfalls Vorteile verschafft. (Frenz 2007: 233f.) Die Definition 
des Begriffs der Forschungseinrichtung im FuEuI-GR impliziert den offenen 
Zugang zu Forschungsergebnissen und Lehre für die Allgemeinheit, indem 
sie u.a. auf die Wissensverbreitung und den Ausschluss von Vorzugsbedin-
gungen für anteilseignende oder Mitgliedsunternehmen abstellt. 

Das hier aufscheinende allgemeine Prinzip kann also auch für wissenschaft-
liche Einrichtungen geltend gemacht werden. Errichtung und Betrieb einer 
wissenschaftlichen Einrichtung wirken außerhalb dieser Einrichtung nichtse-
lektiv begünstigend, wenn die Einrichtung der „Benutzung durch alle offen 
steht“ und einen „diskriminierungsfreie[n] Zugang“ gewährt112 – ähnlich wie 
es bei Verkehrsinfrastrukturen der Fall ist. Kapazitätsbeschränkungen ver-
stehen sich dabei von selbst und sind unproblematisch (Frenz 2007: 236). 
 

                                                                    
112 Frenz (2007: 235); vgl. auch LL RB, Rn. 13, wo ‚Transparenz‘ und Diskriminierungsfrei-
heit des Zugangs als Voraussetzungen der Binnenmarktverträglichkeit von regionalen In-
vestitionsbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen genannt werden. 
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Die selektive Begünstigung von Nutzern einer (wissenschaftlichen) 
Infrastruktur lässt sich vermeiden, wenn diese der Allgemeinheit diskri-
minierungsfrei zur Nutzung zugänglich gemacht wird. 

In diesem Sinne gelten z.B. auch „Maßnahmen zur beruflichen Qualifizie-
rung und Ausbildung“ grundsätzlich als nichtselektiv – es sei denn, sie ent-
sprechen „dem besonderen Bedarf eines bestimmten Unternehmens, eines 
Wirtschaftszweiges oder eines Gebietes“.113 

Nichtselektive Begünstigung von Dienstleistungs-Abnehmern 

Dieselbe Argumentation, mit der die Selektivität der Begünstigung von Wirt-
schaftsunternehmen durch Infrastrukturen u.U. erfolgreich bestritten wer-
den kann, lässt sich auch im Fall von Dienstleistern geltend machen. Eben 
dies hat die Rechtsprechung wiederholt getan, und die EU-Kommission hat 
diese in ihrer DAWI-Mitteilung (EU-KOM 11.1.2012) bündig zusammenge-
fasst und interpretiert. Der deutsche Titel der Mitteilung benennt dabei prä-
zise, worum es geht: um (z.B. monetäre) „Ausgleichsleistungen“, die der 
Staat (z.B. die deutschen Bundesländer) Unternehmen (z.B. wissenschaftli-
chen Einrichtungen, sofern sie wirtschaftlich tätig sind) „für die Erbringung 
von Dienstleistungen“ gewährt, die „von allgemeinem wirtschaftlichen Inte-
resse“ sind (ebd.: 4).  

Dienstleistungen wie wissenschaftliche Weiterbildungen, die durch die Frei-
stellungen des FuEuI-GR allem Anschein nach nicht erfasst werden, können 
u.U. unter Bezugnahme auf die DAWI-Mitteilung als nichtselektive Begüns-
tigungen von (Wirtschafts-) Unternehmen gewertet werden – unter der Be-
dingung, dass bei der Konzipierung der fraglichen Dienstleistungen sowohl 
diejenigen Bedingungen gewahrt werden, an die die Kommission das Vor-
liegen eines ‚allgemeinen wirtschaftlichen Interesses‘ geknüpft sieht, als 
auch eine Reihe eher formaler Bedingungen (siehe am Ende dieses Ab-
schnitts). 

Wie die Kommission selbst hervorhebt, besitzt sie bei der Beurteilung der 
Frage nach dem allgemeinen wirtschaftlichen Interesse einen weiten Er-
messensspielraum – zumal der durch keine EU-Vorschrift fixierte Rechtsbe-
griff der ‚Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse‘ sich 
beständig weiterentwickle (EU-KOM 11.1.2012: 8). Überdies will sich die 
Kommission darauf beschränken, jeweils zu prüfen, „ob dem betreffenden 

                                                                    
113 EU-KOM (26.3.1991: 12), unsere Hervorheb.; vgl. Frenz (2007: 236) 
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Mitgliedstaat“ bei der Subsumtion ein „offensichtlicher Fehler unterlaufen 
ist“ (ebd.).  

Dienstleistungen sind nur von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, wenn 
sie „zum Wohle der Bürger oder im Interesse der Gesellschaft als Ganzes“ 
erbracht werden. Notwendig ist außerdem, dass es sich um Leistungen 
handelt, die „ein Unternehmen, wenn es im eigenen gewerblichen Interesse 
handelt, nicht oder nicht im gleichen Umfang oder nicht zu den gleichen 
Bedingungen übernommen hätte“ (ebd.).  

Diese Kriterien sind nicht besonders trennscharf; gleichwohl bestehen gute 
Aussichten, wissenschaftliche Weiterbildungen hierunter zu subsumieren. 
Die Erzielung intelligenten Wachstums erfordert gemäß der Strategie „Eu-
ropa 2020“ „Investitionen in Bildung, Kompetenzen und lebenslanges Ler-
nen“ (Thematisches Ziel Nr. 10). Vor diesem Hintergrund lässt sich kaum be-
streiten, dass wissenschaftliche Weiterbildungen ‚im Interesse der Gesell-
schaft als Ganzes‘ liegen. Und dass weder Hochschulen noch andere Bil-
dungsanbieter ein ausreichendes gewerbliches Eigeninteresse an der Forcie-
rung wissenschaftlicher Weiterbildung besitzen, ließe sich durch Analyse ge-
genwärtiger Teilnehmerzahlen sicherlich leicht belegen. 

Zu beachten wäre, dass die in der DAWI-Mitteilung (EU-KOM 11.1.2012: 12-
14, 3.3 bis 3.6) herausgestellten formalen Bedingungen bei der Konzipie-
rung der Angebotsstruktur beachtet werden (zu den Details vgl. ebd.): 

• Es muss ein förmlicher Betrauungsakt stattfinden, in dem die Verpflich-
tungen des Dienstleisters festgelegt sind. 

• Die staatlichen Mittel, die dem Dienstleister gezahlt werden, werden im 
Rahmen der hier dargestellten Argumentationsweise als Kompensation 
dafür gezahlt, dass der Dienstleister Leistungen im allgemeinen wirt-
schaftlichen Interesse erbringt. Die Parameter dieses Ausgleichs müs-
sen objektiv und transparent berechnet werden. 

• Aus demselben Grund ist eine Überkompensation zu vermeiden. 
• Besondere Anforderungen bestehen schließlich auch bei der Auswahl 

des Dienstleistungserbringers. 
 

Die Selektivität der Begünstigung von Erbringern wissenschaftlicher 
Dienstleistungen lässt sich vermeiden, wenn es sich um Dienstleistungen 
im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse handelt. Hier verfügt die EU-
Kommission über einen weiten Ermessensspielraum, der für die Realisie-
rung der Ziele von „Europa 2020“ genutzt werden kann. 
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5.3.3 Zwischenfazit 

Wie gezeigt, lässt sich eine Vielzahl von Gründen dafür ins Feld führen, dass 
wissenschaftliche Einrichtungen, wenn sie staatliche Zuschüsse erhalten, 
nicht als selektiv Begünstigte im Sinne des EU-Beihilferechts gelten. Einige 
dieser Gründe sind auch für Vorhaben des Handlungsfelds ‚wissenschaftli-
che Weiterbildung‘ hochgradig relevant. Möglicherweise lassen sich beihil-
ferechtliche Probleme daher schon auf dieser Stufe der Prüfung ausräumen: 
Liegt keine selektive Begünstigung vor, greift das in Art. 107 Abs. 1 AEUV 
niedergelegte Verbot staatlicher Beihilfe nicht. 

Andererseits lassen sich, wie ebenfalls gezeigt, im Fall der staatlichen Förde-
rung wissenschaftlicher Weiterbildung regelmäßig auch Gegengründe ins 
Feld führen. Dies gilt insbesondere auch für die staatliche Förderung wis-
senschaftlicher Weiterbildung. Da die Entstehung selektiver Vorteile sich so-
mit nicht ganz sicher ausschließen lässt – weder auf Seiten der Anbieter 
noch der Abnehmer der Weiterbildungen – sind beide Stränge der Prüfung 
weiterzuverfolgen. Im Folgenden operiert der Bericht daher jeweils unter 
der pessimistischen Annahme, dass selektive Begünstigung vorliegt. 

5.4 Wettbewerbsverzerrung 

5.4.1 Grundsätzliches 

Ob staatliche Beihilfen verboten sind, regelt, wie mehrfach erwähnt, Art. 
107 Abs. 1 AEUV. Diesem zufolge sind staatliche Beihilfen nur dann mit dem 
Binnenmarkt unverträglich (und vorbehaltlich einer Rechtfertigung mithin 
verboten), wenn der Einsatz staatlicher Mittel eine Begünstigung bestimm-
ter Unternehmen oder Produktionszweige erwarten lässt und die begünsti-
genden Wirkungen so beschaffen sind, dass sie „den Wettbewerb verfäl-
schen oder zu verfälschen drohen“ (Wettbewerbsklausel). Darüber hinaus 
muss diese Verfälschung so geartet sein, dass die Beihilfen „den Handel zwi-
schen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen“ (Binnenmarktklausel).  

Die beiden Klauseln werden zunächst getrennt erläutert, im Anschluss dann 
aber unter dem Titel „Wettbewerbsverzerrung“ zusammengefasst und je-
weils im Zusammenhang behandelt. Eine zusammenhängende Behandlung 
ist deshalb angezeigt, weil die Binnenmarktklausel wesentlich und in ein-
schränkender Form auf die Wettbewerbsklausel bezogen ist: Sie besagt 
sinngemäß, dass Wettbewerbsverfälschungen nur dann binnenmarktunver-
träglich sind, wenn sie den Wettbewerb über Staatengrenzen hinweg verfäl-
schen. 



 

80 HoF-Handreichungen 5. Beiheft „die hochschule“ 2014 

Wettbewerbsverfälschung 

Die Wettbewerbsklausel ist bereits dann erfüllt, wenn die Maßnahme aller 
Voraussicht nach geeignet ist, den Wettbewerb zu verfälschen (Frenz 2007: 
243). Ob dies der Fall ist, entscheidet sich daran, ob sie geeignet ist, die Stel-
lung der begünstigten Unternehmen oder Produktionszweige zulasten ihrer 
Wettbewerber zu stärken; eine Rolle spielt hierbei auch, wie stark deren 
Marktstellung vor der Beihilfe bereits gewesen ist (ebd.: 244). Keine Rolle 
für das Erfülltsein der Wettbewerbsklausel spielt das quantitative Ausmaß 
der Wettbewerbsverfälschung (EU-KOM 11.1.2012: 9); allerdings ist hierzu 
auch sogleich anzumerken, dass geringfügige Beihilfen gemäß der De-mini-
mis-Verordnung der Kommission gleichwohl nicht dem Beihilfenverbot un-
terliegen (siehe nächster Abschnitt). 

Unabdingbare Voraussetzung für eine Wettbewerbsverfälschung ist die 
Existenz oder Entstehung eines relevanten Marktes (EU-KOM 11.1.2012: 9). 
Ob eine Verfälschung droht, hängt somit offenkundig mit davon ab, wie eng 
oder weit die Grenzen des Bezugsmarktes zu ziehen sind, und zwar in räum-
licher wie auch in sachlicher Hinsicht (Frenz 2007: 245f.). Hierzu kann fest-
gehalten werden, dass zwei Unternehmen jedenfalls dann in einem gemein-
samen relevanten Markt agieren, wenn die potentiellen Kunden anstelle der 
Leistungen des einen Unternehmens die des anderen in Anspruch nähmen, 
wenn ein Preisvorteil dies nahelegen würde (ebd.: 247).  

Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 

Auch zur Erfüllung der Binnenmarktklausel genügt bereits die Eignung einer 
Maßnahme, den Handel zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu beeinträchti-
gen (Frenz 2007: 254f.). Sie bezieht sich auf den Handel mit Waren und 
Dienstleistungen gleichermaßen und erfordert zu ihrer Erfüllung auch nicht, 
dass das begünstigte Unternehmen über die Grenzen seines Mitgliedstaates 
hinaus konkrete Handelstransaktionen tätigt (ebd.: 257); schließlich kann 
die Entstehung neuer, staatlich subventionierter Angebote (auch) jenseits 
der nationalen Grenzen dazu führen, dass der Marktpreis für Leistungen der 
fraglichen Art sinkt – selbst dann, wenn es aufgrund antizipativer Preissen-
kungen der dortigen Konkurrenten nicht zu einem verstärkten Exportauf-
kommen kommt. Ein zweites erwähnenswertes Beeinträchtigungs-Szenario 
besteht darin, dass durch Beihilfen verfälschte Angebotspreise eines nur 
lokal tätigen Unternehmens es Konkurrenten aus dem europäischen Aus-
land erschweren, auf dessen lokalem Heimatmarkt Fuß zu fassen. Deshalb 
drohen grenzüberschreitende Handelsbeeinträchtigungen prinzipiell überall 
dort, wo grenzüberschreitender Handel mit der Natur der fraglichen Waren 
oder Leistungen irgend vereinbar ist (ebd.: 257f.). 
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Demnach könnte es so scheinen, als ob sich das Erfülltsein der Binnen-
marktklausel nur sehr schwer zuverlässig ausschließen lässt. Auf dieses Pro-
blem antwortet jedoch die sog. De-minimis-Verordnung (VO de min.), die 
festlegt, bis zu welchem Schwellenwert „Beihilfen als Maßnahmen angese-
hen [werden], die nicht alle Tatbestandsmerkmale des Art. 107 Abs. 1 AEUV 
erfüllen“. Als dasjenige Merkmal, das durch quantitativ geringfügige Beihil-
fen nicht erfüllt wird, gilt in der Literatur die ‚Beeinträchtigung des Handels 
zwischen den Mitgliedsstaaten‘ (Frenz 2007: 260) – plausiblerweise, denn 
dieses spezifiziert die Wettbewerbsklausel in quantitativer Hinsicht. 

Gemäß der VO de min. wird der Verbotstatbestand der staatlichen Beihilfe 
dann nicht erfüllt, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: 

1.) Die fragliche Maßnahme fällt in den durch die Verordnung umrissenen 
Anwendungsbereich (Art. 1 VO de min.).  

2.) Die Gesamtsumme der einem „Unternehmen“ gewährten Beihilfen „in 
einem Zeitraum von drei Steuerjahren“ übersteigt nicht € 200.000 (Art. 
3 Abs. 2 ebd.). 

3.) Die Höhe der Beihilfe ist ‚transparent‘: Entweder handelt es sich um Zu-
schüsse oder Zinszuschüsse (Art. 4 Abs. 2 ebd.), oder das sog. Bruttosub-
ventionsäquivalent114 lässt sich im Voraus genau berechnen (Art. 4 Abs. 
1 ebd.); die VO de min. legt des Weiteren bestimmte Kriterien für trans-
parente Darlehen, Garantien und Kapitalzuführungen fest (Art. 4 Abs. 
3ff. ebd.).  

Der Anwendungsbereich der De-minimis-Verordnung ist außerordentlich 
breit. Grundsätzlich umfasst er „Beihilfen an Unternehmen aller Wirt-
schaftszweige“, unter Zugrundelegung des weiten Unternehmensbegriffs 
des EU-Beihilferechts, und wird lediglich durch eine Reihe relativ klar umris-
sener, hier nicht weiter interessierender Ausnahmen eingeschränkt (Art. 1 
ebd.). Auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten wissenschaftlicher Einrichtungen 
findet die VO de min. klarerweise Anwendung. 

Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass selbst die VO de min. 
innerhalb ihrer Grenzen keinen absolut sicheren Hafen für kleine Förderbe-
träge bietet: Ständiger EuGH-Rechtsprechung zufolge schließt nämlich we-
der der verhältnismäßig geringe Umfang einer Beihilfe noch die verhältnis-
mäßig geringe Größe des begünstigten Unternehmens die Möglichkeit einer 
Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten von vornherein 

                                                                    
114 Die Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents erläutert Art. 4 VO de min. Im hier 
relevanten Zusammenhang dürfte der Begriff kaum eine Rolle spielen, weil wissenschaftli-
che Einrichtungen, wenn sie mit Hilfe der EU-Strukturfonds gefördert werden, vorab be-
zifferbare Beträge erhalten. 
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aus.115 So hatte bspw. eine Beihilfe im Textil- und Bekleidungssektor aus der 
Sicht des betroffenen Mitgliedstaats Frankreich keine Auswirkungen auf den 
innergemeinschaftlichen Handel und habe auch ansonsten besonders gerin-
ge Auswirkungen gezeitigt. Der Gerichtshof bestätigte jedoch, dass unter 
Berücksichtigung der Lage der Textil- und Bekleidungsindustrie in der Ge-
meinschaft im allgemeinen und in Frankreich im Besonderen sowie der nie-
drigen Gewinnspannen im betroffenen Sektor selbst eine verhältnismäßig 
geringe Beihilfe die Handelsbedingungen in einem dem gemeinschaftlichen 
Interesse zuwiderlaufenden Maße verändern würde (EuGH 11.11.1987: Rn. 
24). 

5.4.2 Verzerrung des Wettbewerbs auf den Märkten für  
Bildung und Forschung 

Unter der Voraussetzung, dass die 
fragliche wissenschaftliche Einrich-
tung selbst selektiv bevorteilt wird, 
dürfte es generell schwierig sein, 
dafür zu argumentieren, dass keine 
grenzüberschreitenden Wettbewerbs-
verzerrungen drohen.  

Dasselbe gilt auch für staatlich (selektiv) begünstigte Weiterbildungseinrich-
tungen – auch wenn hierzu keine spezifischen Normen in Kraft sind. Zu-
nächst ist zu fragen: Existiert ein relevanter Markt, der verzerrt werden 
könnte? In Deutschland existiert kein staatliches Monopol auf Weiterbil-
dungsangebote, insbesondere auch nicht auf solche wissenschaftlich fun-
dierter Art. Da ferner zwischen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftli-
chen Angeboten keine scharfe Grenze zu ziehen sein dürfte und eine staat-
lich geförderte Weiterbildungseinrichtung auch eine gewisse Angebotsbrei-
te vorzuhalten hätte, ist davon auszugehen, dass sie auf einem Wettbe-
werbsmarkt zu agieren hätte. 

Ist mit grenzüberschreitenden Wirkungen von Angeboten zu rechnen? Auch 
diese Frage ist, in Anbetracht des sehr weiten von der Kommission angeleg-

                                                                    
115 In einem Urteil wies der EuGH darauf hin „dass es nach der Rechtsprechung des Ge-
richtshofes keine Schwelle und keinen Prozentsatz gibt, bis zu der oder dem man davon 
ausgehen könnte, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt ist. We-
der der verhältnismäßig geringe Umfang einer Beihilfe noch die verhältnismäßig geringe 
Größe des begünstigten Unternehmens schließt nämlich von vornherein die Möglichkeit 
einer Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten aus“, EuGH (3.3.2005: Rn. 
32), mit weiteren Nachweisen. 

3a. Besteht die Gefahr, dass 
Wettbewerb und Handel in 
der EU durch diesen Vorteil 

verzerrt werden? 
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ten Kriteriums, grundsätzlich zu bejahen. Zwar ließe sich im Hinblick auf 
konventionelle Weiterbildungangebote für Berufstätige damit argumentie-
ren, dass diese Angebote schon aus Zeitgründen faktisch nur innerhalb ei-
nes bestimmten räumlichen Radius um die Ausbildungsstätte herum wahr-
genommen werden können. Die öffentliche Förderung der Dienstleistungen 
sehr kleiner Fortbildungsstätten in grenzfernen Gebieten könnte unter Um-
ständen ebenfalls keine grenzüberschreitende Wettbewerbsverzerrung zei-
tigen.116 Werden die Angebote jedoch, etwa durch onlinegestützte Minimie-
rung der Präsenzzeiten vor Ort, so gestaltet, dass sie prinzipiell auch z.B. von 
polnischen, tschechischen oder österreichischen Beschäftigten in Anspruch 
genommen werden können, dürfte jene Argumentationslinie nicht durchzu-
halten sein. Auch verlöre sie in dem Maße an Glaubwürdigkeit, in dem die 
Angebote international gestaltet würden, bspw. in englischer Sprache oder 
unter Einschluss der Möglichkeit europaweiter Anrechnung von Studienleis-
tungen.  

Kann die selektive Begünstigung von Anbietern wissenschaftlicher Weiter-
bildung mit der De-Minimis-Verordnung als geringfügig erwiesen werden? 
Dem steht prinzipiell nichts entgegen; allerdings dürfte der Betrag von 
€ 200.000 binnen 3 Jahren bei weitem zu niedrig sein, um den laufenden 
Betrieb einer Weiterbildungs-Infrastruktur im größeren Maßstab, oder gar 
deren Errichtung, vollständig mit staatlichen Mittel (EU-Strukturfondsförde-
rung plus weitere staatliche Mittel) zu finanzieren. Ein zusätzliches Problem 
kann sich dann ergeben, wenn die Weiterbildungsangebote exportorientiert 
konzipiert werden: Denn auch „Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, 
die auf Mitgliedstaaten oder Drittländer ausgerichtet sind“, fallen nicht in 
den Anwendungsbereich von Art. 2ff. VO de min (vgl. Art. 1 ebd.).  

5.4.3 Verzerrung des Wettbewerbs auf anderen Märkten 

Hier ist zu fragen, ob sich eine drohen-
de Wettbewerbsverzerrung ausschlie-
ßen lässt für den Fall, dass eine wis-
senschaftliche Einrichtung die ihr ge-
währte (selektive) Begünstigung voll-
ständig an Wirtschaftsunternehmen 
weiterreicht, und dies wiederum so 
geschieht, dass bestimmte Unternehmen dadurch selektiv begünstigt wer-
den; etwa, weil die Einrichtung nur mit einem bestimmten Unternehmen 

                                                                    
116 siehe oben >> Abschnitt 5.3.1 >> S. 64 zur Förderung einer Logistikhochschule in Tsche-
chien 

3b. Besteht die Gefahr, dass 
Wettbewerb und Handel in 
der EU durch diesen Vorteil 

verzerrt werden? 
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eine (für dieses im beihilfenrechtlichen Sinne vorteilhafte) Forschungsko-
operation eingeht, oder weil eine Hochschule Weiterbildungsangebote un-
terbreitet, die nicht sämtlichen Wirtschaftszweigen gleichermaßen zugute-
kommen können. 

Da sich diese Frage nicht in Ablösung von der Betrachtung der Spezifika der 
jeweils betroffenen Märkte beantworten lässt, soll hier ohne Umschweife 
der Fall wissenschaftlicher Weiterbildung betrachtet werden.  

Auf welchen Märkten die Unternehmen, die von der gesteigerten Produkti-
vität wissenschaftlich fortgebildeter Arbeitnehmer profitieren würden, tätig 
sind, lässt sich zwar im Vorhinein schlecht abschätzen. Gerade weil sich 
Weiterbildungsinfrastrukturen tendenziell an unterschiedlichste Unterneh-
men und Branchen richten, kann mit Sicherheit davon ausgegangen wer-
den, dass Märkte existieren, die durch den staatlichen Eingriff verfälscht 
würden. Aus demselben Grund ist auch von grenzüberschreitenden Wirkun-
gen auszugehen.  

Kann die Begünstigung von Abnehmern wissenschaftlicher Weiterbildung 
mit der VO de min. als geringfügig erwiesen werden? Dies erscheint mög-
lich, denn kaum ein einzelnes Wirtschaftsunternehmen (jedenfalls kein 
KMU) dürfte staatliche Weiterbildungsförderungen im Wert von mehr als 
€ 200.000 binnen 3 Jahren in Anspruch nehmen. Zu beachten wären in einer 
solchen Konstellation allerdings die in Art. 1 VO de min. formulierten Aus-
nahmen. 

5.4.4 Zwischenfazit 

Selektive Vorteile können sich, auch wenn sie einmal festgestellt sind, auf 
der Beurteilungsstufe der Wettbewerbsverzerrung immer noch als beihilfe-
rechtlich harmlos erweisen. Zwar legt die Kommission für das Vorliegen ei-
ner Wettbewerbsverfälschung bzw. einer Beeinträchtigung des grenzüber-
schreitenden Handels sehr weite Kriterien an. Mit Hilfe der De-minimis-Ver-
ordnung kann in einer breiten Klasse von Fällen die Erfüllung des Verbots-
tatbestands „staatliche Beihilfe“ aber vermieden werden – jedenfalls dann, 
wenn der selektive Vorteil auf Seiten Dritter zu lokalisieren ist. 
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5.5 Binnenmarktverträglichkeit trotz  
Wettbewerbsverfälschung 

5.5.1 Grundsätzliches 

Angenommen, der Verbotstatbestand des Art. 107 Abs. 1 AEUV wird durch 
eine Maßnahme erfüllt, so bedeutet dies noch keineswegs zwingend, dass 
es sich um eine unerlaubte Beihilfe handelt. Vielmehr sind Ausnahmen vom 
Beihilfeverbot möglich. Die weitaus wichtigste Rolle spielen die sog. Ermes-
sensausnahmen gemäß Art. 107 Abs. 3 AEUV, der einen Katalog von Beihil-
fearten enthält, die als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden 
„können“. Daraus leitet sich ein weiter Ermessensspielraum ab, der der EU-
Kommission, welcher gemäß Art. 108 AEUV die Beihilfeaufsicht obliegt, bei 
der Beurteilung der Vereinbarkeit der staatlichen Beihilfe mit dem Binnen-
markt zusteht.  

Sie hat dieses Ermessen auch in einer ganzen Reihe von Rechtsakten (Ver-
ordnungen, Mitteilungen, Leitlinien und Rahmen) ausgeübt. Zu prüfen ist 
deshalb zuletzt, ob die fragliche Beihilfe sich durch Subsumtion unter eine 
dieser Ermessensausnahmen rechtfertigen lässt. Sekundärrechtliche Aus-
nahmeregeln, unter denen Beihilfen genehmigt werden können, existieren 
zur Zeit für regionale Investitionsbeihilfen, Umweltschutzbeihilfen, FuEuI-
Beihilfen, Risikokapitalbeihilfen, Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen 
für Unternehmen in Schwierigkeiten, Beihilfen für Breitbandnetzwerke, den 
Rundfunk, den Schiffbau, Filmbeihilfen und andere Beihilfeziele mehr. Eine 
Übersicht der geltenden sowie der abgelösten Ausnahmeregeln findet sich 
auf der Webseite der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kom-
mission.117 

Hier weniger interessierend, der Vollständigkeit halber jedoch zu nennen, 
sind die sog. Legalausnahmen des Art. 107 Abs. 2 AEUV. Sie erklären be-
stimmte Beihilfen bei Vorliegen bestimmter Tatbestandsmerkmale de jure 
für mit dem Binnenmarkt vereinbar („Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind 
…“). Hier hat die Kommission lediglich zu prüfen, ob die Beihilfen die in die-
ser Bestimmung genannten Kriterien erfüllen, mit den allgemeinen Grunds-
ätzen des Gemeinschaftsrechts vereinbar sind und in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem damit verfolgten Ziel stehen. Ist dies der Fall, so muss die 
Kommission die Beihilfen genehmigen. Es handelt sich dabei um Beihilfen 
sozialer Art an Verbraucher, zur Beseitigung von durch Naturkatastrophen 
                                                                    
117 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html (11.2.2014). Die 
Webseite ist nur auf Englisch verfügbar; allerdings führt sie mit Weblinks zu allen verfüg-
baren Sprachfassungen der jeweiligen Vorschriften und Dokumente. 
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entstandenen Schäden und für die Wirtschaft „bestimmter, durch die Tei-
lung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik Deutschland“. 
Hierzu ist nur festzuhalten, dass es sich dabei nicht um die östlichen Bun-
desländer handelt, sondern lediglich um die früheren „Zonenrandgebiete“. 
Eine Berufung auf diesen Artikel im hier interessierenden Zusammenhang 
ist nicht möglich (vgl. Frenz 2007: 268-270). 

Eine Konsequenz der Erfüllung des Verbotstatbestands besteht darin, dass 
die staatliche Beihilfe bei der EU-Kommission anzumelden ist. Die Kommis-
sion wird die Beihilfe dann prüfen, um festzustellen, ob und inwieweit diese 
mit dem Binnenmarkt vereinbar ist. Hierzu leitet sie in der Mehrzahl der 
Fälle ein vorläufiges Prüfverfahren ein, und ein förmliches Prüfverfahren in 
den Fällen, in denen das vorläufige Verfahren keinen Aufschluss über die 
Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt gibt.118 Die Kommission erlässt nach 
Abschluss des Prüfverfahrens eine Entscheidung, welche den Mitgliedstaat, 
an den sie gerichtet ist, rechtlich bindet. Erst nach Erlass einer abschließen-
den Positiventscheidung darf die Maßnahme umgesetzt werden (Art. 108 
Abs. 3 AEUV).  

Von der Anmeldepflicht freigestellt sind staatliche Beihilfemaßnahmen, die 
sämtliche Voraussetzungen von Freistellungsverordnungen erfüllen. Sie dür-
fen also ohne Genehmigungsentscheidung ausgeführt werden. Die Details 
ergeben sich aus der jeweiligen Freistellungsverordnung; so ist etwa bei Be-
rufung auf die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung119 die Maßnah-
me der Kommission lediglich binnen 20 Tagen nach Einführung anzuzeigen, 
ohne dass dies verzögernde Wirkung hätte (Art. 9 AGFVO, bes. Abs. 1). 

Beihilfen, die in den Anwendungsbereich einer solchen materiellen Anwen-
dungsregelung fallen, sind von der Kommission auf der Grundlage dieser 
einschlägigen Regelung zu würdigen. Da sich die Kommission durch den 
Erlass solcher Anwendungsregelungen selbst bindet, muss sie Beihilfen, die 
den Kriterien der jeweils einschlägigen Regelung entsprechen, genehmigen. 
De facto kommt den nur sie selbst bindenden Rechtsakten eine sehr starke 
Bindungswirkung auch gegenüber den Mitgliedstaaten zu, weil in diesen 
Rechtsakten Beihilfeziele und Bewertungskriterien zum Teil sehr detailliert 
beschrieben werden. Beihilfen, die nicht den Gemeinschaftsrahmen und 
Leitlinien entsprechen, wird die Kommission nicht ohne Weiteres genehmi-
gen. Sie kann in solchen Fällen zwar ihren Ermessensspielraum nutzen, um 

                                                                    
118 Das Verfahren ist in einer eigenen Verfahrensverordnung festgelegt, der VO (EG) Nr. 
659/1999, zuletzt geändert durch VO (EU) Nr. 734/2013. 
119 Die bis zum 30.6.2014 geltende Fassung ist die VO (EG) Nr. 800/2008 vom 6.8.2008. Zur 
gegenwärtig stattfindenden Überarbeitung der AGFVO siehe unten >> Abschn. 5.6.4. 
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die Vereinbarkeit der Beihilfe unmittelbar auf der Grundlage des Art. 107 
Abs. 3 Buchst. c AEUV zu würdigen: 

„(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden: […] c) 
Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder 
Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise 
verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft“. 

Es obliegt dann jedoch dem Mitgliedstaat, nachzuweisen, dass die Abwei-
chung von den spezifischen Ausnahmeregeln zwingend notwendig und eine 
Würdigung direkt unter Art. 107 Abs. 3 gerechtfertigt ist.120 

Die Rechtfertigung einmal als solcher erkannter Beihilfen im Bereich wissen-
schaftlicher Einrichtungen kann gegenwärtig nur auf folgende Regelungen 
gestützt werden: 

• auf den FuEuI-Gemeinschaftsrahmen vom 30.12.2006, der noch bis zum 
30.6.2014 gültig ist (FuEuI-GR); zur Überarbeitung des FuEuI-GR siehe 
unten >> Abschn. 5.6.2; 

• auf die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung vom 9.8.2008 
(AGFVO), durch die die Regelungen des FuEuI-GR mit anderen spezifi-
schen Freistellungsregelungen vereinigt und in die Form einer Verord-
nung überführt worden sind. Sie ist noch bis zum 30.6.2014 gültig; zur 
Überarbeitung der AGFVO siehe unten >> Abschn. 5.6.4, sowie 

• in bestimmten strukturschwachen europäischen Regionen („A-Förder-
gebiete“ und „C-Fördergebiete“; LL RB: 5) auf die Leitlinien für Beihilfen 
mit regionaler Zielsetzung 2007-13 (bis 30.6.2014) bzw. die Leitlinien für 
Regionalbeihilfen 2014-2020 (LL RB; ab 1.7.2014). Zu diesen Leitlinien 
ist allerdings anzumerken, dass sie nicht spezifisch auf wissenschaftliche 
Einrichtungen bzw. Weiterbildung eingehen,121 sondern die Maßstäbe 
für die Rechtfertigung von Beihilfen für Unternehmen jener Regionen 
auf abstrakter Ebene präzisieren. Siehe hierzu auch unten >> Abschn. 
5.6.1.  

Im Folgenden sollen die beiden erstgenannten Quellen ausgewertet wer-
den, und zwar wieder im Hinblick auf die beiden Stränge des Prüfschemas: 

                                                                    
120 Vgl. z.B. die Entscheidung der Kommission zur Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens 
in Beihilfesache C 22/2010 betreffend die Förderung von Innovationsassistenten in Sach-
sen (EU-KOM 29.9.2010). Die angemeldete Innovationsbeihilfe schien in den Geltungsbe-
reich sowohl des FuEuI-GR als auch der AGFVO zu fallen, ohne jedoch alle Vereinbar-
keitskriterien zu erfüllen. Deutschland zog die Beihilfemaßnahme jedoch zurück, so dass 
nach dem förmlichen Prüfverfahren keine abschließende Entscheidung erging; vgl. EU-
KOM (25.1.2011).  
121 unbeschadet einzelner aufschlussreicher Hinweise, etwa LL RB, Rn. 40 Buchst. c, f 
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Können Beihilfen für wissenschaftliche Einrichtungen selbst als mit dem Bin-
nenmarkt vereinbar genehmigt bzw. von der Anmeldung freigestellt werden 
(Abschn. 5.5.2)? Und: Können (indirekte) Beihilfen für Wirtschaftsunterneh-
men, die mit diesen Einrichtungen in Beziehungen treten, von der Kommis-
sion genehmigt oder von der Anmeldepflicht freigestellt werden (Abschn. 
5.5.3)?  

An dieser Stelle sei noch kurz das Zusammenspiel von FuEuI-GR und AGFVO 
erläutert: 

• Der FuEuI-GR in der derzeit noch geltenden Fassung gibt Vereinbarkeits-
kriterien für sämtliche Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvor-
haben (FuEuI) vor, d.h. eine Beschreibung der beihilfefähigen Tätigkeit, 
der beihilfefähigen Kosten, der zulässigen Beihilfeobergrenzen, der be-
günstigten Unternehmen sowie andere Kriterien, z.B. zum Anreizeffekt 
der FuEuI-Beihilfe. Es gibt zwei Prüfintensitäten: Beihilfen innerhalb be-
stimmter Höchstgrenzen werden einer einfachen Prüfung auf der 
Grundlage spezifischer Vorgaben (FuEuI-GR: Kap. 5) unterzogen; hier gilt 
die Vermutung, dass die positiven Auswirkungen der Beihilfe im gemein-
samen Interesse die negativen Auswirkungen, d.h. die Wettbewerbsver-
zerrungen, überwiegen. Einer eingehenden Prüfung werden Einzelbeihil-
fen unterzogen, die wegen ihres hohen Betrags ein stärker wettbe-
werbsverzerrendes Potential haben (ebd.: Kap. 7).  

• Die AGFVO, die bestimmte Beihilfemaßnahmen von der Anmeldepflicht 
freistellt, wurde später als der FuEuI-GR verabschiedet. In die AGFVO 
übernahm die Kommission u.a. die Genehmigungskriterien für die meis-
ten derjenigen ‚harmlosen‘ FuEuI-Beihilfen, die gemäß FuEuI-GR keiner 
eingehenden Prüfung unterzogen werden müssen. Die somit entstande-
ne thematische Überlappung beider Rechtstexte soll mit deren Überar-
beitung beendet werden (siehe unten >> Abschn. 5.6.2). 

5.5.2 Binnenmarktverträglichkeit von Wettbewerbsverzerrungen 
auf den Märkten für Bildung und Forschungsleistungen 

Wenn sie Bildungs- und For-
schungsleistungen im Rahmen 
wirtschaftlicher Tätigkeit erbrin-
gen, stehen wissenschaftliche Ein-
richtungen untereinander in aller 
Regel in einem Wettbewerbsver-
hältnis, in das zugunsten bestimm-
ter Einrichtungen einzugreifen eine verbotene Beihilfe darstellen kann.  

4a. Kann die Beihilfe trotzdem als 
mit dem Binnenmarkt der EU 

vereinbar angesehen werden? 
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Wenn staatliche Förderung wissenschaftliche Einrichtungen dabei unter-
stützt, Auftragsforschung für Wirtschaftsunternehmen oder Beratungstätig-
keiten zu leisten oder Infrastrukturen zu vermieten, unterliegt sie dem 
grundsätzlichen Beihilfeverbot (wenn, wie oben erläutert, neben dem Un-
ternehmenscharakter auch sämtliche anderen Voraussetzungen des Art. 
107 Abs. 1 AEUV erfüllt sind). Als Grundlage für die Genehmigung solcher 
Beihilfen kommen der FuEuI-GR bzw., für die Freistellung von der Anmelde-
pflicht überhaupt, die AGFVO in Frage.  

Staatliche Beihilfen für (z.B. hochschulische) Angebote wissenschaftlicher 
Weiterbildung sowie die Bereitstellung von Weiterbildungsinfrastrukturen 
lassen sich unter die Regelungen des FuEuI-GR allem Anschein nach nicht 
subsumieren (siehe hierzu auch oben >> Abschn. 5.3.2, bes. Fn. 111). Nun 
stellt die AGFVO außer den FuEuI-Aktivitäten u.a. in Abschnitt 8 auch sog. 
„Ausbildungsbeihilfen“ frei. Wie sich aus den Einzelbestimmungen ergibt, 
gehören zu diesen Beihilfen klarerweise staatliche Zuschüsse zu Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, die Wirtschaftsunternehmen oder deren Be-
schäftigte selektiv begünstigen. Ob auch Beihilfen, die die Anbieter von Wei-
terbildungen selektiv begünstigen, durch die Regelung freigestellt werden, 
geht aus dem Text nicht klar hervor: Der Wortlaut steht dem zwar nicht ein-
deutig entgegen (Art. 38f. AGFVO); andererseits deuten einzelne Anzeichen 
aber doch stark darauf hin, dass der ganze Abschnitt von einer Begünsti-
gung des Ausbildungs-Abnehmers ausgeht.122 

Auf die Freistellung von Ausbildungsbeihilfen wird deshalb erst in Abschn. 
5.5.3 etwas näher einzugehen sein. Was Art. 39 AGFVO definitiv nicht ab-
deckt, sind jedenfalls Beihilfen für die Konzipierung von Ausbildungsangebo-
ten und für die Einrichtung von Weiterbildungsstätten (Frenz 2007: 298 Fn. 
267), also für Infrastrukturmaßnahmen.  

Die für FuE-Beihilfen notwendigen Begriffsbestimmungen sind in Art. 30 Nr. 
2, 3 und 4 der AGFVO vorgegeben. Die Definitionen der beihilfefähigen 
Forschungskategorien – Grundlagenforschung, industrielle Forschung und 
experimentelle Entwicklung – entsprechen denjenigen des FuEuI-Gemein-
schaftsrahmens (dort Punkt 2.2 Buchstaben e, f, g). Die Obergrenzen, bis zu 
denen Beihilfen für FuE-Vorhaben überhaupt genehmigungsfähig sind ge-

                                                                    
122 Nicht nur werden die Einrichtungen oder Unternehmen des Bildungssektors, die die 
Ausbildungsmaßnahmen operativ durchführen, nicht erwähnt; in Art. 38 ist unter „1.“ 
auch die Rede vom „Arbeitsplatz“ des auszubildenden Beschäftigten „in dem begünstigten 
Unternehmen“. Dies zeigt, dass die Kommission bei Abfassung von Art. 38f. AGFVO eine 
Konstellation im Auge hatte, in der diejenigen „Unternehmen“ begünstigt sind, in denen 
die Auszubildenden beschäftigt sind, nicht die Ausbilder. 



 

90 HoF-Handreichungen 5. Beiheft „die hochschule“ 2014 

mäß FuEuI-GR bzw. von der Anmeldepflicht freigestellt gemäß AGFVO, sind 
weiter unten dargestellt; siehe unten >> Abschn. 5.5.3. 

5.5.3 Binnenmarktverträglichkeit von Wettbewerbsverzerrungen 
auf anderen Märkten 

Beihilfen, durch die andere Märkte 
verzerrt werden als diejenigen für Bil-
dungs- und Forschungsdienstleistun-
gen, interessieren hier nur genau in-
sofern, als sie durch wissenschaftliche 
Einrichtungen bestimmten Wirt-
schaftsunternehmen bzw. -branchen 
zugutekommen. Deshalb ist auch hier 
wieder primär der FuEuI-Gemeinschaftsrahmen relevant. Diesem zufolge 
sind Beihilfen für FuE-Vorhaben (auch) von Wirtschaftsunternehmen er-
laubt, wenn sie die folgenden Obergrenzen nicht übersteigen:  

• Beihilfen für Grundlagenforschung: bis zu 100% der förderfähigen Kos-
ten123 

• Beihilfen für industrielle Forschung: bis zu 50% der förderfähigen Kosten 
• Beihilfen für experimentelle Entwicklung: bis zu 25% der förderfähigen 

Kosten 

Die in concreto maximal erlaubte Beihilfeintensität hängt von der Größe der 
begünstigten Unternehmen ab (FuEuI-GR: 13f.; Art. 31 AGFVO). 

Ab einem bestimmten Beihilfebetrag je Unternehmen und Vorhaben bzw. 
Durchführbarkeitsstudie sind Einzelbeihilfen bei der Kommission zur einge-
henden wirtschaftlichen Prüfung anzumelden, selbst wenn die betroffene 
Beiihlfe unter einer bereits genehmigten Beihilferegelung vergeben werden 
soll. Für FuE-Vorhabenbeihilfen sehen der noch geltende FuEuI-GR (Abschn. 
7.1) und entsprechend die AGFVO (Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) folgende Anmel-
deschwellen vor:  

• bei Projekten, die überwiegend die Grundlagenforschung betreffen: 20 
Mio. EUR 

• bei Projekten, die überwiegend die industrielle Forschung betreffen: 10 
Mio. EUR 

• bei allen anderen Projekten: 7,5 Mio. EUR 

                                                                    
123 Förderfähig sind Personalkosten, Instrumente und Ausrüstung, Gebäude und Grundstü-
cke u.e.m.; zu den Details vgl. FuEuI-GR, S. 14f.; Art. 31 AGFVO. 

4b. Kann die Beihilfe trotz-
dem als mit dem Binnen-
markt der EU vereinbar 

angesehen werden? 
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Im Falle von Projektbeihilfen für EUREKA-Vorhaben liegt die Obergrenze je-
weils beim doppelten Betrag. Zur möglichen Anhebung der Einzelanmelde-
schwellen im Rahmen der Beihilferechtsmodernisierung siehe unten >> Ab-
schn. 5.6.2.  

Über die eigentliche Forschung und Entwicklung hinausgehend sehen so-
wohl der FuEuI-GR (Abschn. 5) als auch die AGFVO (Art. 32-37) noch eine 
Reihe weiterer Tätigkeiten vor, die ebenfalls Forschungsbezüge aufweisen 
und für die staatliche Beihilfen gewährt werden dürfen. Diese Beihilfeziele 
werden naturgemäß nur für Wirtschaftsunternehmen in Frage kommen. So 
erlauben FuEuI-GR (nach Anmeldung und Genehmigung) und AGFVO (als 
von der Anmeldepflicht freigestellt) unter jeweils spezifischen Bedingungen 
Beihilfen für die folgenden Arten von Vorhaben (Übersicht 15): 
 
Übersicht 15: FuEuI-Gemeinschaftsrahmen und AGFVO. Synopse 
Vorhabenart FuEuI-GR AGFVO
technische Durchführbarkeitsstudien Punkt 5.2 Art. 32
Kosten von KMU zum Erwerb gewerbli-
cher Schutzrechte Punkt 5.3 Art. 33 

Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen im 
Agrarsektor und in der Fischerei Kap. 9 Art. 34 

junge innovative Unternehmen Punkt 5.4 
Art. 35, mit engeren Kriterien 
bezüglich der Definition zulässi-
ger Beihilfebegünstigter 

Prozess- und Betriebsinnovation im 
Dienstleistungssektor Punkt 5.5 bisher nicht geregelt 

Innovationsberatungsdienste und innova-
tionsunterstützende Dienstleistungen Punkt 5.6 Art. 36, mit leicht eingeschränk-

ten förderfähigen Kosten 
Ausleihen hochqualifizierten Personals 
durch KMU bei Großunternehmen oder 
Forschungseinrichtungen 

Punkt 5.7 Art. 37 

Investitions- und Betriebsbeihilfen für 
Innovationskerne Punkt 5.8 bisher nicht geregelt 

 
Die Inanspruchnahme wissenschaftlicher Weiterbildungen lässt sich unter 
diese Regelungen des FuEuI-GR bzw. der AGFVO allem Anschein nach nicht 
subsumieren (siehe hierzu wieder oben >> Abschn. 5.3.2, bes. Fn. 111). Da-
gegen liegt die Relevanz des AGFVO-Abschnitts „Ausbildungsbeihilfen“ für 
das Thema auf der Hand (Art. 38f. AGFVO). Sind Wirtschaftsunternehmen 
die Begünstigten der fraglichen Weiterbildungsmaßnahmen, so dürfen für 
die folgenden Kostenarten Beihilfen gezahlt werden:  

• „Personalkosten für die Ausbilder“, 
• „Reise- und Aufenthaltskosten der Ausbilder und der Ausbildungsteil-

nehmer“, 
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• „sonstige laufende Aufwendungen“ wie „Materialien und Ausstattung“, 
• „Abschreibung von Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen“, 
• „Kosten für Beratungsdienste betreffend die Ausbildungsmaßnahmen“ 
• „Personalkosten für Ausbildungsteilnehmer“ und  
• „allgemeine indirekte Kosten (Verwaltungskosten, Miete, Gemeinkos-

ten)“ (Art. 39 Abs. 4 AGFVO). 

Soll wissenschaftliche Weiterbildung möglichst intensiv gefördert werden, 
so ist darauf zu achten, dass die Ausbildungsmaßnahmen „allgemeine“ sind 
in dem Sinne, dass sie  

„nicht ausschließlich oder in erster Linie den gegenwärtigen oder zukünfti-
gen Arbeitsplatz des Beschäftigten in dem begünstigten Unternehmen be-
treffen, sondern die Qualifikationen vermittelt werden, die in hohem Maß 
auf andere Unternehmen und Arbeitsfelder übertragbar sind“ (Art. 38 AGF-
VO). 

Denn die maximale Beihilfeintensität beträgt für „allgemeine Ausbildungs-
maßnahmen“ 60 bis 80 %, für „spezifische“ jedoch nur 25 bis 45 %. Die kon-
krete maximale Intensität hängt dabei von der Größenordnung des begüns-
tigten Unternehmens ab sowie davon, ob Behinderte die Zielgruppe der 
Maßnahme sind (Art. 39 Abs. 2 AGFVO). Einen ‚spezifischen‘ Charakter von 
Weiterbildungsangeboten zu vermeiden, dürfte aufgrund des intrinsischen 
Grundlagenbezugs der Wissenschaft (auch der angewandten Wissenschaf-
ten) im Fall wissenschaftlicher Weiterbildung in aller Regel nicht schwierig 
sein.  

5.6 Aktuelle beihilferechtliche Entwicklungen im Hinblick 
auf wissenschaftliche Einrichtungen 

Im Hinblick auf die EU-Strategie „Europa 2020“ hat die Kommission im Jahr 
2012 in ihrer Mitteilung über die Modernisierung des EU-Beihilfenrechts 
Veränderungen und Klarstellungen angekündigt, mit drei übergeordneten 
Zielen (EU-KOM 8.5.2012: 3):  

1. Förderung nachhaltigen, intelligenten und integrativen Wachstums: 
Hierzu sollen 
a. branchenübergreifende („horizontale“) Grundsätze festgelegt wer-

den, die die Qualität der Prüfung von Beihilfen steigern, und  
b. die derzeit gültigen spezifischen Beihilfeleitlinien überarbeitet und 

gestrafft werden (ebd: 6f.). 
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2. Konzentration von Ex-ante-Prüfungen auf Fälle mit besonders großen 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt:  
a. die De-Minimis-Verordnung wurde bereits überarbeitet;  
b. die Kommission wurde bereits zur Freistellung weiterer Beihilfegrup-

pen ermächtigt; im Zuge dessen wird  
c. die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung überarbeitet und 

evtl. ausgeweitet werden (ebd.: 7f.). 
3. Straffung der Beihilferegeln, schnellerer Erlass von Beschlüssen: Ange-

kündigt ist hierzu eine  
a. „Präzisierung und bessere Erläuterung des Begriffs der staatlichen 

Beihilfe“ sowie  
b. die Einführung von Möglichkeiten, Beschwerden über Beihilfen zu 

priorisieren (ebd.: 9f.). 

Diejenigen Aspekte dieser Modernisierung, die für wissenschaftliche Ein-
richtungen relevant sind, sollen im Folgenden jeweils kurz erläutert werden. 

5.6.1 Allgemeine Grundsätze 

Bei der Beurteilung von Maßnahmen, die staatliche Beihilfen zu sein schei-
nen und sich auch nicht sicher unter die gegenwärtig bestehenden Freistel-
lungsregelungen subsumieren lassen, liegt es zumindest prima facie nahe, 
die von der Kommission angekündigten allgemeinen Prüfgrundsätze (1.a) zu 
Rate zu ziehen. Diese werden z.B. in den bereits verabschiedeten neuen 
Leitlinien für Regionalbeihilfen (LL RB: 8ff.), die zum 1.7.2014 in Kraft treten, 
ausführlich erläutert. Der Bericht beschränkt sich hierzu auf einen Kurz-
überblick: 

„a) Beitrag zu einem genau definierten Ziel von gemeinsamem Interesse: 
Die staatliche Beihilfe muss einem Ziel von gemeinsamem Interesse im 
Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV dienen […];  

b) Erforderlichkeit staatlicher Maßnahmen: Die staatliche Beihilfe darf nur 
dann gewährt werden, wenn sie wesentliche Verbesserungen bewirken 
kann, die der Markt selbst nicht herbeiführen kann, zum Beispiel durch 
Behebung von Marktversagen oder Lösung eines Gleichheits- oder Ko-
häsionsproblems […]; 

c) Geeignetheit der Beihilfemaßnahme: Die geplante Beihilfemaßnahme 
muss ein geeignetes Instrument für die Verwirklichung des Ziels von ge-
meinsamem Interesse sein […];  

d) Anreizeffekt: Die Beihilfe muss dazu führen, dass die betreffenden Un-
ternehmen ihr Verhalten ändern und zusätzliche Tätigkeiten aufneh-
men, die sie ohne die Beihilfe nicht, nur in geringerem Umfang, auf an-
dere Weise oder an einem anderen Standort ausüben würden […];  
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e) Angemessenheit der Beihilfe (Beschränkung der Beihilfe auf das erfor-
derliche Minimum): Der Beihilfebetrag muss auf das für die Förderung 
zusätzlicher Investitionen oder Tätigkeiten in dem betreffenden Gebiet 
erforderliche Minimum begrenzt sein […];  

f) Vermeidung übermäßiger negativer Auswirkungen auf den Wettbewerb 
und den Handel zwischen Mitgliedstaaten: Die negativen Auswirkungen 
der Beihilfe müssen in ausreichendem Maße begrenzt sein, damit die 
Gesamtbilanz der Maßnahme positiv ausfällt […];  

g) Transparenz der Beihilfe: Die Mitgliedstaaten, die Kommission, die Wirt-
schaftsbeteiligten und die Öffentlichkeit müssen einfachen Zugang zu al-
len einschlägigen Vorschriften und zu relevanten Informationen über die 
auf ihrer Grundlage gewährten Beihilfen haben […].“ (LL RB: Rn. 26) 

Im Hinblick auf Maßnahmen wie die Errichtung von Infrastrukturen für die 
wissenschaftliche Weiterbildung, die durch das Raster der gegenwärtigen 
Freistellungsregelungen zu fallen scheinen, eröffnen diese allgemeinen 
Grundsätze jedoch nur bedingt zusätzliche Argumentationsmöglichkeiten. 
Erstens stellen sie keine wesentliche Erweiterung der bereits im geltenden 
FuEuI-GR angewandten Prinzipien dar. Zweitens müssten sie bei der Prü-
fung einer Beihilfe für ein in einer Ermessensausnahme geregeltes Beihilfe-
ziel angewandt werden; eine Regelung z.B. zu ‚Beihilfen für Infrastrukturen 
für die wissenschaftliche Weiterbildung‘ besteht im geltenden Beihilferecht 
jedoch nicht. Wie bereits erläutert, ist eine Würdigung einer Maßnahme au-
ßerhalb der geltenden Anwendungsregeln, also unmittelbar auf Grundlage 
des Art. 107 Abs. 3 AEUV, eher schwierig zu bewerkstelligen.  

5.6.2 Neuer FuEuI-Unionsrahmen 

Im Zuge der Überarbeitung der spezifischen Beihilfeleitlinien (1.b) wird ge-
genwärtig auch der FuEuI-GR überarbeitet (zukünftig „FuEuI-Unionsrah-
men“). Der Neuentwurf liegt bereits vor (EU-KOM 20.12.2013); die Verab-
schiedung ist für März oder April 2014 zu erwarten, das Inkrafttreten zum 
1.7.2014. Im Rahmen der Konsultation vom 20.12.2013 bis 17.02.2014 hatte 
die Öffentlichkeit, insbesondere öffentliche Stellen der Mitgliedstaaten, die 
Möglichkeit zur Stellungnahme. In Deutschland obliegen die Beihilfenkon-
trollpolitik und damit die Koordinierung der Stellungnahmen dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie.124 Die Gültigkeit des auslaufenden 
FuEuI-GR ist von der Kommission bis zum 30.6.2014 verlängert worden (EU-
KOM 10.12.2013).  

                                                                    
124 zum Aufgabenbereich Beihilfekontrollpolitik des BMWi vgl. http://www.bmwi.de/ 
DE/Themen/Europa/Kompetenzzentrum-Europarecht/beihilfen.html (11.2.2014) 



 

95 HoF-Handreichungen 5. Beiheft „die hochschule“ 2014 

Bezüglich des Beihilfebegriffs und des Auftretens staatlicher Beihilfe in 
FuEuI-typischen Sachverhalten wie der Förderung von Hochschulen, Auf-
tragsforschung und FuE-Kooperationen zwischen Hochschulen und Industrie 
wird die Überarbeitung keine materiellen Änderungen ergeben – die Kom-
mission hat hier keinen Beurteilungsspielraum. Allerdings sind die begriffli-
chen Erläuterungen im Entwurf wesentlich ausführlicher gestaltet als in der 
noch geltenden Fassung, und „Forschungsinfrastrukturen“ werden in die 
Regelungen explizit mit einbezogen. Im hier interessierenden Zusammen-
hang sei vor allem die Problematik der wirtschaftlichen Tätigkeiten ge-
nannt: Hier ist die Definition nicht-wirtschaftlicher Kerntätigkeiten präziser 
als im geltenden Rahmen (EU-KOM 20.12.2013: Rn. 18-19), und erstmals 
werden bezüglich des zulässigen Umfangs begrenzter wirtschaftlicher Tätig-
keiten konkrete Anhaltspunkte gegeben: 

„Wird eine Forschungseinrichtung oder Forschungsinfrastruktur sowohl für 
wirtschaftliche als auch für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt, fällt die 
öffentliche Finanzierung nur insoweit unter die Beihilfevorschriften, als sie 
mit den wirtschaftlichen Tätigkeiten verbundene Kosten deckt. Wenn die 
Forschungseinrichtung oder Forschungsinfrastruktur fast ausschließlich für 
eine nichtwirtschaftliche Tätigkeit genutzt wird, kann sie ganz aus dem An-
wendungsbereich des Beihilfenrechts herausfallen, selbst wenn sie auch für 
eine wirtschaftliche Nebentätigkeit genutzt wird, d.h. für eine Tätigkeit, die 
mit ihrem Betrieb unmittelbar verbunden und dafür notwendig ist und die in 
untrennbarem Zusammenhang mit ihrer nichtwirtschaftlichen Haupttätig-
keit steht und in ihrem Umfang begrenzt ist. Für die Zwecke dieses Unions-
rahmens geht die Kommission davon aus, dass wirtschaftliche Tätigkeiten in 
ihrem Umfang begrenzt sind, wenn die jährlichen Mittelzuweisungen für sol-
che Tätigkeiten sich auf höchstens 15 % des jährlichen Gesamtbudgets der 
jeweiligen Einrichtung bzw. Infrastruktur belaufen“ (ebd.: Rn. 20). 

Die Definition des Begriffs der Forschungseinrichtung wurde überarbeitet, 
um das Hauptziel der Wissensverbreitung stärker zu betonen (nun: „Einrich-
tung für Forschung und Wissensverbreitung“) und um klarzustellen, dass ne-
ben den klassischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen bspw. auch 
Technologietransfer-Einrichtungen, Innovationsmittler sowie forschungs-
orientierte physische oder virtuelle Kooperationseinrichtungen die oben be-
sprochenen Hauptaufgaben solcher Einrichtungen wahrnehmen können.125 

Die Subsumierbarkeit von Aktivitäten in der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung für Berufspraktiker wird allerdings keiner Klärung zugeführt.  

                                                                    
125 EU-KOM (20.12.2013: Rn. 15 Buchst. ee). Die Definitionen in Anhang I zum Entwurf der 
AGFVO sind mit denen des FuEuI-GR-Entwurfs identisch; vgl. EU-KOM (18.12.2013d: Rn. 
97). 
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Was die Vereinbarkeit von FuEuI-Beihilfen mit dem Binnenmarkt betrifft, so 
wird der zukünftige FuEuI-Unionsrahmen nur noch auf einzeln anzumel-
dende große Beihilfen oberhalb der AGFVO-Schwellenwerte anwendbar 
sein.126 Beide Texte werden in Zukunft also strikt komplementär sein; die 
verwirrende, seit Inkrafttreten der geltenden AGFVO 2008 bestehende teil-
weise Überlappung beider Texte wird beseitigt.  

Schließlich bleibt hervorzuheben, dass im Entwurf des FuEuI-Unionsrah-
mens auf ca. 20 Seiten ausführlich dargestellt wird, wie die Kommission 
allgemeinen Grundsätze für die „beihilferechtliche Würdigung“ (siehe oben 
>> Abschn. 5.6.1) auf FuEuI-Vorhaben anwenden wird. Große Einzelvorha-
ben im Bereich von Forschung, Entwicklung und Innovation, die sich nicht 
eindeutig unter die Freistellungen der AGFVO subsumieren lassen, werden 
dann unter diesen für den FuEuI-Bereich spezifizierten Prüfkriterien zu 
beurteilen sein (EU-KOM 20.12.2013: Kap. 5). 

5.6.3 Neue „De Minimis“-Verordnung 

Die angekündigte Revision der De-Minimis-Verordnung (VO de min.) hat 
mittlerweile stattgefunden und ist weniger einschneidend ausgefallen als 
die Ankündigung vermuten lassen konnte (EU-KOM 18.12.2013a). So hat 
sich der Maximalbetrag von 200.000 € über 3 Jahre nicht geändert, und 
auch die Kriterien und Kontrollregelungen sind im Wesentlichen unverän-
dert. Die wichtigsten Änderungen beziehen sich auf Unternehmen in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten und bezuschusste Kredite; einzelne Begriffser-
klärungen sind vereinfacht und präzisiert worden. Die neue VO de min. ist 
am 01.01.2014 in Kraft getreten und in der oben gegebenen Darstellung be-
reits berücksichtigt (siehe Abschn. 5.4.1 >> Beeinträchtigung des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten). 

5.6.4 Neue Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung 

Auch die neue AGFVO liegt im Entwurf bereits vor (EU-KOM 18.12.2013c); 
die Geltung der alten Verordnung ist auch hier bis zum 30.06.2014 verlän-

                                                                    
126 EU-KOM (20.12.2013: Rn. 14); vgl. auch den AGFVO-Neuentwurf, EU-KOM (18.12. 
2013c: Art. 4; Erwägungsgrund 17)  
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gert worden.127 Die öffentliche Konsultation wurde im Zeitraum 18.12.2013 
bis 12.02.2014 durchgeführt.128 

Grundlegende Kriterien zur Bewertung der Vereinbarkeit von FuEuI-
Beihilfen mit dem Binnenmarkt werden in Zukunft nur noch in der AGFVO 
geregelt sein (bezüglich FuEuI-Beihilfen vgl. EU-KOM 18.12.2013c: Abschn. 
4). Die Einzelanmeldeschwellen, oberhalb deren der neue FuEuI-Unionsrah-
men mit seinen detaillierten Einzelprüfkriterien zur Anwendung kommt, sol-
len dem Entwurf der neuen AGFVO zufolge deutlich nach oben geschraubt 
werden (ebd.: Art. 4 Abs. 1 Buchst. h).  

Ein Novum ist die vorgeschlagene Aufnahme von Investitionsbeihilfen für 
Forschungsinfrastrukturen in die AGFVO (EU-KOM 18.12.2013c: Art. 25). 
Hier soll der Schwellenwert für die Einzelanmeldung bei der Kommission mit 
anschließender Prüfung auf Grundlage des FuEuI-Unionsrahmens bei 20 
Mio. € pro Infrastruktur (ebd.: Art. 4 Abs. 1 Buchst. i) und der Förderhöchst-
satz bei 50 % der förderfähigen materiellen und immateriellen Vermögens-
werte liegen (ebd.: Art. 25 Abs. 5 und 6). Der Entwurf der AGFVO betont, 
dass die staatliche Finanzierung einer Forschungsinfrastruktur nur dann eine 
verbotene Beihilfe darstellt, wenn sie Kosten deckt, die mit den wirtschaftli-
chen Tätigkeiten verbunden sind. Die Kosten und die Finanzierung von wirt-
schaftlichen und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten müssen allerdings klar zu 
trennen sein. Analog zur oben erwähnten Regelung bezüglich Forschungs-
einrichtungen schließt die Kommission auch hier bestimmte begrenzte wirt-
schaftliche Nebentätigkeiten aus dem Anwendungsbereich des Beihilfen-
rechts aus (ebd.: Rn. 49 der Erwägungsgründe). 

Die Definition des Begriffs „Forschungsinfrastruktur“ ist weit gefasst und 
orientiert sich an der von der EU bereits verwendeten, z.B. im Programm 
„Horizont 2020“. Sie lautet: 

„Einrichtungen, Ressourcen und damit verbundene Dienstleistungen, die 
von Wissenschaftlern für die Forschung auf ihrem jeweiligen Gebiet genutzt 
werden; unter diese Definition fallen Großgeräte und Instrumente für For-
schungszwecke, Wissensressourcen der wissenschaftlichen Forschung wie 
Sammlungen, Archive oder strukturierte Informationen, Infrastrukturen der 
Informations- und Kommunikationstechnologie wie GRID-Netze, Rechner, 
Software und Kommunikationssysteme sowie sonstige besondere Einrich-
tungen, die für die Forschung unbedingt benötigt werden. Solche For-

                                                                    
127 Verordnung (EU) Nr. 1224/2013 der Kommission vom 29. November 2013 
128 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_consolidated_gber/index_en 
.html (17.2.2014) 



 

98 HoF-Handreichungen 5. Beiheft „die hochschule“ 2014 

schungsinfrastrukturen können ‚an einem einzigen Standort angesiedelt‘ 
oder ‚verteilt‘ (ein organisiertes Netz von Ressourcen) sein“.129 

Zwar sind Beihilfen für Forschungsinfrastrukturen nun erstmalig geregelt, so 
dass die Beihilfe bis zu den AGFVO-Schwellenwerten nicht angemeldet wer-
den muss, bzw. bei Überschreitung derselben auf Grundlage der gemeinsa-
men Grundsätze einzeln gewürdigt werden kann. Allerdings scheint es wie-
derum schwierig, auf die wissenschaftliche Weiterbildung ausgerichtete In-
frastrukturen unter die vorgenannte Definition zu subsumieren. Relevante 
Änderungen bzgl. der staatlichen Förderung wissenschaftlicher Weiterbil-
dung ergeben sich aus dem Entwurf der AGFVO nicht. 

Weitere inhaltliche Neuerungen betreffen u.a. die Transparenzregelungen; 
so wird eine Pflicht eingeführt, jede Einzelbeihilfe über 200.000 € im Inter-
net zu veröffentlichen (EU-KOM 18.12.2013b). Schließlich ist im Rahmen ei-
ner Konsultation ist die Erweiterung der alten AGVFO um sieben neue Frei-
stellungsgruppen diskutiert worden (EU-KOM 24.07.2013), die in den aus-
gearbeiteten Entwurf auch allesamt Eingang gefunden haben:  

• „Beihilfen zur Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen“ (EU-KOM 
18.12.2013c: Art. 44) 

• „Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebie-
te“ (ebd.: Art. 45) 

• Beihilfen für „Breitbandinfrastrukturen“ (ebd.: Art. 46) 
• für „Innovationscluster“ (ebd.: Art. 26) 
• für „Prozess- und Organisationsinnovationen“ (ebd.: Art. 28) 
• für „Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes“ (ebd.: Art. 47f.)  
• für „Sportinfrastruktur und multifunktionale Freizeitinfrastruktur“ (ebd.: 

Art. 49) 

5.6.5 Sonstige relevante Neuerungen 

Für das Jahr 2014 plant die EU-Kommission eine Mitteilung, in der der Be-
griff der staatlichen Beihilfe erläutert wird, besonders im Hinblick auf die 
Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofs. Klarstellungen sollen sich dar-
aus ergeben insbesondere hinsichtlich der Begriffe des selektiven Vorteils, 

                                                                    
129 EU-KOM (18.12.2013d: Rn. 98) unter Verweis auf VO (EG) Nr. 723/2009, Art. 2, 
Buchst. a; vgl. auch EU-KOM (20.12.2013: Rn. 15 Buchst. ff) 
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der wirtschaftlichen Tätigkeit und des Marktpreises. Die öffentliche Konsul-
tation zu einem Entwurf findet im Zeitraum 17.1. bis 14.3.2014 statt.130  

5.7 Fallbeispiel wissenschaftliche Weiterbildung für  
Berufspraktiker. Fazit 

Während die klassischen Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovati-
on bereits gegenwärtig relativ klar geregelt werden, bilden die Errichtung 
von Infrastrukturen zur wissenschaftlichen Weiterbildung von Berufsprakti-
kerInnen sowie die Durchführung entsprechender Maßnahmen ein beihilfe-
rechtlich schwer einzuschätzendes Handlungsfeld. Hierzu werden im Fol-
genden die aussichtsreichsten Argumentationslinien noch einmal zusam-
mengestellt. 

Die Vermutung einer unerlaubten Beihilfe bei der Errichtung einer Weiter-
bildungs-Infrastruktur – z.B. der technischen Infrastruktur eines virtuellen 
Online-Weiterbildungscampus – könnte in Ermangelung spezifischerer Re-
gelungen auf zwei aussichtsreichen Wegen zurückgewiesen werden: 

• Liegt die Errichtung im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse, so han-
delt es sich nicht um eine staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 
AEUV.131 

• Alternativ könnte die Investition als staatliche Beihilfe betrachtet wer-
den, die durch durch die Ermessensausnahme Art. 107 Abs. 3 Buchstabe 
c AEUV gerechtfertigt wird. Da eine unmittelbare Berufung auf den 
AEUV wenig aussichtsreich erscheint, müsste die Rechtfertigung sich 
dann jedoch auf geltende spezifische Freistellungs- bzw. Vereinbarkeits-
regelungen berufen. Dies wiederum dürfte nur gelingen, wenn die zu er-
richtende Infrastruktur zugleich auch Zielen der Forschung und Entwick-
lung dient. Ist dies der Fall, kommen (derzeit und künftig) zwei Argu-
mentationen in Betracht: 
o Bei Einhaltung der in der AGFVO definierten Anmeldeschwellen132 

können die Freistellungsvoraussetzungen der AGFVO geltend ge-
macht werden.  

o Bei Überschreitung der AGFVO-Anmeldeschwellen wären stattdes-
sen die spezifischen Vereinbarkeitskriterien des Beihilfeziels For-

                                                                    
130 http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html 
(11.2.2014) 
131 siehe Abschn. 5.3.2 >> Nichtselektiv begünstigende Infrastrukturen 
132 Art. 6 AGFVO; für den Neuentwurf vgl. EU-KOM (18.12.2013c: Art. 4) 
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schung, Entwicklung und Innovation anzuwenden – also der FuEuI-
GR bzw. der neue FuEuI-Unionsrahmen. 

Im Hinblick auf staatlich geförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Berufs-
praktikerInnen legen sich folgende Argumente nahe: 

• Auch Dienstleistungen können im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse 
sein. Den Erbringern von Weiterbildungs-Dienstleistungen (z.B. den 
Hochschulen) darf dann eine staatliche Kompensation für die Erbringung 
dieser Dienstleistungen gezahlt werden. Voraussetzung ist dabei eine 
(wenigstens einstweilige) Orientierung am Defizitmodell (siehe oben >> 
S. 75), weil andernfalls eine Überkompensation einträte (siehe oben >> 
Abschn. 5.3.2 >> Nichtselektive Begünstigung von Dienstleistungs-
Abnehmern). 

• Das Defizitmodell eröffnet noch eine zweite Argumentationsmöglich-
keit: Die Begünstigung einzelner Wirtschaftsunternehmen dürfte in der 
Regel so geringfügig ausfallen, dass die (indirekte) Beihilfe an das Unter-
nehmen unter die Freistellung durch die De minimis-Verordnung fällt 
(siehe oben >> Abschn. 5.4.3). 

• Ausbildungsbeihilfen für Unternehmen werden durch die AGFVO freige-
stellt; hierunter ließen sich wissenschaftliche Weiterbildungsmaßnah-
men ebenfalls subsumieren (siehe oben >> Abschn. 5.5.3). 

Im Hinblick auf die künftige Ausgestaltung des EU-Beihilfenrechts wäre dar-
über hinaus zweierlei zu diskutieren: 

• Könnte es nicht sinnvoll sein, Investitionen in Infrastrukturen zum Zweck 
der Forcierung von Weiterbildung und Lebenslangem Lernen in eine der 
bestehenden Freistellungsregelungen explizit aufzunehmen? 

• Möglicherweise wäre es angebracht, die im Hochschulkontext derzeit 
rasch an Bedeutung gewinnende wissenschaftliche Weiterbildung eben-
so wie die Forschung und die grundständige Lehre als eine der Kernauf-
gaben von Hochschulen anzuerkennen – und diese im FuEuI-Gemein-
schaftsrahmen auch entsprechend klar als ‚wesentliche Tätigkeit von 
Forschungseinrichtungen und Forschungsinfrastrukturen‘ zu definieren 
(vgl. Abs. 19 Buchst. a des aktuellen Entwurfs, EU-KOM 20.12.2013). 
Wissenschaftliche Weiterbildung würde dann im Allgemeinen als nicht-
wirtschaftliche Tätigkeit angesehen, so dass sich eine Beihilfeproblema-
tik schon im Vorfeld sicher ausschließen ließe. 
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6 Resümee: Strukturfonds und wissenschaftliche 
Einrichtungen 

Jens Gillessen / Isabell Maue / Peer Pasternack 

Die EU-Strategie „Europa 2020“ fasst zur Überwindung der Wirtschafts- und 
Finanzkrise die Umgestaltung, Neuausrichtung und Intensivierung von Akti-
vitäten und Strukturen auf allen europäischen Ebenen ins Auge. Im Zuge der 
Umsetzung soll die europäische Strukturförderung konsequenter auf das 
Ziel nachhaltigen, intelligenten und integrativen Wachstums ausgerichtet 
werden. Wesentliche Ansatzpunkte sind die Konzentration der Fördermittel 
auf die Transformation regionaler Ökonomien hin zu verstärkter Wissensba-
sierung der Wertschöpfung und intelligenter Spezialisierung. Dies wird sich 
auf zwei Wegen vollziehen müssen:  

• durch gezielteren Technologietransfer aus wissenschaftlichen Einrich-
tungen heraus in die regionale Wirtschaft und  

• durch die Stärkung der Wissensträger in den Zukunftsbranchen der 
regionalen Wirtschaft. 

Entsprechend sind die Förderinstrumentarien der neuen Strukturfondsperi-
ode ausgerichtet. Dabei stellen sich Herausforderungen auf mehreren Ebe-
nen: 

• Die europäischen Regionen arbeiten zur Zeit an regionalen Innovations-
strategien intelligenter Spezialisierung, die die Strategie „Europa 2020“ 
regional implementieren. Damit bietet sich die Aussicht, Mittel der EU-
Strukturfonds für Projekte und Strukturen an und im Umfeld von wis-
senschaftlichen Einrichtungen regional verfügbar zu machen, nament-
lich für die „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und 
Innovation“ und „Investitionen in Bildung, Kompetenzen und lebenslan-
ges Lernen“. 

• Für die Wissenschaftspolitik und -verwaltung der Länder stellt sich die 
Herausforderung, innovative Wege zu finden, wie bereits vorfindliche 
regionale Stärken im hochschulischen Bereich im Einklang mit den EU-
Zielen weiter ausgebaut werden können.  

• Die wissenschaftlichen Einrichtungen wiederum stehen vor der Heraus-
forderung, neue Ideen zu entwickeln, wie sie unter Anknüpfung an be-
reits erarbeitete Stärken neuartige Beiträge zu den jeweiligen Schwer-
punkten der regionalen Entwicklung leisten können.  
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• Eine besonders wichtige Rolle kommt absehbar den Hochschulen in 
strukturschwachen und Übergangsregionen zu. Aufgrund der internati-
onalen Ausrichtung des wissenschaftlichen Funktionssystems sind Hoch-
schulen prädestiniert, ihren Sitzregionen Zugang zu globalen Informati-
onsbeständen zu verschaffen und regionale Akteure in internationale 
Netzwerke einzubinden.  

Dabei treten einige Schwierigkeiten eigener Art zutage, mit denen ein pro-
duktiver Umgang gefunden werden muss: 

• Die EU-Strukturfonds zielen darauf ab, innovative Aktivitäten in den Mit-
gliedsstaaten zu stimulieren. Ihre Nutzung erfordert deshalb, dass aus 
den profitierenden Regionen heraus zur Finanzierung der geförderten 
Vorhaben ein finanzieller Eigenanteil aufgebracht wird. Trifft dort Struk-
turschwäche mit demografischer Schwächung und Abwanderung zusam-
men, kann es sich schwierig gestalten, diesen Eigenanteil zu organisie-
ren.  

• In Deutschland wird diese Schwierigkeit durch das System der Hoch-
schulfinanzierung tendenziell verschärft. Da im Unterschied zu anderen 
Ländern keine Studiengebühren erhoben werden, obliegt die Hochschul-
finanzierung dauerhaft vorrangig der öffentlichen Hand. Zugleich wird 
die Finanzkraft der deutschen Bundesländer teilweise durch demografi-
sche Probleme und Abwanderung beeinträchtigt. 

• Die Absicht, EU-Strukturfondsmittel einzusetzen, stellt die regionalen 
Entscheidungsträger regelmäßig vor vielfältige rechtliche Hürden und 
Unwägbarkeiten, deren Einschätzung und Bewältigung einen hohen ad-
ministrativen Arbeitsaufwand erzeugt. Dies betrifft insbesondere das 
grundsätzliche Verbot staatlicher Beihilfe bei einer gleichzeitigen Viel-
zahl von Verbotsausnahmen. Ob eine Fördermaßnahme vom Beihilfe-
verbot betroffen ist oder nicht, hängt von Details der Maßnahmenaus-
gestaltung ab. Daher entzieht sich der Implementierungsprozess jeder 
strikt seriellen Strukturierung. 

Aktuelle Entwicklungen 

In welchem Ausmaß sich Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrich-
tungen bei der Verwirklichung von „Europa 2020“ einbringen können, wird 
nicht zuletzt durch die konkrete Ausgestaltung der Regularien der neuen 
Förderperiode 2014-2020 bestimmt. Hierzu ist eine ganze Reihe von aktuel-
len Entwicklungen zu verzeichnen: 

• Auch wenn gegenüber dem Finanzrahmen 2007-2013 die Mittel um ca. 
3,5 % sinken, bleibt das finanzielle Gesamtvolumen des EU-Finanzrah-
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mens für 2014-2020 mit bis zu 1.082 Mrd. € beträchtlich. Von diesen 
sind bis zu 367 Mrd. € für die sog. Kohäsionspolitik vorgesehen (gegen-
über 2007-2013 ein Rückgang um 8,4 %). Von den Kohäsionsmitteln ent-
fallen auf Deutschland 19,2 Mrd. €; und zwar 9,7 Mrd. € auf die deut-
schen Übergangsregionen, 8,5 Mrd. € auf die entwickelteren Regionen 
und knapp 1 Mrd. € auf territoriale Kooperation. 

• Unter den strukturellen Änderungen besteht die auffälligste in der Inte-
gration sämtlicher EU-Struktur- und Investitionsfonds in einen Gemein-
samen Strategischen Rahmen (GSR). Dieser formuliert einheitliche Rege-
lungen für EFRE, ESF, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sowie den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF). Durch bessere Koor-
dinierung der Fonds sollen Synergien erzielt und intelligente Spezialisie-
rung effektiver gefördert werden. Hierzu werden elf sog. Thematische 
Ziele festgeschrieben, u.a. die folgenden mit Wissenschafts- und Tech-
nologiebezügen: 
o Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovati-

on 
o Verbesserung der Nutzung und Qualität von IKT 
o Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU 
o Verringerung der CO2-Emissionen in allen Wirtschaftsbranchen 
o Anpassung an den Klimawandel incl. Risikoprävention und -manage-

ment 
o Förderung der Ressourceneffizienz 
o Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr 
o Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompe-

tenzen und lebenslanges Lernen 
• Jeder Mitgliedstaat erarbeitet gemeinsam mit regionalen und lokalen 

Stellen, Wirtschafts- und Sozialpartnern und Repräsentanten der Zivilge-
sellschaft sowie im Dialog mit der EU-Kommission eine Partnerschafts-
vereinbarung. Sie konkretisiert die Ziele von „Europa 2020“ für den je-
weiligen nationalen Rahmen.  

• Sogenannte Multifondsprogramme können den koordiniert-komple-
mentären Einsatz erleichtern. Gemeint sind Operationelle Programme, 
die die regionale Planung für mehrere Strukturfonds zusammenfassen.  

• Darüber hinaus sieht der GSR auch Vorkehrungen vor, die Synergien der 
GSR-Fonds mit anderen Strategien und Instrumenten der Europäischen 
Union begünstigen sollen. Im wissenschaftlichen und Hochschulkontext 
besonders hervorzuheben sind hier die Synergien mit „Horizont 2020“, 
dem Forschungsrahmenprogramm 2014-2020. So können Mittel aus 
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„Horizont 2020“ künftig in Vorhaben mit Strukturfondsmitteln kombi-
niert werden. Der kombinierte Einsatz mehrerer EU-Finanzquellen kann 
jedoch in keinem Fall die Kofinanzierungsanteile senken oder ersetzen, 
die durch Private oder öffentliche Nicht-EU-Stellen einzubringen sind.  

• Für die Förderung in den europäischen Forschungsrahmenprogrammen 
gelten anspruchsvolle Exzellenzkriterien, die zu einer regional sehr un-
ausgewogenen Bewilligung führen. Zu den Zielen des koordinierteren 
Einsatzes von „Horizont 2020“ und GSR-Fonds zählt deshalb nicht zuletzt 
auch, forschungsschwächeren Regionen mit Hilfe der Fonds eine „Stu-
fenleiter zur Spitzenforschung“ zu bauen. 

• Geeignete Felder zum koordinierten Einsatz von Horizont 2020- und 
Strukturfondsmitteln sollen im Rahmen der Erarbeitung nationaler und 
regionaler Strategien intelligenter Spezialisierung ausfindig gemacht 
werden. Diese sind unter Einbindung von Verwaltungsbehörden, Stake-
holdern in einem „unternehmerischen Entdeckungsprozess“ zu entwi-
ckeln.  

• Bereits in der auslaufenden Förderperiode waren ca. 5 % der Finanzmit-
tel des EFRE für sog. Finanzinstrumente vorgesehen. Hierunter sind Un-
terstützungen in Form von Darlehen, Bürgschaften, Beteiligungsinvesti-
tionen, beteiligungsähnlichen Investitionen oder Risikoteilungsinstru-
menten zu verstehen. Die EU-Kommission geht davon aus, dass Finan-
zinstrumente in der kommenden Förderperiode eine noch größere Rolle 
spielen werden und will dies im Hinblick auf die „Hebelwirkung“ dieser 
Instrumente auch begünstigen.  

• Eine Steigerung der Effizienz der Förderung verspricht sich die Europäi-
sche Kommission von einer Verstärkung der Kontrollmechanismen. Eine 
wesentliche Neuerung hierbei sind die sog. Ex-ante-Konditionalitäten. 
Es handelt sich dabei um eine Reihe von Bedingungen, die eine Voraus-
setzung für die Verwirklichung eines der Unionsziele darstellen und ei-
nen unmittelbaren Bezug zur Verwirklichung des jeweiligen Ziels aufwei-
sen. Sind sie zu Beginn der neuen Förderperiode noch nicht erfüllt, müs-
sen entsprechende Maßnahmen getroffen und dargelegt werden, so 
dass die Erfüllung bis spätestens 31.12.2016 sichergestellt ist. Sind die 
Ex-ante-Konditionalitäten bei Genehmigung eines Operationellen Pro-
gramms nicht erfüllt, kann die Kommission die Zahlung der Fördermittel 
aussetzen.  

Eine Ergänzung erfahren die Ex-ante-Konditionalitäten durch die Investiti-
onsprioritäten, die in den Operationellen Programmen der Regionen aufge-
stellt werden. Diese legen für jedes spezifische Ziel (quantitative oder quali-
tative) Finanz-, Output- und Ergebnisindikatoren fest. Letztere sollen der 
Formulierung von Etappenzielen für das Jahr 2018 sowie Zielen für das Jahr 
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2023 dienen (sog. Leistungsrahmen). Gemeinsam mit den Indikatoren sollen 
sie erstmals ein systematisches Leistungs- und Erfolgsmonitoring ermögli-
chen. An die (Zwischen-)Ergebnisse dieses Monitorings werden auch finan-
zielle Konsequenzen geknüpft sein: 

• Zum einen kann die EU-Kommission bei Verfehlen wesentlicher (Etap-
pen-)Ziele unter Umständen Zwischenzahlungen aussetzen und sogar fi-
nanzielle Berichtigungen an den Finanzplänen vornehmen, die zu Rück-
zahlungen zwingen.  

• Zum anderen werden 6 % der für Investitionen in Wachstum und Be-
schäftigung verfügbaren EFRE-, ESF- und Kohäsionsfondsmittel als sog. 
leistungsgebundene Reserve zurückgehalten. Diese Mittel sollen gezielt 
denjenigen Investitionsprioritäten zusätzlich zugewiesen werden, die im 
Jahr 2019 auf Grundlage der jährlichen Durchführungsberichte von der 
Kommission positiv evaluiert werden.  

• Den Abschluss des Monitorings bildet eine Ex-post-Bewertung der Effizi-
enz der GSR-Fonds im Hinblick auf die Ziele von „Europa 2020“ in Form 
eines Kommissionsberichts, der bis 31.12.2025 vorliegen soll.  

Der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) wird von diesen 
Entwicklungen folgendermaßen betroffen sein: 

• Der EFRE kann auch in der kommenden Förderperiode zur Förderung al-
ler Thematischen Ziele eingesetzt werden, doch ist eine Konzentration 
eines Großteils der Mittel auf die Thematischen Ziele 1 bis 4 vorgese-
hen. Der EFRE investiert u.a. in die Forschungs-, die Innovations-, die Un-
ternehmens- und die Bildungsinfrastruktur sowie in die Erschließung des 
endogenen Potenzials der Regionen, dies u.a. durch die Unterstützung 
von Forschungs- und Innovationseinrichtungen.  

• Der EFRE kann im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusam-
menarbeit“ die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen und Humanres-
sourcen und alle Arten von grenzüberschreitenden Infrastrukturen in 
allen Regionen unterstützen. Die Förderung grenzüberschreitender For-
schungs- und Ausbildungseinrichtungen muss also nicht zwingend mit 
einem Wachstumsbeitrag gerechtfertigt werden. 

• Neu ist auch, dass mindestens 5 % der EFRE-Mittel für das Ziel „Investiti-
onen in Wachstum und Beschäftigung“ für nachhaltige Stadtentwick-
lung reserviert sind. Gebiete mit schweren und dauerhaften natürlichen 
oder demografischen Nachteilen soll besondere Aufmerksamkeit gewid-
met werden. 

Auch hinsichtlich des Europäischen Sozialfonds (ESF) besteht die wichtigste 
Neuerung in der Konzentration der Fördermittel: 
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• Der ESF unterstützt ausschließlich die thematischen Ziele 8 bis 11 – also 
die Förderung von Beschäftigung und Mobilität, Ausbildung, sozialer In-
klusion und besserer öffentlicher Verwaltung.  

• Unter diesen vier thematischen Zielen werden mindestens 20 % der je-
weiligen nationalen Gesamtfördermittel auf das Thematische Ziel 9 (so-
ziale Inklusion) konzentriert. 

• Außerdem haben die Mitgliedstaaten ihre Gesamtfördermittel auf nur 
fünf Investitionsprioritäten zu konzentrieren, die allerdings frei wählbar 
sind aus einem sehr breiten Spektrum förderfähiger Prioritäten. 

• Unbeschadet der Beschränkung auf Prioritäten und Maßnahmen der 
Thematischen Ziele 8 bis 11 können (Teil-)Maßnahmen zugleich auch zur 
Verwirklichung der anderen Thematischen Ziele beitragen.  

• Das Partnerschaftsprinzip wird besonders dadurch betont, dass in we-
niger entwickelten und den Übergangsregionen ESF-Mittel als Globalzu-
schüsse für die zivilgesellschaftlichen Partner und für den Kapazitätsauf-
bau auf Seiten von Sozialpartnern und Nichtregierungsorganisationen 
verausgabt werden können bzw. sogar sollen.  

• Die Ziele der Gleichstellung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminie-
rung werden eigens hervorgehoben.  

• Soziale Innovationen werden u.a. durch Förderung von Netzwerken und 
Maßnahmen zur Verbreitung von good practice-Beispielen unterstützt. 

Finanzieller Eigenanteil 

Die EU-Strukturfonds zielen darauf ab, zusätzliche Aktivitäten der europäi-
schen Mitgliedstaaten und Regionen anzuregen. Ihre Nutzung erfordert des-
halb zwingend, dass diese einen finanziellen Eigenanteil beisteuern. Diesen 
Anteil zu organisieren, kann sich schwierig gestalten – insbesondere dort, 
wo Strukturschwäche und demografische Herausforderungen zusammen-
treffen. 

Der sog. Kofinanzierungssatz – also die Höhe des Mittelanteils, den die 
Strukturfonds zu einer bestimmten Prioritätsachse eines OP maximal bei-
steuern – ist dem einschlägigen OP zu entnehmen. Generell gilt dabei, dass 
die Kofinanzierungssätze um so niedriger festzusetzen sind, je stärker die 
Wirtschaft des betroffenen Mitgliedstaats bzw. der Region bereits entwi-
ckelt ist. Vereinfacht gesagt, dürfen die vereinbarten Kofinanzierungssätze 
in der Förderperiode 2014-2020 in der Kategorie der am wenigsten entwi-
ckelten Regionen maximal 85 % betragen, maximal 80 % in etwas stärkeren 
„weniger entwickelten Regionen“ sowie schwächeren Übergangsregionen, 
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maximal 60 % in stärkeren Übergangsregionen und maximal 50 % in stärker 
entwickelten Regionen.  

Der Aushandlung des jeweiligen OP unterworfen sind auch die zulässigen 
Mittelquellen für die mitgliedstaatlichen bzw. regionalen Eigenanteile. Vor-
behaltlich etwaiger Einschränkungen im OP kommen für wissenschaftliche 
bzw. hochschulische Vorhaben in Deutschland als Finanzierungsquellen die 
Haushalte folgender Akteure am ehesten in Betracht: 

• der Bund, z.B. durch bundeseigene Programme der Wissenschafts-
förderung; 

• die Bundesländer; hier ist vor allem an die Haushalte der für Wissen-
schaft, Wirtschaft, Arbeit und Soziales zuständigen Landesministerien zu 
denken; 

• die Kommunen, in denen Hochschulen bzw. wissenschaftliche Einrich-
tungen ansässig sind; 

• die Bundesagentur für Arbeit, die häufig Gegenfinanzierungen im Rah-
men von ESF-geförderten Maßnahmen zur Qualifikation von Arbeitneh-
mern erbringt; 

• die Hochschulen; 
• die außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Max-Planck-Gesell-

schaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Ge-
meinschaft); 

• andere Bildungs- und/oder Forschungseinrichtungen; 
• Fördervereine, Stiftungen; 
• denkbar ist schließlich auch, dass Wirtschaftsunternehmen oder -ver-

bände wissenschaftliche und/oder hochschulische EU-Projekte mit ei-
nem Kofinanzierungsbeitrag unterstützen. 

Personal- und Sachausgaben, z.B. von Hochschulen bzw. Forschungseinrich-
tungen, können als regionaler Eigenanteil angerechnet werden, wenn sie in 
das Vorhaben tatsächlich eingebracht werden, für andere Tätigkeiten zeit-
gleich also nicht zur Verfügung stehen und von Mitteln für andere Tätigkei-
ten klar abgrenzbar sind. 

Bei allen Finanzierungsquellen gleichermaßen zu beachten ist, dass mit-
gliedstaatliche bzw. regionale Mittel, soweit sie sich ihrerseits wiederum 
aus EU-Mitteln speisen, nicht als Eigenanteile eingebracht werden können. 
Dies kann bspw. der Fall sein bei Programmen der deutschen Bundesregie-
rung, die ihrerseits aus den EU-Strukturfonds mitfinanziert werden.  

Zuwendungen von Dritten an die EU-geförderten Projekte können als regio-
naler Eigenanteil anerkannt werden; allerdings nur, wenn sie bereits im ur-
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sprünglichen Finanzierungsplan des Fördervorhabens vorgesehen sind. 
Nachträglich empfangene Zuwendungen mindern aus Sicht der EU den För-
derbedarf und führen somit zur (auch nachträglichen) Kürzung der Zuschüs-
se aus den Strukturfonds.  

Dieselbe Problematik besteht auch im Hinblick auf durch das Fördervorha-
ben selbst erwirtschaftete Nettoeinnahmen:  

• Vorhaben im Wissenschafts- und Hochschulbereich sind häufig in der La-
ge, eigene Einnahmen zu generieren, z.B. durch Erhebung von Studien-
gebühren für Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung. Diese 
können zwar zur Finanzierung eines Vorhabens beitragen, jedoch nicht 
als regionale Gegenfinanzierung des EU-Förderanteils geltend gemacht 
werden. Dies gilt für Nettoeinnahmen sowohl während als auch nach 
der Projektlaufzeit, die auf die EU-Förderung zurückzuführen sind.  

• Diese Regel gilt allerdings nicht für ausschließlich durch den ESF unter-
stützte Maßnahmen, Maßnahmen mit förderfähigen Gesamtkosten von 
weniger als 1 Mio. € und De-minimis-Beihilfen.  

• Zudem sind etwa Teilnehmerbeiträge, die unmittelbar zur Deckung tat-
sächlich anfallender und klar benennbarer Kosten erhoben werden, un-
problematisch. 

Von der EU-Förderung wissenschaftlicher Vorhaben profitieren am unmit-
telbarsten die Einrichtungen, an denen diese Vorhaben angesiedelt sind. Es 
liegt deshalb nicht fern, diese auch zur Erbringung des regionalen Eigenan-
teils primär heranzuziehen. Problematisch gestaltet sich die Einbindung in 
Kofinanzierungskonstruktionen jedoch, wenn die Hochschulen selbst nur 
begrenzt über finanzielle Autonomie verfügen. So sind öffentliche Hoch-
schulen in der Regel nicht in der Lage, die Mittel, die sie zu Kofinanzierungs-
zwecken selbst aufbringen müssten, auch selbst zu erwirtschaften.  

Staatliche Beihilfe: Verbot und Verbotsausnahmen 

Im Grundsatz verbieten die EU-Verträge die Gewährung staatlicher Beihil-
fen. Hiervon sind auch Zuschüsse aus den EU-Strukturfonds betroffen. Für 
Vorhaben, die an wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschulen ange-
siedelt sind, können in vielen Fällen jedoch Ausnahmeregelungen geltend 
gemacht werden.  

Es lässt sich eine Vielzahl von Gründen dafür ins Feld führen, dass wissen-
schaftliche Einrichtungen, wenn sie staatliche Zuschüsse erhalten, nicht als 
selektiv Begünstigte im Sinne des EU-Beihilferechts gelten. Liegt keine se-
lektive Begünstigung vor, so greift das Verbot staatlicher Beihilfe nicht. 
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Selektive Vorteile können sich, auch wenn sie einmal festgestellt sind, auf 
der Beurteilungsstufe der Wettbewerbsverzerrung immer noch als beihilfe-
rechtlich harmlos erweisen. Zwar legt die Kommission für das Vorliegen ei-
ner Wettbewerbsverfälschung bzw. einer Beeinträchtigung des grenzüber-
schreitenden Handels sehr weite Kriterien an. Mit Hilfe der De-minimis-Ver-
ordnung kann in einer breiten Klasse von Fällen die Erfüllung des Verbots-
tatbestands „staatliche Beihilfe“ aber vermieden werden – jedenfalls dann, 
wenn der selektive Vorteil auf Seiten Dritter zu lokalisieren ist. 

Die vorliegende Handreichung legt ein besonderes Augenmerk auf das vor-
aussichtlich an Relevanz gewinnende, aber bisher im EU-Beihilferecht noch 
kaum berücksichtigte Thema wissenschaftlicher Weiterbildung für Berufs-
praktikerInnen. Hier ist sowohl an Infrastrukturen als auch an konkrete 
Weiterbildungsmaßnahmen zu denken.  

Die Vermutung einer unerlaubten Beihilfe bei der Errichtung einer Weiter-
bildungs-Infrastruktur könnte, in Ermangelung spezifischerer Regelungen, 
auf zwei aussichtsreichen Wegen zurückgewiesen werden: 

• Liegt die Errichtung im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse, so han-
delt es sich nicht um eine staatliche Beihilfe. Den Erbringern von Weiter-
bildungs-Dienstleistungen (z.B. Hochschulen) darf dann eine staatliche 
Kompensation für die Erbringung dieser Dienstleistungen gezahlt wer-
den. Voraussetzung ist dabei, dass die Einrichtung (wenigstens einstwei-
lig) wirtschaftlich defizitär arbeitet, weil andernfalls eine beihilferecht-
lich unzulässige Überkompensation einträte. 

• Alternativ könnte die Investition als rechtfertigungsbedürftige staatliche 
Beihilfe betrachtet werden. Die Rechtfertigung hätte sich dann auf gel-
tende spezifische Freistellungs- bzw. Vereinbarkeitsregelungen zu be-
rufen. Dies wiederum dürfte nur gelingen, wenn die Infrastruktur zu-
gleich auch Zielen der Forschung und Entwicklung dient. Ist dies der Fall, 
kommt eine Berufung entweder auf die AGFVO oder (bei Überschreiten 
der in der AGFVO niedergelegten Anmeldeschwellen) auf den FuEuI-GR 
bzw. künftig den neuen FuEuI-Unionsrahmen in Betracht. 

Im Hinblick auf staatlich geförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Berufs-
praktiker/innen legen sich dagegen folgende Argumente nahe: 

• Bei wirtschaftlich defizitärer Angebotsgestaltung eröffnet sich noch eine 
weitere Argumentationsmöglichkeit: Die Begünstigung einzelner Wirt-
schaftsunternehmen dürfte in der Regel so geringfügig ausfallen, dass 
die (indirekte) Beihilfe an das Unternehmen unter die Freistellung durch 
die De minimis-Verordnung fällt. 
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• Ausbildungsbeihilfen für Unternehmen werden durch die AGFVO frei-
gestellt; auch hierunter ließen sich wissenschaftliche Weiterbildungs-
maßnahmen subsumieren. 

Fazit 

In welchem Ausmaß sich Hochschulen und andere wissenschaftliche Ein-
richtungen bei der Verwirklichung von „Europa 2020“ einbringen können, 
wird wesentlich durch die konkrete Ausgestaltung der Regularien der neuen 
Förderperiode bestimmt. Die EU-Strukturfonds zielen darauf ab, zusätzliche 
Aktivitäten der europäischen Mitgliedstaaten und Regionen anzuregen. Ihre 
Nutzung erfordert deshalb, dass diese einen finanziellen Eigenanteil bei-
steuern. Diesen Anteil zu organisieren erfordert insbesondere, mit den neu-
en Regularien souverän umzugehen und bisherige Kofinanzierungserfahrun-
gen auszuwerten.  

Bezüglich des grundsätzlichen Verbots der Gewährung staatlicher Beihilfen, 
das auch Zuschüsse aus den EU-Strukturfonds betrifft, können (auch) für 
Vorhaben an wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschulen in vielen 
Fällen Ausnahmeregelungen geltend gemacht werden. Allerdings scheint es 
derzeit im Fall der Errichtung von Infrastrukturen der wissenschaftlichen 
Weiterbildung vergleichsweise aufwendig zu sein, im Vorfeld genügende 
Rechtssicherheit zu erlangen. Der Grund liegt darin, dass die Verbotsaus-
nahmen an den klassischen Hochschulaufgaben Forschung und Lehre und 
einem auf den Technologietransfer konzentrierten Innovationsbegriff orien-
tiert sind.  

Diese Ausrichtung erzeugt allerdings Spannungen mit dem erklärten Ziel von 
„Europa 2020“, verstärkt in lebenslanges Lernen zu investieren, und trägt 
der Tatsache nicht Rechnung, dass wissenschaftliche Weiterbildung als 
Hochschulaufgabe derzeit rasch an Bedeutung gewinnt. Sinnvoll könnte es 
deshalb sein, quartäre Bildung als Hochschulaufgabe der Trias von For-
schung, Lehre und Transfer gleichzustellen. Alternativ könnten Investitionen 
in Infrastrukturen zum Zweck der Forcierung von Weiterbildung und Le-
benslangem Lernen in eine der bestehenden Freistellungsregelungen expli-
zit aufgenommen werden. 
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4’13 Gunter Quaißer / Anke Burkhardt: Beschäftigungsbedingungen als Gegenstand von 

Hochschulsteuerung. Studie im Auftrag der Hamburger Behörde für Wissenschaft und 
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1’13 Sarah Schmid / Justus Henke / Peer Pasternack: Studieren mit und ohne Abschluss. 
Studienerfolg und Studienabbruch in Sachsen-Anhalt, 75 S. 

7’12 Martin Winter / Annika Rathmann / Doreen Trümpler / Teresa Falkenhagen: Ent-
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Entwicklung in ostdeutschen Stadtquartieren, 63 S. 

7’11 Peer Pasternack / Henning Schulze: Wissenschaftliche Wissenschaftspolitikberatung. 
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